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Gesetze / Verordnungen /
Andere Normen

Fünfte Verordnung
zur Änderung

der Beihilfenverordnung NRW
Nachstehend geben wir die Fünfte Verordnung zur
Änderung der Beihilfenverordnung NRW bekannt.

Fünfte Verordnung
zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW

Vom 10. Dezember 2014

Auf Grund des § 77 Absatz 8 des Landesbeamtenge-
setzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224) ver-
ordnet das Finanzministerium:

Artikel 1
Die Beihilfenverordnung NRW vom 5. November
2009 (GV. NRW. S. 602), die zuletzt durch Verord-
nung vom 15. November 2013 (GV. NRW. S. 644)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 2 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Beihilfen zu Aufwendungen nach Absatz 1 wer-
den nur für nicht selbst beihilfeberechtigte, im
Familienzuschlag nach dem Übergeleiteten Be-
soldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234) be-
rücksichtigte oder berücksichtigungsfähige Kin-
der des Beihilfeberechtigten gezahlt.“

2. § 3 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Über die beihilferechtliche Notwendigkeit
und den wirtschaftlich angemessenen Umfang
von Aufwendungen entscheidet die Beihilfestel-
le. Sie kann bei Zweifeln über die Notwendigkeit
und den wirtschaftlich angemessenen Umfang
ein Gutachten eines Amts- oder Vertrauensarztes
– beziehungsweise Zahnarztes, einer Fachklinik
oder des Medizinischen Dienstes der gesetzlichen
Krankenversicherungen – einholen. Die Kosten
des Gutachtens trägt die Beihilfestelle; dies gilt
auch für Gutachten in Zusammenhang mit bei-
hilferechtlichen Voranerkennungsverfahren, so-
weit die nachfolgenden Vorschriften nicht etwas
anderes bestimmen.“

3. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 Satz 6 wird aufgehoben.
bb) In Nummer 2 Satz 2 wird die Angabe

„5c“ durch die Angabe „5d“ ersetzt.
cc) In Nummer 10 Satz 9 werden nach dem

Wort „Bestrahlungslampen“ die Wör-
ter „, Kosten eines Personenkraftwa-
gens einschließlich behindertengerech-
ter Um- und Einbauten“ eingefügt.

b) Absatz 2 Buchstabe c wird wie folgt gefasst:
„c) Zahntechnische Leistungen nach § 9 der
Gebührenordnung für Zahnärzte vom
22. Oktober 1987 (BGBl. I S. 2316), die zu-
letzt durch Artikel 1 der Verordnung vom
5. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2661) geän-
dert worden ist, sind bei der Versorgung mit
Zahnersatz, Zahnkronen und Suprakon-
struktionen in Höhe von 70 Prozent beihil-
fefähig.“

2   Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen – Nr. 1 vom 31. Januar 2015



4. In § 4d Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Ab-
satz 2 Nummer 3“ durch die Wörter „Absatz 4
Nummer 3“ und die Wörter „Nummer 2 bis 4“
durch die Angabe „Abschnitt 4“ ersetzt.

5. § 5 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Bei dauernder Pflegebedürftigkeit sind
die Aufwendungen für die häusliche Pflege
nach Maßgabe des § 5a, für teilstationäre
Pflege nach Maßgabe des § 5b, für Kurz-
zeitpflege nach Maßgabe des § 5c und für
vollstationäre Pflege nach Maßgabe des § 5d
beihilfefähig. Die Beihilfefähigkeit der Auf-
wendungen für Leistungen bei erheblichem
allgemeinem Betreuungsbedarf sowie bei
zusätzlichen Betreuungs- und Entlastungs-
leistungen richtet sich nach § 5e.“

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 3 wird die Angabe „2.557“

durch die Angabe „4 000“ ersetzt.
bb) In Satz 5 wird die Angabe „10 228“

durch die Angabe „16 000“ ersetzt.

6. § 5a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Aufwendungen für eine häusliche Pfle-
ge durch geeignete Pflegekräfte (§ 36 Ab-
satz 1 Satz 3 und 4 des Elften Buches Sozi-
algesetzbuch) sind je nach Pflegestufe des
§ 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch
beihilfefähig bis zu monatlich
1. in Stufe I

a) 450 Euro ab 1. Januar 2012,
b) 468 Euro ab 1. Januar 2015,

2. in Stufe II
a) 1 100 Euro ab 1. Januar 2012,
b) 1 144 Euro ab 1. Januar 2015,

3. in Stufe III
a) 1 550 Euro ab 1. Januar 2012,
b) 1 612 Euro ab 1. Januar 2015.

Entstehen auf Grund besonderen Pflegebe-
darfs in der Pflegestufe III (§ 36 Absatz 4
Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch)
höhere Aufwendungen, sind diese monatlich
beihilfefähig bis zu weiteren
a) 1 918 Euro ab 1. Januar 2012,
b) 1 995 Euro ab 1. Januar 2015.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert.
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Bei einer häuslichen Pflege durch
selbst beschaffte Pflegehilfen (§ 37 des
Elften Buches Sozialgesetzbuch) sind
entsprechend den Pflegestufen des § 15
des Elften Buches Sozialgesetzbuch
monatlich höchstens folgende Pau-
schalen beihilfefähig:

1. in Stufe I
a) 235 Euro ab 1. Januar 2012,
b) 244 Euro ab 1. Januar 2015,

2. in Stufe II
a) 440 Euro ab 1. Januar 2012,
b) 458 Euro ab 1. Januar 2015,

3. in Stufe III
a) 700 Euro ab 1. Januar 2012,
b) 728 Euro ab 1. Januar 2015.“

bb) In Satz 5 werden nach dem Wort „Pfle-
gezeit“ die Wörter „und kurzzeitiger
Arbeitsverhinderung“ eingefügt.
c) Die Absätze 3 und 4 werden wie

folgt gefasst:
„(3) Ist die Pflegeperson nach Ab-
satz 2 wegen Urlaubs, Krankheit
oder aus anderen Gründen an der
Pflege verhindert, sind die Auf-
wendungen der notwendigen Er-
satzpflege (§ 39 des Elften Buches
Sozialgesetzbuch) für längstens
sechs Wochen je Kalenderjahr
beihilfefähig. Voraussetzung ist,
dass die Pflegeperson die pflege-
bedürftige Person vor der erstma-
ligen Verhinderung mindestens
sechs Monate in seiner häuslichen
Umgebung gepflegt hat. Beihilfe-
fähig sind im Kalenderjahr ab
1. Januar 2012 bis zu 1 550 Euro
und ab 1. Januar 2015 bis zu
1 612 Euro, wenn die Ersatzpflege
durch Pflegepersonen sicherge-
stellt wird, die mit dem Pflegebe-
dürftigen nicht bis zum zweiten
Grad verwandt oder verschwägert
sind und nicht mit ihm in häusli-
cher Gemeinschaft leben. Der Be-
trag nach Satz 3 kann um bis zu
806 Euro aus noch nicht in An-
spruch genommenen Mitteln der
Kurzzeitpflege (§ 5b Absatz 7) im
Kalenderjahr erhöht werden. Der
für die Verhinderungspflege in
Anspruch genommene Erhö-
hungsbetrag wird auf den beihil-
fefähigen Betrag nach § 5c Ab-
satz 2 angerechnet.
(4) Bei einer Ersatzpflege durch
Pflegepersonen, die mit der pfle-
gebedürftigen Person bis zum
zweiten Grad verwandt oder ver-
schwägert sind oder mit ihm in
häuslicher Gemeinschaft wohnen,
sind neben der Pauschale nach Ab-
satz 2 Satz 1 für bis zu sechs Wo-
chen im Kalenderjahr auf Nach-
weis die notwendigen Aufwen-
dungen, die der Pflegeperson im
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Zusammenhang mit der Ersatz-
pflege entstanden sind (begrenzt
auf den Betrag nach Absatz 3
Satz 3), beihilfefähig; wird die Er-
satzpflege erwerbsmäßig ausge-
übt, gilt der Betrag nach Absatz 3
Satz 3 entsprechend. Während der
Ersatzpflege ist der nach Absatz 2
beihilfefähige Pauschalbetrag zu-
sätzlich für bis zu vier Wochen je
Kalenderjahr zu 50 Prozent bei-
hilfefähig; Absatz 2 Satz 2 bleibt
unberührt.“

d) Der bisherige Absatz 4 wird Ab-
satz 5 und in Satz 4 werden die
Wörter „§ 5b Absatz 6 und 7“
durch die Wörter „§ 5c Absatz 1
und 2“ und die Angabe „Absatz 3“
durch die Wörter „Absatz 3 und 4“
ersetzt.

7. § 5b wird wie folgt gefasst:

„§ 5b
Teilstationäre Pflege

(1) Aufwendungen für eine Tages- und Nacht-
pflege (teilstationäre Pflege – § 41 des Elften Bu-
ches Sozialgesetzbuch) in entsprechenden Ein-
richtungen der Tages- und Nachtpflege sind bei-
hilfefähig, wenn häusliche Pflege (§ 5a) nicht in
ausreichendem Umfang sichergestellt werden
kann oder wenn dies zur Ergänzung oder Stär-
kung der häuslichen Pflege erforderlich ist. Die
teilstationäre Pflege umfasst auch die notwendige
Beförderung der pflegebedürftigen Person von
der Wohnung zur Einrichtung der Tages- und
Nachtpflege und zurück.
(2) Beihilfefähig sind im Rahmen der Höchstbe-
träge nach Satz 2 die pflegebedingten Aufwen-
dungen nach Absatz 1, die Aufwendungen der
sozialen Betreuung und die Aufwendungen für
die in der Einrichtung notwendigen Leistungen
der medizinischen Behandlungspflege. Je Kalen-
dermonat sind beihilfefähig:
1. in der Pflegestufe I

a) 450 Euro ab 1. Januar 2012,
b) 468 Euro ab 1. Januar 2015,

2. in der Pflegestufe II
a) 1 100 Euro ab 1. Januar 2012,
b) 1 144 Euro ab 1. Januar 2015,

3. in der Pflegestufe III
a) 1 550 Euro ab 1. Januar 2012,
b) 1 612 Euro ab 1. Januar 2015.

(3) Pflegebedürftige Personen können neben den
Höchstbeträgen nach Absatz 2 Leistungen nach
§ 5a Absatz 1, Absatz 2 oder Absatz 5 in An-
spruch nehmen, ohne dass eine Anrechnung auf
diese Ansprüche erfolgt.“

8. Nach § 5b wird folgender § 5c eingefügt:

„§ 5c
Kurzzeitpflege

(1) Kann die häusliche Pflege zeitweise nicht,
noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang
erbracht werden und reicht auch eine teilstatio-
näre Pflege (§ 5b) nicht aus, sind die Aufwen-
dungen für eine Pflege in einer vollstationären
Einrichtung beihilfefähig (§ 42 des Elften Buches
Sozialgesetzbuch). Dies gilt
1. für eine Übergangszeit im Anschluss an eine

stationäre Behandlung der pflegebedürftigen
Person nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 oder § 6
oder

2. in sonstigen Krisensituationen, in denen vor-
übergehend häusliche oder teilstationäre Pfle-
ge nicht möglich oder nicht ausreichend ist.

(2) Der Anspruch auf Kurzzeitpflege ist auf vier
Wochen pro Kalenderjahr beschränkt. Die pfle-
gebedingten Aufwendungen, die soziale Betreu-
ung sowie die Leistungen der medizinischen Be-
handlungspflege sind im Kalenderjahr beihilfe-
fähig bis zu
a) 1 550 Euro ab 1. Januar 2012,
b) 1 612 Euro ab 1. Januar 2015.
Während der Kurzzeitpflege ist der bisher nach
§ 5a Absatz 2 beihilfefähige Pauschalbetrag zu
50 Prozent beihilfefähig. Das Pflegegeld wird bis
zum Ende des Kalendermonats geleistet, in dem
der Pflegebedürftige gestorben ist.
(3) Der Betrag nach Absatz 2 kann um bis zu
1 612 Euro aus noch nicht in Anspruch genom-
menen Mitteln nach § 5a Absatz 3 (Verhinde-
rungspflege – § 39 Absatz 1 Satz 3 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch) auf insgesamt bis zu
3 224 Euro im Kalenderjahr erhöht werden. Ab-
weichend von Absatz 2 Satz 1 ist der Anspruch
auf Kurzzeitpflege in diesem Fall auf längstens
acht Wochen pro Kalenderjahr beschränkt. Der
für die Kurzzeitpflege in Anspruch genommene
Erhöhungsbetrag wird auf den Leistungsbetrag
nach § 5a Absatz 3 angerechnet.
(4) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 sind in be-
gründeten Einzelfällen die Aufwendungen für ei-
ne Kurzzeitpflege bei zu Hause gepflegten Pfle-
gebedürftigen auch in geeigneten Einrichtungen
der Hilfe für behinderte Menschen und anderen
geeigneten Einrichtungen beihilfefähig, wenn die
Pflege in einer von den Pflegekassen für Kurz-
zeitpflege zugelassenen Einrichtung nicht mög-
lich ist oder nicht zumutbar erscheint; § 5d Ab-
satz 6 gilt insoweit nicht. Der von der Pflegekasse
anerkannte Betrag ist der Beihilfeberechnung zu
Grunde zu legen.
(5) Abweichend von Absatz 1 sind die Aufwen-
dungen der Kurzzeitpflege auch in stationären
Rehabilitationseinrichtungen beihilfefähig, wenn
während einer Rehabilitationsmaßnahme für die
Pflegeperson eine gleichzeitige Unterbringung
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und Pflege der pflegebedürftigen Person erfor-
derlich ist.“

9. Der bisherige § 5c wird § 5d und wie folgt geän-
dert:
a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe

„1.600 €“ durch die Angabe „1 800 Euro“,
die Angabe „2.200 €“ durch die Angabe
„2 400 Euro“, die Angabe „2.800 €“ durch
die Angabe „3 000 Euro“ und die Angabe
„3.300 €“ durch die Angabe „3 500 Euro“
ersetzt.

b) In Absatz 6 Satz 1 wird die die Angabe „256“
durch die Angabe „266“ ersetzt.

10. Der bisherige § 5d wird § 5e und wie folgt gefasst:

„§ 5e
Leistungen bei erheblichem

allgemeinem Betreuungsbedarf
sowie zusätzliche Betreuungs-

und Entlastungsleistungen

(1) Pflegebedürftige Personen der Pflegestufen I
bis III und Personen, die die Voraussetzungen des
§ 45a des Elften Buches Sozialgesetzbuch erfül-
len, erhalten Beihilfen nach Maßgabe der Ab-
sätze 2 bis 10. Der Beihilfeberechtigte hat zu-
nächst bei der zuständigen Pflegekasse oder dem
zuständigen privaten Versicherungsunternehmen
den Antrag auf Leistungen nach § 45b des Elften
Buches Sozialgesetzbuch zu stellen und den Be-
willigungsbescheid dem Beihilfeantrag beizufü-
gen.
(2) Aufwendungen für zusätzliche Betreuungs-
und Entlastungsleistungen (§ 45b Absatz 1
Satz 6 des Elften Buches Sozialgesetzbuch) sind
bei Personen, die die Voraussetzungen nach § 45a
des Elften Buches Sozialgesetzbuch erfüllen, bis
zu 104 Euro (Grundbetrag) oder 208 Euro (er-
höhter Betrag) monatlich beihilfefähig. Dies gilt
auch, wenn Beihilfe nach § 5a Absatz 3 oder Ab-
satz 4 in Anspruch genommen wird.
(3) Bei pflegebedürftigen Personen nach Ab-
satz 1, die nicht die Voraussetzungen des § 45a
des Elften Buches Sozialgesetzbuch erfüllen,
sind zusätzliche Betreuungs- und Entlastungs-
leistungen bis zu einem Betrag von monatlich
104 Euro beihilfefähig.
(4) Die Höhe des jeweiligen Anspruchs nach Ab-
satz 2 oder 3 wird von der Pflegeversicherung
festgelegt und ist für die Berechnung der Beihilfe
maßgeblich. Aufwendungen nach § 5 Absatz 7
sind nicht auf die Beträge nach Satz 1 anzurech-
nen und in vollem Umfang beihilfefähig.
(5) Der monatliche Höchstbetrag nach Absatz 2
oder 3 kann innerhalb des jeweiligen Kalender-
jahres in Anspruch genommen werden. Wird der
für das jeweilige Kalenderjahr zustehende Jah-
reshöchstbetrag nicht ausgeschöpft, kann der
nicht verbrauchte Betrag in das folgende Kalen-
derhalbjahr übertragen werden.

(6) Bei Personen nach Absatz 1, die in ambulant
betreuten Wohngruppen leben, sind pauschal mo-
natlich 205 Euro zusätzlich beihilfefähig, wenn
die Pflegeversicherung Leistungen nach § 38a
des Elften Buches Sozialgesetzbuch erbringt.
(7) Soweit die Pflegeversicherung Kombinati-
onsleistungen nach § 45b Absatz 3 des Elften Bu-
ches Sozialgesetzbuch erbringt, sind diese antei-
lig von der Beihilfe zu tragen.
(8) Bei Personen nach § 45a Absatz 1 Nummer 2
des Elften Buches Sozialgesetzbuch gilt § 5a ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass nach § 5a Ab-
satz 1 bis zu monatlich 231 Euro, nach Absatz 2
bis zu monatlich 123 Euro und nach § 5b Ab-
satz 2 monatlich bis zu 231 Euro beihilfefähig
sind. Daneben gelten – soweit die Pflegeversi-
cherung Leistungen nach §§ 38a, 39, 40, 41, 42
und 45e des Elften Buches Sozialgesetzbuch er-
bringt – § 5 Absatz 4 Sätze 1 und 3, § 5b Ab-
satz 6 und § 5d Absatz 6 entsprechend.
(9) Bei pflegebedürftigen Personen der Pflege-
stufen I und II nach Absatz 1 erhöht sich der bei-
hilfefähige Betrag nach
1. § 5a Absatz 1 sowie § 5b Absatz 2 in der

a) Pflegestufe I um 221 Euro auf bis zu
689 Euro und in der

b) Pflegestufe II um 154 Euro auf bis zu
1 289 Euro,

2. § 5a Absatz 2 sowie § 5 b Absatz 2 in der
a) Pflegestufe I um 72 Euro auf 316 Euro

und in der
b) Pflegestufe II um 87 Euro auf 545 Euro.

(10) Die von der stationären Pflegeeinrichtung
für die zusätzliche Betreuung und Aktivierung
der pflegebedürftigen Person erhobenen Vergü-
tungszuschlage nach § 87b des Elften Buches So-
zialgesetzbuch sind beihilfefähig. Das gilt auch
für Personen, die einen Hilfebedarf im Bereich
der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Ver-
sorgung haben, der nicht das Ausmaß der Pfle-
gestufe I erreicht.“

11. In § 6a Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Fahrkos-
ten“ durch das Wort „Beförderungskosten“ er-
setzt.

12. § 12a Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird die Angabe „R 7“ durch die

Angabe „R 8“ ersetzt.
b) In Satz 2 wird in der Tabelle in Zeile 2 die

Angabe „W 2“ gestrichen und in Zeile 3
nach der Angabe „R 3,“ die Angabe „W 2,“
eingefügt.

13. § 13 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 2 werden die Wörter „, die Kassen-

anweisung und die Mitteilung über die Ge-
währung der Beihilfe“ gestrichen.

b) Satz 3 wird aufgehoben.
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14. § 15 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Selbstbehalte nach § 4 Absatz 1 Nummer 2
Satz 2 und 3 und Absatz 2 Buchstabe c sowie
die Kostendämpfungspauschale nach § 12a
dürfen in den Kalenderjahren 2010 bis 2014
2 Prozent und ab dem Kalenderjahr 2015
1,5 Prozent der Bruttojahresdienstbezüge
oder Bruttojahresversorgungsbezüge nach
beamtenrechtlichen Vorschriften oder
Grundsätzen (Belastungsgrenze) des Beihil-
feberechtigten nicht übersteigen.“

b) Die folgenden Absätze 3 bis 5 werden an-
gefügt:
„(3) Ab dem Kalenderjahr 2014 werden auf
Antrag des Beihilfeberechtigten nachträg-
lich Beihilfen zu Aufwendungen für verord-
nete nicht verschreibungspflichtige Arznei-
mittel gezahlt, soweit die im Grundsatz nicht
beihilfefähigen Aufwendungen nach § 4 Ab-
satz 1 Nummer 7 Satz 2 Nummer 2 im Ka-
lenderjahr den Betrag von 200 Euro (nicht
berücksichtigungsfähiger Eigenbehalt) und
die Belastungsgrenze nach Absatz 4 über-
schritten haben. Nicht berücksichtigungsfä-
hig sind Aufwendungen für Arzneimittel
und Medizinprodukte der besonderen The-
rapierichtungen (§ 4 Absatz 1 Nummer 7
Satz 5) bei Personen, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben, sowie Aufwendungen, die
nach Anlage 2 Nummer 7 ausgeschlossen
sind. Der Antrag kann frühestens nach Ab-
lauf des Kalenderjahres und muss spätestens
bis zum Ablauf des Jahres gestellt werden,
das auf das Jahr folgt, in dem die Aufwen-
dungen entstanden sind.
(4) Abweichend von Absatz 1 beträgt die
Belastungsgrenze für Aufwendungen nach
Absatz 3 0,5 Prozent der Bruttojahresdienst-
bezüge oder Bruttojahresversorgungsbezü-
ge nach beamtenrechtlichen Vorschriften
oder Grundsätzen (Belastungsgrenze) des
Beihilfeberechtigten; Absatz 1 Satz 2 gilt
entsprechend. Werden neben den Aufwen-
dungen des Beihilfeberechtigten auch Arz-
neimittelaufwendungen des berücksichti-
gungsfähigen Ehegatten beziehungsweise
eingetragenen Lebenspartners geltend ge-
macht, sind dessen steuerliche Einkünfte
(§ 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b) in die
Berechnung der Belastungsgrenze nach
Satz 1 einzubeziehen. Absatz 2 gilt sinnge-
mäß. Der Beihilfeberechtigte hat die Auf-
wendungen nach Satz 1 und das steuerliche
Einkommen des Ehegatten beziehungsweise
eingetragenen Lebenspartners nach Satz 4
überprüfbar nachzuweisen.
(5) Die Aufwendungen nach Absatz 3 und 4
sind zum entsprechenden Bemessungssatz
nach § 12 zu berücksichtigen.“

15. § 16 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Wörter „§ 4 Absatz 1

Nummer 1 Satz 3, Nummer 9 Satz 6, Num-
mer 10 Satz 11 sowie Absatz 2 Buchstabe b
Satz 7, § 4c Absatz 1 Satz 2, § 10 Absatz 2
und § 12 Absatz 5 und 6“ durch die Wörter
„§ 4 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3, Nummer 10
Satz 11 sowie Absatz 2 Buchstabe b Satz 7,
§ 4c Absatz 1 Satz 2, § 10 Absatz 3 und
§ 12 Absatz 5 und 6“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe „Satz 2“ durch die
Angabe „Satz 4“ ersetzt.

16. Im Gebührenverzeichnis der Anlage 4 wird in der
Position 2b in Spalte 2 die Angabe „Nummer 2“
durch die Angabe „Nummer 2b“ ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft und
gilt mit Ausnahme des Artikels 1 Nummer 14b für
Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 2014
entstehen. Artikel 1 Nummer 14b gilt für Aufwendun-
gen, die nach dem 31. Dezember 2013 entstanden sind.

Düsseldorf, 10. Dezember 2014
Der Finanzminister

des Landes Nordrhein-Westfalen
Dr. Walter-Borjans

GV. NRW. 2014 S. 890

Grundsätze
für die Arbeit

der landeskirchlichen Ämter,
Dienste und Ausschüsse

vom 1. Januar 1997
in der Fassung

vom 4. Dezember 2014

Auf Grund von Artikel 156 der Kirchenordnung legt
die Kirchenleitung für die Arbeit der landeskirchli-
chen Ämter, Dienste und Ausschüsse die folgenden
Grundsätze fest:

I.
Aufgaben der landeskirchlichen Ämter,

Dienste und Ausschüsse
(1)  Die landeskirchlichen Ämter, Dienste und Aus-
schüsse nehmen mit ihrer missionarischen, pastoralen,
diakonischen, pädagogischen und sozialen Arbeit
kirchliche Aufgaben in Arbeitsfeldern wahr, die we-
gen ihrer Eigenart oder besonderen Bedeutung ein
überregionales Engagement sowie eine besondere
Sachkunde der Kirche erfordern.
(2)  Landeskirchliche Ämter und Dienste im Sinne des
Absatzes 1 sind Ämter und Werke, Dienste und Ein-
richtungen sowie Beauftragte der Landeskirche. Als
landeskirchliche Ämter und Dienste im Sinne dieser
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Ordnung gelten wegen ihrer besonderen Strukturen
nicht die allgemeinbildenden Schulen und fachbezo-
genen Ausbildungsstätten, die ganz oder teilweise von
der Landeskirche getragen werden.
Landeskirchliche Ausschüsse im Sinne des Absat-
zes 1 werden gemäß Artikel 140 Absatz 1 oder 142
Absatz 3 der Kirchenordnung durch die Landessynode
oder die Kirchenleitung berufen. Für die vom Landes-
kirchenamt berufenen Kommissionen gelten diese
Grundsätze sinngemäß.
(3)  Die landeskirchlichen Ämter und Dienste sollen
auf Grund der besonderen Sachkunde in ihren Ar-
beitsbereichen die Landessynode, die Kirchenleitung
und das Landeskirchenamt sowie die landeskirchli-
chen Ausschüsse bei der Durchführung ihrer Aufga-
ben unterstützen. Dadurch sind sie an den Aufgaben
der Leitungsorgane und an der Vertretung der Lan-
deskirche gegenüber der kirchlichen und außerkirch-
lichen Öffentlichkeit beteiligt.
(4)  Die landeskirchlichen Ausschüsse sollen als Stän-
dige Ausschüsse der Landessynode oder als Aus-
schüsse der Kirchenleitung die Arbeit der landeskirch-
lichen Leitungsorgane sowie der landeskirchlichen
Ämter und Dienste beratend begleiten und damit zu-
gleich die Verbindung zwischen den landeskirchli-
chen Ämtern und Diensten und den landeskirchlichen
Leitungsorganen fördern sowie die Arbeit der Kir-
chenkreise und Kirchengemeinden unterstützen.
(5)  Die landeskirchlichen Ämter, Dienste und Aus-
schüsse sollen bei ihrer Arbeit in angemessener Weise
auf die Zusammenarbeit mit den Kirchenkreisen und
Kirchengemeinden sowie mit den rechtlich selbststän-
digen Trägern kirchlicher Arbeit im Bereich der Lan-
deskirche achten. Die landeskirchlichen Ämter und
Dienste sollen ferner in ihren Aufgabenbereichen mit
außerkirchlichen Gremien und Einrichtungen zusam-
menarbeiten.

II.
Arbeitsfelder der landeskirchlichen Ämter,

Dienste und Ausschüsse
(1)  Die Arbeit der landeskirchlichen Ämter, Dienste
und Ausschüsse soll sich mit ihrer organisatorischen
Struktur an den Arbeitsfeldern der Kirche orientieren.
Sinn dieser Orientierung ist es, im Interesse übersicht-
licher Arbeitsstrukturen die Zuordnung wie die Ab-
grenzung der Tätigkeit der landeskirchlichen Ämter,
Dienste und Ausschüsse in den einzelnen Arbeitsfel-
dern zu erleichtern und die Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Träger kirchlicher Arbeit zu fördern.
(2)  Arbeitsfelder der kirchlichen Arbeit sind:
- Gottesdienst und Verkündigung, Kirchenmusik,
- Seelsorge und Beratung,
- Mission, Gemeindeaufbau, Ökumene, Weltverant-

wortung,
- Diakonie und gesellschaftliche Verantwortung,
- Bildung und Erziehung,
- Publizistik, Öffentlichkeitsarbeit.

Hinzu kommt die Arbeit in Gruppen (Jugendarbeit,
Frauenarbeit, Männerarbeit u. a.), die alle Arbeitsfel-
der umfasst.

III.
Grundsätze für die Arbeit

der landeskirchlichen Ämter und Dienste
(1)  Die landeskirchlichen Ämter und Dienste arbeiten
im Auftrag der Landessynode bzw. der Kirchenleitung
und des Landeskirchenamtes. Sie nehmen ihre Auf-
gaben im Rahmen der ihnen gegebenen Ordnungen
und Dienstanweisungen oder auf Grund von Einzel-
aufträgen nach den Weisungen der Landessynode, der
Kirchenleitung und des Landeskirchenamtes wahr.
Zur Vertretung der Landeskirche und zur Veröffent-
lichung von Arbeitsergebnissen sind sie in dem jeweils
festgelegten Rahmen berechtigt.
(2)  Die landeskirchlichen Ämter und Dienste sind in
den Fragen ihres Arbeitsbereiches wie in den grund-
legenden Fragen der kirchlichen Arbeit zur Zusam-
menarbeit mit den für ihren Aufgabenbereich beste-
henden landeskirchlichen Ausschüssen verpflichtet.
(3)  Zur sachgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben ist
zwischen den Leitungsorganen der Landeskirche und
den landeskirchlichen Ämtern und Diensten eine ge-
genseitige Information und Beratung in dem durch die
Aufgaben gebotenen Umfang notwendig. Die landes-
kirchlichen Ämter und Dienste sind berechtigt, Anre-
gungen und Anträge an das Landeskirchenamt und an
die Kirchenleitung zu richten.
(4)  Die Verbindung zwischen den einzelnen landes-
kirchlichen Ämtern und Diensten einerseits sowie
dem Landeskirchenamt und der Kirchenleitung ande-
rerseits wird in der Regel über die zuständigen Dezer-
nentinnen und Dezernenten des Landeskirchenamtes
wahrgenommen. Die landeskirchlichen Ämter und
Dienste berichten gemäß Artikel 156 der Kirchenord-
nung regelmäßig über ihre Arbeit. Sie können darüber
hinaus auch aus besonderem Anlass Fragen ihres Ar-
beitsbereiches der Kirchenleitung vortragen.
(5)  Zur Förderung der gegenseitigen Information und
der Zusammenarbeit werden die landeskirchlichen
Ämter und Dienste in regelmäßigen Abständen durch
die Kirchenleitung besucht.
(6)  Das Landeskirchenamt beruft die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Ämter und Dienste, soweit
dies nicht der Kirchenleitung vorbehalten ist.
(7)  Die Leitung der landeskirchlichen Ämter und
Dienste wird von der jeweiligen Leiterin oder dem je-
weiligen Leiter wahrgenommen. Die Referentinnen
und Referenten werden durch regelmäßige Dienstbe-
sprechungen an der Wahrnehmung der Gesamtaufga-
be des Amtes bzw. Dienstes beteiligt.
(8)  Arbeit und Organisation der landeskirchlichen
Ämter und Dienste werden von der Kirchenleitung in
Dienstordnungen geregelt. Diese sollen insbesondere
enthalten:
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- eine Beschreibung des Arbeitsbereiches und der
Aufgaben,

- eine Klarstellung des rechtlichen Status und der
Dienstaufsicht,

- eine Regelung für die Zusammensetzung, Aufga-
ben, Arbeitsweise und Zuständigkeiten der Lei-
tung,

- eine Bestimmung über die Durchführung regelmä-
ßiger Dienstbesprechungen der Referentinnen und
Referenten,

- die Regelung der Verbindung zur Kirchenleitung
und zum Landeskirchenamt (etwa durch Berichts-
recht, Berichtspflicht und Dezernentenbespre-
chungen),

- eine Regelung für die Arbeit in bzw. Zusammen-
arbeit mit den Kirchengemeinden und Kirchen-
kreisen,

- eine Regelung für die Zusammenarbeit mit ande-
ren kirchlichen (und ggf. auch außerkirchlichen)
Gremien und Einrichtungen,

- eine Regelung über die Berechtigung zur Vertre-
tung der Landeskirche nach außen und zur Veröf-
fentlichung von Arbeitsergebnissen.

IV.
Grundsätze für die Arbeit

der landeskirchlichen Ausschüsse
(1)  Bildung und Arbeitsweise der Ständigen Aus-
schüsse der Landessynode sind in der Geschäftsord-
nung der Landessynode geregelt.
(2)  Die Aufgaben der von der Kirchenleitung berufe-
nen Ausschüsse werden durch die Kirchenleitung fest-
gelegt. Die Zusammensetzung dieser Ausschüsse er-
folgt nach den Erfordernissen ihres Arbeitsauftrages,
dabei ist insbesondere auch die personelle Verbindung
mit anderen Arbeitsbereichen bzw. in Frage kommen-
den Gremien und mit den landeskirchlichen Leitungs-
organen zu berücksichtigen.
(3)  Für die Bildung und Arbeit der von der Kirchen-
leitung berufenen landeskirchlichen Ausschüsse gel-
ten die folgenden Grundsätze:
- Die Ausschüsse werden für jeweils vier Jahre be-

rufen.
- Den Ausschüssen sollen sachkundige Gemeinde-

glieder, Pfarrerinnen, Pfarrer und andere haupt-
amtlich Mitarbeitende angehören; die Gemeinde-
glieder müssen die Befähigung zum Presbyteramt
haben; bei der Zusammensetzung soll auch die
personelle Verbindung mit den sachlich beteiligten
Ämtern und Diensten mit anderen Arbeitsberei-
chen bzw. Arbeitsgremien und mit den landes-
kirchlichen Leitungsorganen berücksichtigt wer-
den.

- Die Ausschüsse sollen in der Regel nicht mehr als
18 Mitglieder haben. Für jedes beteiligte Dezernat
des Landeskirchenamtes wird eine Dezernentin
oder ein Dezernent als Mitglied berufen; weitere
zuständige Dezernentinnen oder Dezernenten kön-

nen ohne Stimmrecht an den Ausschusssitzungen
teilnehmen; die Leiterinnen und Leiter der sachlich
beteiligten Ämter und Dienste sollen als Mitglieder
berufen werden; Referentinnen und Referenten der
sachlich beteiligten Ämter und Dienste können oh-
ne Stimmrecht an den Ausschusssitzung teilneh-
men.

- Die Kirchenleitung beruft die Vorsitzenden der
Ausschüsse; ihre Stellvertreterinnen oder Stellver-
treter werden jeweils aus der Mitte des Ausschus-
ses gewählt.

- Die Ausschüsse werden von ihren Vorsitzenden
einberufen; sie sind beschlussfähig ohne Rücksicht
auf die Zahl der erschienenen Mitglieder; Be-
schlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit
gefasst; die Ausschüsse tagen bis zu viermal jähr-
lich; sind weitere Sitzungen erforderlich, ist die
Zustimmung des Landeskirchenamtes einzuholen;
die Sitzungen der Ausschüsse sind nicht öffentlich;
die Ausschüsse können sachverständige Gäste im
Einzelfall einladen; über jede Sitzung ist eine Nie-
derschrift anzufertigen, die von der oder dem Vor-
sitzenden bzw. der Stellvertreterin oder dem Stell-
vertreter zu unterschreiben ist; die Ausschüsse
können mit Zustimmung des Landeskirchenamtes
Unterausschüsse aus ihrer Mitte bilden; für die Bil-
dung von Arbeitsgruppen aus Ausschussmitglie-
dern und Sachverständigen für einzelne Arbeits-
vorhaben ist die Zustimmung des Landeskirchen-
amtes erforderlich.

- Die Geschäftsführung der Ausschüsse wird vom
Landeskirchenamt oder nach besonderer Regelung
vom fachlich zuständigen Amt bzw. Dienst wahr-
genommen.

- Die Koordinierung der Arbeit der Ausschüsse wird
im Auftrag der Kirchenleitung vom Landeskir-
chenamt wahrgenommen.

(4)  Die Ausschüsse berichten der Kirchenleitung re-
gelmäßig über ihre Arbeit. Im Rahmen des Berichtes
über die Tätigkeit der Kirchenleitung berichten sie der
Landessynode. Die Kirchenleitung entscheidet, ob
und in welcher Form Arbeitsergebnisse oder Stellung-
nahmen der Ausschüsse veröffentlicht werden.
(5)  Für die Kommissionen des Landeskirchenamtes
gelten die Absätze 1 bis 4 mit der Maßgabe entspre-
chend, dass in der Regel nicht mehr als 12 Mitglieder
berufen werden sollen.

V.
Koordinierung der Arbeit

im Gesamtbereich der Landeskirche
(1)  Zur Koordinierung der Arbeit im Gesamtbereich
der Landeskirche sollen für die einzelnen Arbeitsbe-
reiche Konferenzen durchgeführt werden, in denen die
Synodalbeauftragten der Kirchenkreise für die einzel-
nen Arbeitsbereiche und die Vertreterinnen und Ver-
treter der entsprechenden landeskirchlichen Ämter
und Dienste zusammenkommen (Konferenzen der Sy-
nodalbeauftragten).
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Die Aufgabe der Konferenzen besteht in Erfahrungs-
austausch, Information, Meinungsbildung, Erörterung
der Planung, Durchführung und Koordinierung der
Aktivitäten insgesamt oder in Einzelfragen sowie in
der fachlichen Zurüstung.
Für die Arbeit der Konferenzen gelten folgende
Grundsätze:
- Die Konferenzen sollen in regelmäßigen Abstän-

den stattfinden.
- An den Konferenzen nehmen in der Regel teil: die

Beauftragten der Kirchenkreise, die Leiterinnen
und Leiter bzw. Vertreterinnen und Vertreter der
entsprechenden landeskirchlichen Ämter und
Dienste, die zuständigen Dezernentinnen und De-
zernenten des Landeskirchenamtes.

- Aufgaben, Zusammensetzung und Arbeitsweise
der Konferenzen können von der Kirchenleitung
durch besondere Ordnungen geregelt werden; so-
weit keine besondere Regelung besteht, nehmen
Dezernentinnen und Dezernenten des Landeskir-
chenamtes den Vorsitz wahr.

- Die Konferenzen werden von ihrer oder ihrem
Vorsitzenden einberufen; die Konferenzen können
Arbeitsgruppen bilden; die Sitzungen der Konfe-
renzen sind nicht öffentlich; Einladungen zu den
Konferenzen und Niederschriften über ihre Sitzun-
gen sind über die Superintendentinnen und Super-
intendenten an die Synodalbeauftragten zu versen-
den.

(2)  Der Koordinierung der Arbeit dient ferner die
Konferenz der Leiterinnen und Leiter der landeskirch-
lichen Ämter und Dienste (Leitungskreis).
Die Aufgabe des Leitungskreises besteht in der ge-
genseitigen Information, der Besprechung von Grund-
satzfragen der einzelnen Arbeitsbereiche und von Fra-
gen mit gesamtkirchlicher Bedeutung sowie der Be-
ratung der Leitungsorgane der Landeskirche bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben bzw. bei der Vorberei-
tung und Durchführung ihrer Entscheidungen.
Für die Arbeit des Leitungskreises gelten folgende
Grundsätze:
- Der Leitungskreis soll in regelmäßigen Abständen

auf Einladung und unter dem Vorsitz der/des Prä-
ses zusammenkommen; die/der Präses kann sich
hierbei durch die theologische Vizepräsidentin/
den theologischen Vizepräsidenten vertreten las-
sen.

- Zum Leitungskreis werden auch die Leiterinnen
und Leiter bzw. Vertreterinnen und Vertreter der
missionarisch-diakonischen Werke gemäß Arti-
kel 165 der Kirchenordnung eingeladen.

- Die zuständigen Dezernentinnen und Dezernenten
des Landeskirchenamtes sollen ebenfalls am Lei-
tungskreis teilnehmen.

(3)  Die/Der Präses lädt nach Bedarf die Vorsitzenden
der landeskirchlichen Ausschüsse zur Information
über Fragen von gesamtkirchlicher Bedeutung zu ge-

genseitigem Erfahrungs- und Meinungsaustausch und
zu etwa notwendiger Koordinierung der Arbeit ein.

VI.
Besondere Regelungen

Weitere Einzelheiten der Arbeit landeskirchlicher
Ämter, Dienste und Ausschüsse können in besonderen
Ordnungen bzw. Dienstanweisungen geregelt werden.

Bielefeld, 4. Dezember 2014
Evangelische Kirche von Westfalen

Die Kirchenleitung
(L. S.) Henz Winterhoff
Az.: 670.00

Grundsätze
für evangelische Krankenhäuser,

die Mitglieder im Diakonischen Werk
der Evangelischen Kirche

von Westfalen – Landesverband
der Inneren Mission – e. V. sind,

in der vom Verwaltungsrat
des Diakonischen Werkes der

Evangelischen Kirche von Westfalen
am 27. Oktober 2014

beschlossenen Fassung

Präambel
Evangelische Krankenhäuser sind Einrichtungen der
Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung der evan-
gelischen Kirche. Sie haben die Aufgabe, in Ausübung
christlicher Nächstenliebe Leiden zu heilen oder zu
lindern und Kranke im Sterben zu begleiten. Sie be-
treuen die Kranken in medizinischer, pflegerischer
und seelsorgerlicher Hinsicht. In Erfüllung dieser
Zielsetzung bilden alle Mitarbeiter im evangelischen
Krankenhaus eine Dienstgemeinschaft auf der Grund-
lage des Evangeliums.

A. Kirchlichkeit
Träger evangelischer Krankenhäuser können Kirchen-
kreise, Kirchengemeinden bzw. Verbände von Kir-
chenkreisen oder Kirchengemeinden sein oder privat-
rechtliche juristische Personen (Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, Stiftungen, Vereine), sofern diese
der Kirche in bestimmter Weise zugeordnet sind.
I. Diese Zuordnung zur Kirche geschieht insbeson-

dere durch satzungsmäßige Bestimmungen, die
gemäß der Empfehlung der Diakonischen Kon-
ferenz der EKD vom September 1979 mindestens
folgende Anforderungen erfüllen:
1. Zweck und Aufgabe sind in der Weise ein-

deutig zu beschreiben, dass deutlich wird,
dass das evangelische Krankenhaus zwar al-
len kranken Menschen ohne Rücksicht auf
Rasse, Nationalität und Glauben dient, dieser
Dienst aber in Ausübung christlicher Nächs-
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tenliebe im Sinne evangelischer Diakonie als
Wesens- und Lebensäußerung der evangeli-
schen Kirche geschieht.

2. Die Bekenntniszugehörigkeit
Die Mitglieder der Organe des Trägers und
die leitenden Mitarbeiter sollen einer Kirche
evangelischen Bekenntnisses angehören. Die
übrigen Mitarbeiter sollten einer Kirche evan-
gelischen Bekenntnisses oder einer anderen
Kirche angehören, die in der Arbeitsgemein-
schaft christlicher Kirchen in der Bundesre-
publik Deutschland und Berlin (West) mitar-
beitet. Auch wenn dies nicht der Fall ist, müs-
sen sie den Auftrag und die Grundrichtung des
Krankenhauses achten.

3. Die Zuordnung zur verfassten Kirche muss in
der Trägerverfassung des Krankenhauses
durch eine angemessene Beteiligung von Ver-
tretern der örtlichen kirchlichen Körperschaf-
ten (Kirchengemeinde, Kirchenkreis) vorge-
sehen werden. Die Kirchengemeinden und
Kirchenkreise sollen neben ordinierten Theo-
logen und Mitgliedern der Presbyterien/Sy-
noden auch sachkundige Gemeindemitglieder
bestellen, die die Befähigung zum Presbyter-
amt besitzen.

4. Die Zugehörigkeit zum Spitzenverband muss
in der Trägerverfassung geregelt sein. Es
muss darin zum Ausdruck kommen, dass der
Träger Mitglied des als Spitzenverband der
Freien Wohlfahrtspflege anerkannten Diako-
nischen Werkes der Evangelischen Kirche
von Westfalen und dadurch dem Diakoni-
schen Werk der Evangelischen Kirche in
Deutschland angeschlossen ist.

5. Die Satzung muss eine Klausel enthalten, die
vorsieht, dass bei Auflösung des Kranken-
hauses oder bei Wegfall seiner bisherigen
Zweckbestimmung das Vermögen an ein
kirchliches Werk oder an die Kirche selbst
fällt. Die Klausel muss die Bestimmung ent-
halten, dass der Anfallberechtigte das Ver-
mögen ausschließlich und unmittelbar für
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche
Zwecke im Sinne der Abgabenordnung zu
verwenden hat.

II. Der Träger des Krankenhauses hat dafür zu sor-
gen, dass die zuständigen Körperschaften der
verfassten Kirche die Seelsorge im Krankenhaus
gewährleisten. Der Krankenhausseelsorger soll
(in der Regel beratendes) Mitglied in den Gremi-
en des Trägers sein, die für das Krankenhaus ver-
antwortlich sind. Die Seelsorge im Krankenhaus
soll im ökumenischen Geist und in Zusammen-
arbeit mit den anderen christlichen Gemeinschaf-
ten geschehen. Der Träger und die Mitarbeiter
des Krankenhauses sollen bei der Erfüllung ihres
diakonischen Auftrages mit den umliegenden
evangelischen Kirchengemeinden, Kirchenkrei-
sen und den regionalen Diakonischen Werken
zusammenarbeiten. Sie sollen offen und bereit

sein, ehrenamtliche Mitarbeiter der umliegenden
Kirchengemeinden (z. B. EKH, Frauenhilfe
usw.) in die Krankenhausarbeit einzubeziehen.

B. Struktur und Leitung des Krankenhauses
I. Der Träger des Krankenhauses

1. Der Träger bestimmt die Ziele und die Grund-
richtung des Krankenhauses, deren Verwirk-
lichung seiner Verantwortung und Aufsicht
unterliegt.

2. Die Zuständigkeit der Organe des Trägers im
Einzelnen ist durch satzungsmäßige Bestim-
mungen festzulegen.

3. 25 % der Mitglieder der Aufsichtsgremien
werden vom Träger auf Grund von Vorschlä-
gen der Mitarbeiter berufen.

4. Der Träger kann mit der Durchführung ein-
zelner Aufgaben Ausschüsse betrauen, im
Ausnahmefall auch einzelne Personen, die
keinem Trägerorgan angehören. Zur sachge-
rechten Erfüllung dieser Aufgaben kann der
Träger neben ehrenamtlichen Personen auch
hauptberuflich im Krankenhaus Tätige bestel-
len.

5. Bei der Vorbereitung von Entscheidungen der
Trägergremien sind die jeweils zuständigen
verantwortlichen Mitarbeiter zu beteiligen.

6. Der Träger des Krankenhauses stellt sicher,
dass Anregungen und Beschwerden von Pa-
tienten entgegengenommen und sachgerecht
behandelt werden. Zu diesem Zweck beruft er
eine oder mehrere geeignete Persönlichkei-
ten, die nicht Bedienstete des Trägers sein
dürfen und von seinen Weisungen unabhän-
gig sind (Patientenbeschwerdestelle). Diese
sind ehrenamtlich tätig.
Die vom Krankenhaus berufenen Personen
sind zum Stillschweigen über alle Tatsachen
verpflichtet, die ihnen bei der Ausübung ihrer
Tätigkeit bekannt werden. Sie dürfen solche
Tatsachen nur offenbaren, soweit es zur je-
weiligen Aufgabenerfüllung erforderlich ist.
Die Schweigepflicht besteht nach Beendi-
gung der Tätigkeit fort.

7. Der Träger des Krankenhauses hat für die Hy-
giene im Krankenhaus Sorge zu tragen. Die
einschlägigen landesrechtlichen Bestimmun-
gen gelten in der jeweils aktuellen Fassung.

II. Krankenhausleitung
1. Der Träger des Krankenhauses beruft die Mit-

glieder der Krankenhausleitung.
2. Zusammensetzung und Verfahren

a) In die Krankenhausleitung werden fol-
gende stimmberechtigte Personen beru-
fen:
1. der leitende Arzt,
2. die Pflegedienstleitung,
3. der Verwaltungsleiter.
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Zusätzlich können in die Krankenhaus-
leitung sonstige leitende Mitarbeiter be-
rufen werden, wenn Größe und beson-
dere Aufgabenstellung des Krankenhau-
ses es erforderlich machen.

b) Der Träger soll ein Mitglied der Kran-
kenhausleitung nur nach vorheriger
Anhörung der übrigen Mitglieder der
Krankenhausleitung berufen. Die Kran-
kenhausleitung gibt sich eine Geschäfts-
ordnung, die vom Träger zu genehmigen
ist.

3. Aufgaben
a) Der Krankenhausleitung obliegt die lau-

fende Betriebsführung, soweit sich der
Träger des Krankenhauses nicht einzel-
ne Aufgaben vorbehält. Näheres wird in
einer Geschäftsordnung und in Dienst-
anweisungen geregelt. Sie hat insbeson-
dere für die Verwirklichung der vom
Träger bestimmten Ziele und der Grund-
richtung des Krankenhauses zu sorgen.
Sie kann dem Träger hierzu Vorschläge
unterbreiten.

b) Jedes Mitglied der Krankenhaus-
leitung ist für sein Aufgabengebiet ver-
antwortlich. Die Mitglieder der Kran-
kenhausleitung sollen regelmäßige
Dienstbesprechungen mit den verant-
wortlichen Mitarbeitern ihres Bereiches
abhalten. Entscheidungen, die über ein
Aufgabengebiet hinausgehen, können
grundsätzlich nur einstimmig gefasst
werden. Wird Einstimmigkeit nicht er-
zielt, ist die Entscheidung des Trägers
des Krankenhauses herbeizuführen.
Die verantwortlichen Mitarbeiter der
einzelnen Bereiche bilden
- für den ärztlichen Bereich die Ärzte-

konferenz,
- für den pflegerischen Bereich die

Konferenz der leitenden Kranken-
schwestern und Krankenpfleger,

- für den Wirtschaftsbereich die Ver-
waltungskonferenz.

Bei Bedarf sind für die sonstigen Ar-
beitsbereiche entsprechende Konferen-
zen zu bilden.
Die Konferenzen haben beratende Funk-
tion.

c) Die Krankenhausleitung ist insbesonde-
re zuständig für:
- die Vorbereitung der Wirtschafts-

und Stellenpläne,
- die Einstellung und Entlassung der

Mitarbeiter, soweit sich dies der Trä-
ger des Krankenhauses nicht vorbe-
hält. Die Beteiligung der Mitarbeiter
des Krankenhauses ist durch das Mit-

arbeitervertretungsgesetz/die Mitar-
beitervertretungsordnung geregelt.

Die Krankenhausleitung hat das Recht,
bei der Einstellung von leitenden Ärzten
und anderen leitenden Mitarbeitern Vor-
schläge zu unterbreiten. Bei der Einstel-
lung eines leitenden Arztes sollten die
anderen leitenden Abteilungsärzte des
Krankenhauses angehört werden.
Bei der Entlassung von leitenden Ärzten
und anderen leitenden Mitarbeitern, so-
weit diese nicht zur Krankenhausleitung
gehören, ist die Krankenhausleitung an-
zuhören.

d) Die Krankenhausleitung beruft eine Hy-
giene-Kommission unter der Leitung ei-
nes Arztes ein. Sie hat alle geeigneten
Maßnahmen zur Erkennung und Erfas-
sung, Verhütung und Bekämpfung von
Krankenhausinfekten zu treffen.

e) Die Krankenhausleitung beruft eine Arz-
neimittel-Kommission ein. Die Arznei-
mittel-Kommission hat folgende Aufga-
ben:
1. Erstellung und Fortschreibung einer

Arzneimittelliste, in der die für den
laufenden Verbrauch im Kranken-
haus bestimmten Arzneimittel aufge-
führt sind; dabei sind die Arzneimit-
telsicherheit und die Preiswürdigkeit
zu berücksichtigen,

2. die Ärzte in Fragen der Arzneimittel-
versorgung zu beraten und zu unter-
stützen.

Die von der Arzneimittel-Kommission
erstellte Arzneimittelliste ist zu beach-
ten. Die Arzneimittel-Kommission ist
von den leitenden Ärzten über alle im
Krankenhaus zur Anwendung kommen-
den Arzneimittel, die nicht in der Arz-
neimittelliste enthalten sind, zu infor-
mieren. Sie ist vor der Durchführung kli-
nischer Prüfungen von Arzneimitteln zu
unterrichten.

III. Krankenhausleitung und Mitarbeitervertretung
Die Krankenhausleitung und Mitarbeitervertre-
tung sollen vertrauensvoll zusammenarbeiten
und sich gegenseitig bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben unterstützen.
Mitarbeitervertretung und Krankenhausleitung
sollen in regelmäßigen Zeitabständen zur Be-
sprechung allgemeiner Fragen des Dienstbetrie-
bes und der Dienstgemeinschaft und zum Aus-
tausch von Vorschlägen und Anregungen des
Krankenhauses zusammenkommen. Hierbei
können auch die mit der Aufgabenstellung des
Krankenhauses zusammenhängenden Fachfra-
gen und der diakonische Auftrag des Kranken-
hauses erörtert werden.
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Bewertung der Personalunterkünfte

Landeskirchenamt Bielefeld, 19.12.2014
Az.: 350.58

Bewertung der Personalunterkünfte
ab 1. Januar 2015

Nach § 4 Satz 1 der Ordnung über die Bewertung der
Personalunterkünfte für kirchliche Mitarbeiter erhö-
hen oder vermindern sich die in § 3 Absatz 1 und Ab-
satz 4 Unterabsatz 3 dieser Ordnung genannten Be-
träge zu demselben Zeitpunkt und um denselben Pro-
zentsatz, um den der auf Grund § 17 Absatz 1 Satz 1
Nummer 3 SGB IV in der Sozialversicherungsentgelt-
verordnung (SvEV) allgemein festgesetzte Wert für
Wohnungen mit Heizung und Beleuchtung erhöht
oder vermindert wird.
Der maßgebende Bezugswert ist bedingt durch den
Anstieg des Verbraucherindex in § 2 Absatz 3 SvEV
vom 1. Januar 2015 an von bisher 221 € auf 223 €
erhöht worden. Auf dieser Grundlage erhöhen sich
daher vom 1. Januar 2015 an auch die in § 3 Absatz 1
und Absatz 4 Unterabsatz 3 der o. a. Ordnung genann-
ten Beträge.
§ 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Ordnung ist daher vom
1. Januar 2015 an in folgender Fassung anzuwenden:
„(1) Der Wert der Personalunterkünfte wird wie folgt
festgelegt:

Wert-
klasse

Personalunterkünfte € je m2

Nutzfläche
monatlich

1 ohne ausreichende Gemein-
schaftseinrichtungen 7,49

2 mit ausreichenden Gemein-
schaftseinrichtungen 8,30

3 mit eigenem Bad oder eigener
Dusche 9,49

4 mit eigener Toilette und eige-
nem Bad oder eigener Dusche 10,55

5 mit einer Kochnische und Toi-
lette sowie eigenem Bad oder
eigener Dusche 11,25

An die Stelle des Betrages von „4,45 €“ in § 3 Ab-
satz 4 Unterabsatz 3 der o. a. Ordnung tritt der Betrag
von „4,49 €“.

Arbeitsrechtsregelungen

Kirchliches Arbeitsrecht

Landeskirchenamt Bielefeld, 16.12.2014
Az.: 300.313

Die Rheinisch-Westfälisch-Lippische Arbeitsrechtli-
che Kommission hat auf Grund von § 2 Absatz 2 des
Arbeitsrechtsregelungsgesetzes (ARRG) am 10. De-
zember 2014 die nachstehenden Arbeitsrechtsrege-
lungen beschlossen, die hiermit gemäß § 15 Absatz 1
Satz 2 ARRG bekannt gemacht werden. Die Arbeits-
rechtsregelungen sind gemäß § 3 Absatz 1 ARRG ver-
bindlich.

I.
Arbeitsrechtsregelung

zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts
Vom 10. Dezember 2014

§ 1
Änderung des BAT-KF

§ 24 wird wie folgt geändert:
In Absatz 3 wird das Datum „4. Dezember 2012“
durch das Datum „25. September 2014“ ersetzt.

§ 2
Änderung des MTArb-KF

§ 24 wird wie folgt geändert:
In Absatz 3 wird das Datum „4. Dezember 2012“
durch das Datum „25. September 2014“ ersetzt.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt mit Wirkung vom
25. September 2014 in Kraft.

Dortmund, 10. Dezember 2014
Rheinisch-Westfälisch-Lippische

Arbeitsrechtliche Kommission
Der Vorsitzende

Riedel

II.
Arbeitsrechtsregelung
über die Anwendung

der AVR-Diakonie Deutschland
Vom 10. Dezember 2014

§ 1
Anwendung der AVR-Diakonie Deutschland

Die Arbeitsrechtliche Kommission Rheinland-West-
falen-Lippe bestimmt, dass die Mitglieder eines der
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drei Diakonischen Werke, Diakonisches Werk der
Evangelischen Kirche im Rheinland, Diakonisches
Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen, Dia-
konisches Werk der Lippischen Landeskirche, in frei-
er Trägerschaft, die in der Anlage zu dieser Arbeits-
rechtsregelung namentlich aufgeführt sind, die von der
Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie
Deutschland beschlossenen Arbeitsrechtsregelungen
über den 31. Dezember 2014 hinaus anwenden.

§ 2
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)  Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Januar
2015 in Kraft.
(2)  Sie tritt am 31. März 2015 außer Kraft.

Dortmund, 10. Dezember 2014
Rheinisch-Westfälisch-Lippische

Arbeitsrechtliche Kommission
Der Vorsitzende

Riedel

Anlage zur Arbeitsrechtsregelung
über die Anwendung

der AVR-Diakonie Deutschland
nach der Übergangsbestimmung

Vom 10. Dezember 2014
1. Diakonisches Werk Wittgenstein gGmbH,

Schützenstr. 4, 57319 Bad Berleburg
2. Stiftung kreuznacher diakonie, Ringstr. 58,

55543 Bad Kreuznach
3. Seniorenzentrum Bethel Bad Oeynhausen ge-

meinnützige GmbH, Am Hambkebach 8, 32545
Bad Oeynhausen

4. Johanniter Ordenshäuser Bad Oeynhausen
gGmbH, Johanniterstr. 7, 32545 Bad Oeynhau-
sen

5. Klinik am Korso gGmbH, Ostkorso, 32545 Bad
Oeynhausen

6. Wittekindshof – Diakonische Stiftung für Men-
schen mit Behinderungen, Zur Kirche 2, 32549
Bad Oeynhausen

7. Diakonische Dienstleistungsgesellschaft Witte-
kindshof GmbH, Zur Kirche 2, 32549 Bad
Oeynhausen

8. Evangelisches Stift zu Wüsten Alten- und Pfle-
geheim, Langenbergstr. 14, 32108 Bad Salzuf-
len

9. Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk
e. V., Tangermünder Str. 7, 12627 Berlin

10. Ev. Krankenhaus Bielefeld gGmbH, Kanten-
siek 11, 33617 Bielefeld

11. Krankenhaus Mara gGmbH, Kantensiek 11,
33617 Bielefeld

12. Diakonie Verband Brackwede – Gesellschaft
für Kirche und Diakonie mbH, Kirchweg 10,
33647 Bielefeld

13. Stiftung Bethel, Königsweg 1, 33617 Bielefeld
mit den Stiftungs- und Unternehmensbereichen
Bethel.regional, ProWerk, Diakonie Freistatt,
Zentraler Bereich sowie Schulen/Zionsgemein-
de

14. Altenhilfe OWL gGmbH, Nazarethweg 5–7,
33617 Bielefeld, Einrichtung/en: Seniorenzen-
trum Dissen, Pflegezentrum Quelle, Senioren-
zentrum Breipohls Hof

15. Fachhochschule der Diakonie gGmbH, Grete-
Reich-Weg 9, 33617 Bielefeld

16. Stiftung Sarepta, Nazarethweg 5, 33617 Biele-
feld
(Haus Abendfrieden/Haus Abendstern, Haus
Morgenstern, Mutterhaus/Haus der Stille, Haus
Elim, Boysenhaus, Sarepta Schwesternschaft,
Quellenhof Altenheim, Wohnstift Frieda v. Bo-
delschwingh, Haus Abendlicht, Pflegezentrum
Lohmannshof, Entsendungen Diakonissen und
Diakonische Schwestern, Hospiz Haus Zuver-
sicht & Kinder- und Jugendhospiz)

17. Stiftung Nazareth, Nazarethweg 5, 33617 Bie-
lefeld
(Freiwilligenagentur Bethel, Bildung & Bera-
tung Bethel, Fachseminar für Altenpflege, Ev.
Bildungsstätte für Diakonie und Gemeinde, Ent-
sendungen von Diakoninnen und Diakonen, Ta-
gungszentrum Bethel, Diakonische Gemein-
schaft Nazareth)

18. Ev. Johanneswerk e. V., Schildescher Str. 101,
33611 Bielefeld

19. Diakonie für Bielefeld gGmbH, Schildescher
Str. 101, 33611 Bielefeld

20. proService Gesellschaft für Verwaltungs- und
Serviceleistungen im sozialen Bereich mbH,
Schildescher Str. 101, 33611 Bielefeld

21. Diakonische Altenzentren Bielefeld gGmbH,
Sogemeierstr. 22, 33739 Bielefeld

22. Diakonische Service- und Beratungsgesell-
schaft Bielefeld gGmbH, Sogemeierstr. 22,
33739 Bielefeld

23. Diakoniezentrum Ubbedissen e. V., Wiet-
kamp 5, 33699 Bielefeld

24. Wohnstift Salzburg e. V., Memeler Str. 35,
33605 Bielefeld

25. JSD Johannes Seniorendienst Mitte GmbH,
Max-Planck-Str. 49, 53177 Bonn

26. Seniorenzentrum Heinrich Kolfhaus gGmbH,
Venner Str. 20, 53177 Bonn

27. Haus am Stadtwald gGmbH, Venner Str. 20,
53177 Bonn

28. GMKB – Gemeinnützige Medizinzentren Köln-
Bonn GmbH, Venner Str. 20, 53177 Bonn

29. GTB – Gemeinnützige Therapiezentren Bonn
GmbH, Venner Str. 20, 53177 Bonn
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30. KJF – Gemeinnützige Evangelische Gesell-
schaft für Kind, Jugend und Familie mbH, Ven-
ner Str. 20, 53177 Bonn

31. Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten
e. V., Beckstr. 133, 46238 Bottrop

32. Wichernhaus Ev. Jugendhilfe gGmbH, Beckstr.
133, 46238 Bottrop

33. Seniorenhilfe gGmbH, Beckstr. 133, 46238
Bottrop

34. Selbstbestimmt Wohnen gGmbH, Beckstr. 133,
46238 Bottrop

35. Bottroper Werkstätten gGmbH, Beckstr. 133,
46238 Bottrop

36. Fürstin-Pauline-Stiftung, Palaisstr. 39, 32756
Detmold

37. Diakonie ambulant e. V., Röntgenstr. 16, 32756
Detmold

38. Ev. Altenhilfezentrum im Schlosspark zu Dül-
men gGbmH, Vollenstr. 12, 48249 Dülmen

39. Niederrhein Therapiezentrum Duisburg ge-
meinnützige GmbH, Dahlingstr. 250, 47229
Duisburg

40. Die Evangelischen Sozialstationen GmbH,
Bonhoefferstr. 6, 47138 Duisburg

41. Evangelisches Klinikum Niederrhein gGmbH,
Fahrner Str. 133, 47169 Duisburg für den sach-
lichen Geltungsbereich Ärztinnen und Ärzte

42. Evangelisches Krankenhaus BETHESDA zu
Duisburg GmbH, Heerstr. 219, 47053 Duisburg

43. Johanniter-Krankenhaus Rheinhausen GmbH,
Kreuzacker 1–7, 47228 Duisburg

44. Ev. Altenzentrum am Emscherpark e. V., Loh-
wiese 20, 45329 Essen

45. Adolphi-Stiftung Senioreneinrichtungen
gGmbH, Obere Fuhr 42, 45136 Essen

46. Bonn-Josefshöhe Senioreneinrichtungen
gGmbH, Obere Fuhr 42, 45136 Essen

47. Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort, Frie-
denshortstr. 46, 57258 Freudenberg

48. Evangelische Jugendhilfe Friedenshort GmbH
Heimat für Heimatlose, Friedenshortstr. 46,
57258 Freudenberg

49. Gelsenkirchener Werkstätten für angepasste Ar-
beit gGmbH, Braukämper Str. 100, 45899 Gel-
senkirchen

50. Ev. Seniorenstift Gelsenkirchen gGmbH, Mun-
ckelstr. 27, 45879 Gelsenkirchen

51. Bethesda-Seniorenzentrum GmbH, Zum Lu-
kas-Krankenhaus 3, 48599 Gronau

52. Ev. Lukas-Krankenhaus Gronau gGmbH, Zum
Lukas-Krankenhaus 1, 48599 Gronau

53. Ev. Altenheim Hamm e. V., Alter Uentroper
Weg 26, 59071 Hamm

54. Ev. Krankenhaus Hamm gGmbH, Werler Str.
110, 59063 Hamm

55. EPD Ev. Pflegedienste im Kirchenkreis Hamm
gGmbH, Werler Str. 110, 59063 Hamm

56. EMD Ev. Gesellschaft für medizinische Dienst-
leistungen mbH, Werler Str. 110, 59063 Hamm

57. Allgemeines Krankenhaus Hagen gem. GmbH,
Grünstr. 35, 58095 Hagen

58. Diakonie Mark-Ruhr gem. GmbH, Martin-
Luther-Str. 9, 58095 Hagen

59. Diakonisches Werk Ennepe-Ruhr/Hagen
gGmbH, Martin-Luther-Str. 9, 58095 Hagen

60. Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen gGmbH, Mar-
tin-Luther-Str. 9, 58095 Hagen

61. Ev. Pflegedienste Mark-Ruhr gGmbH, Martin-
Luther-Str. 9, 58095 Hagen

62. Diakonie Herne gGmbH, Altenhöfener Str. 19,
44623 Herne

63. Kirchliche Sozialstation e. V., Hauptstr. 99,
55743 Idar-Oberstein

64. Iserlohner Werkstätten gGmbH, Giesestr. 35,
58636 Iserlohn

65. Evangelische Stiftung Kleve, Hagsche Str.
83/85, 47533 Kleve

66. Sozialstation Kirche unterwegs Koblenz
gGmbH, Bogenstr. 53a, 56073 Koblenz

67. Blaues Kreuz Köln e. V., Piusstr. 101, 50823
Köln

68. Diakonie Michaelshoven e. V., Sürther Str. 169,
50999 Köln

69. Kinder- und Familienhilfen Michaelshoven
gGmbH, Pfarrer-te-Reh-Str. 2, 50999 Köln

70. Wohnen und Leben mit Behinderungen Micha-
elshoven gGmbH, Pfarrer-te-Reh-Str. 2, 50999
Köln

71. Wohnen und Leben im Alter Michaelshoven
gGmbH, Pfarrer-te-Reh-Str. 8, 50999 Köln

72. Verein Altenwohnheim Menninghüffen e. V.,
An der Pfarre 3–5, 32584 Löhne

73. Diakonie Stiftung Salem gGmbH, Fischer-
allee 3a, 32423 Minden

74. Diakoniewerk im Ev. Kirchenkreis Minden
e. V., Fischerallee 3a, 32423 Minden

75. Diakonie Stiftung Salem, Kuhlenstr. 82, 32427
Minden

76. Pflege gGmbH – Ein Unternehmen der Diako-
nie, Ludwig-Weber-Str. 13, 41061 Mönchen-
gladbach

77. Diakonisches Werk Mönchengladbach
gGmbH, Ludwig-Weber-Str. 13, 41061 Mön-
chengladbach

78. Theodor-Fliedner-Stiftung, Fliednerstr. 2,
45481 Mülheim

79. Diakonie Münster – Diakoniestation GmbH,
Fliedner Str. 15, 48149 Münster

80. Ev. Perthes-Werk e. V., Wienburgstr. 62, 48147
Münster
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81. Evangelisches Diaspora-Werk des Münsterlan-
des GmbH, Wienburgstr. 62, 48147 Münster

82. Diakonissenmutterhaus Münster gGmbH,
Coerdestr. 56, 48147 Münster

83. Ev. Krankenhaus Johannisstift Münster
gGmbH, Wichernstr. 8, 48147 Münster

84. Blaues Kreuz Diakonieverein e. V., Deierter
Weg 12, 58769 Nachrodt-Wiblingwerde

85. Ev. Bildungszentrum Schmiedel gGmbH, Auf
dem Schmiedel 4, 55469 Nannhausen

86. Kirchlicher Pflegedienst Netphen gGmbH,
Marktplatz 2a, 57250 Netphen

87. Ev. Krankenhaus Oberhausen GmbH, Vir-
chowstr. 20, 46047 Oberhausen

88. Kinderheimat e. V., Oestertalstr. 46, 58840 Plet-
tenberg

89. Diakoniestation Radevormwald gGmbH, An-
dreasstr. 2, 42477 Radevormwald

90. Hospizbewegung Ratingen e. V., Hans-Böck-
ler-Str. 20, 40878 Ratingen

91. Diakonisches Werk in Recklinghausen e. V.,
Hohenzollernstr. 72, 45659 Recklinghausen

92. Diakonisches Werk in Recklinghausen – Dia-
koniestation gGmbH, Hohenzollernstr. 72,
45659 Recklinghausen

93. Barke gGmbH, Elper Weg 7, 45657 Reckling-
hausen

94. Diakonisches Bildungszentrum Bergisch Land
gGmbH, Remscheider Str. 76, 42899 Rem-
scheid

95. Jakobi Altenzentrum Rheine gGmbH, Müns-
terstr. 58, 48431 Rheine

96. Verein für Sozialpsychiatrie gem. e. V., Am
Kleinbahnhof 7a, 66740 Saarlouis

97. Martinswerk e. V. Dorlar, Verein für Innere
Mission, Pfarrer-Birker-Str. 1, 57392 Schmal-
lenberg

98. Diakonie Pflege und Rehabilitation gGmbH,
Wichernstr. 40, 57074 Siegen

99. Ev. Altenhilfe und Krankenpflege Nahe Huns-
rück Mosel gGmbH, Hunsgasse 5, 55469 Sim-
mern

100. Diakonisches Werk Bethanien e. V., Aufderhö-
her Str. 169–175, 42699 Solingen

101. Krankenhaus Bethanien gGmbH, Aufderhöher
Str. 169–175, 42699 Solingen

102. Ev. Sozialstation Straßenhaus gGmbH, Raiffei-
senstr. 26, 56587 Straßenhaus

103. Diakonisches Werk Tecklenburg e. V., Sonnen-
winkel 1, 49545 Tecklenburg

104. von Bodelschwingh Diakonische Einrichtungen
Ibbenbüren gGmbH, Sonnenwinkel 1, 49545
Tecklenburg

105. Tagespflege Ibbenbüren gGmbH, Sonnenwin-
kel 1, 49545 Tecklenburg

106. Diakonischer Betreuungsverein e. V., Sonnen-
winkel 1, 49545 Tecklenburg

107. DIAKONIA – ambulanter Pflegedienst der Ev.
Kirchengemeinde Viersen gGmbH, Ring-
str. 2–4, 41747 Viersen

108. Seniorenzentrum Bethel Wiehl gemeinnützige
GmbH, Wülfringhausener Str. 80, 51674 Wiehl

109. Blaues Kreuz in Deutschland e. V., Schu-
bertstr. 41, 42289 Wuppertal

110. Blaues Kreuz Diakoniewerk mGmbH, Schu-
bertstr. 41, 42289 Wuppertal

111. Christliches Hospiz Wuppertal-Niederberg
gGmbH, Höhenstr. 64, 42327 Wuppertal

112. Ev. Johanneswerk und St. Loyen gemeinnützige
Pflege GmbH in Lemgo

113. Diakonie Herne Pflege gGmbH in Herne
114. Netzwerk Diakonie gGmbH mit Sitz in Iserlohn
115. Palliativ-Pflegedienst Lippe gGmbH in Det-

mold

III.
Arbeitsrechtsregelung

zur Änderung
der Anlage 6 zum BAT-KF

Vom 10. Dezember 2014

§ 1
Änderung des Tarifvertrags
für Ärztinnen und Ärzte –

Kirchliche Fassung (TV-Ärzte-KF)
Anlage 6 zum BAT-KF

§ 25 Absatz 1 TV-Ärzte-KF erhält folgende Fassung:
„(1) Ärzte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf
Erholungsurlaub unter Fortzahlung des Entgelts. Bei
der Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf
Tage in der Woche beträgt der Urlaubsanspruch in je-
dem Kalenderjahr 30 Arbeitstage. Arbeitstage sind al-
le Kalendertage, an denen die Ärztin/der Arzt dienst-
planmäßig oder betriebsüblich zu arbeiten hat oder zu
arbeiten hätte, mit Ausnahme der auf Arbeitstage fal-
lenden gesetzlichen Feiertage, für die kein Freizeit-
ausgleich gewährt wird. Bei einer anderen Verteilung
der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der
Woche erhöht oder vermindert sich der Urlaubsan-
spruch entsprechend. Verbleibt bei der Berechnung
des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen hal-
ben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen Ur-
laubstag aufgerundet. Bruchteile von weniger als ei-
nem halben Urlaubstag bleiben unberücksichtigt. Der
Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr ge-
währt und genommen werden und kann auch in Teilen
genommen werden. Dabei soll für einen Teil ein Zeit-
raum von mindestens zwei Wochen Dauer angestrebt
werden. Ansprüche gemäß § 3 BUrlG sowie ggf. eines
Zusatzurlaubes gemäß § 125 SBG IX sind dabei unter
Anrechnung auf den nach dieser Arbeitsrechtsrege-
lung zustehenden Urlaub vorrangig zu gewähren.“
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§ 2
Inkrafttreten

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Januar 2015 in
Kraft.

Dortmund, 10. Dezember 2014
Rheinisch-Westfälisch-Lippische

Arbeitsrechtliche Kommission
Der Vorsitzende

Riedel

Satzungen / Verträge

Satzung
für die Kindergartengemeinschaft
des Evangelischen Kirchenkreises

Hagen
Vom 28. November 2014

Inhaltsverzeichnis
Präambel
§ 1 Grundsätze der Arbeit
§ 2 Trägerschaft des Kirchenkreises für die evan-

gelischen Tageseinrichtungen für Kinder
§ 3 Trägerschaftsaufnahme
§ 4 Trägerschaftsabgabe
§ 5 Schließung von Einrichtungen
§ 6 Aufgaben des Kirchenkreises als Träger der

Tageseinrichtungen für Kinder
§ 7 Mitwirkung der Kirchengemeinden durch ih-

re Presbyterien
§ 8 Zusammenarbeit von Kirchengemeinden und

Tageseinrichtungen
§ 9 Leitung des Aufgabenbereiches Tagesein-

richtungen für Kinder
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§ 11 Aufgaben des Kreissynodalvorstandes
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Satzung für die Kindergartengemeinschaft
des Evangelischen Kirchenkreises Hagen

Die Kreissynode beschließt für die Arbeit der evan-
gelischen Tageseinrichtungen für Kinder in der Trä-
gerschaft des Evangelischen Kirchenkreises Hagen
gemäß Artikel 104 Absatz 1 der Kirchenordnung der
Evangelischen Kirche von Westfalen (KO.EKvW) die
folgende Satzung:

Präambel
Jesus Christus spricht: „Mir ist gegeben alle Gewalt
im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und ma-
chet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt
Ende“ (Mt. 28,18–20).
Die Arbeit der evangelischen Tageseinrichtungen für
Kinder in den Kirchengemeinden und im Kirchenkreis
begründet sich in der Zuwendung Jesu Christi zu den
Kindern, in der Taufe von Kindern und in dem Auftrag
zur Nächstenliebe. Sie geht von der Einzigartigkeit
und Einmaligkeit jedes Menschen im Blick auf seine
körperliche und seelische Entwicklung sowie von sei-
ner Eingebundenheit in familiale und soziale Bezie-
hungen aus.
Jedes Kind ist ein wertvoller und vollständiger
Mensch, unabhängig von seiner sozialen, kulturellen
oder nationalen Herkunft, unabhängig von seinen Fä-
higkeiten, Neigungen, Gaben oder Behinderungen.
In diesem Zusammenhang sind gegenseitige Achtung,
Akzeptanz und Toleranz wichtige Grundwerte der ge-
meinsamen Erziehung.
Die Kirchengemeinden tragen vor Gott Verantwor-
tung für die evangelische Erziehung ihrer Kinder. Sie
sorgen dafür, dass sie das Wort Gottes hören, im Ver-
ständnis des Glaubens wachsen und lernen, in christ-
licher Verantwortung zu leben. Die Kirchengemein-
den unterstützen die Eltern bei der Erfüllung ihres
Taufversprechens und nehmen ihre Verantwortung für
die evangelische Erziehung durch die evangelischen
Tageseinrichtungen in ihrem Gemeindegebiet wahr
(Artikel 57 Buchstabe k KO.EKvW).

§ 1
Grundsätze der Arbeit

(1)  Die evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder
nehmen ihren besonderen Erziehungs-, Bildungs- und
Betreuungsauftrag wahr. Sie fördern die Persönlich-
keitsentwicklung und die Gemeinschaftsfähigkeit der
Kinder, indem sie deren größtmögliche Selbstständig-
keit, Eigenaktivität, Mitverantwortung und Lernfreu-
de stärken.
(2)  Sie ergänzen und unterstützen die Eltern bei der
Erziehung ihrer Kinder. Im Rahmen ihres evangeli-
schen Auftrags ermöglichen sie Kindern, in den christ-
lichen Glauben hineinzuwachsen. Sie helfen Kindern
und Eltern ihren christlichen Glauben gemeinsam und
in der Kirchengemeinde zu leben.
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(3)  Der Auftrag der Arbeit evangelischer Tagesein-
richtungen für Kinder ergibt sich aus der KO.EKvW.
Die grundlegenden Rahmenbedingungen für die Ar-
beit der Tageseinrichtungen für Kinder im Evangeli-
schen Kirchenkreis Hagen sind in den Richtlinien für
Tageseinrichtungen für Kinder in der Evangelischen
Kirche von Westfalen (TfK-RL vom 27. November
2008 – KABl. 2008 S. 336 f.) festgelegt. Darüber hin-
aus gelten für die Arbeit der Tageseinrichtungen für
Kinder insbesondere das Kinder- und Jugendhilfege-
setz (SGB VIII) und dessen Ausführungsbestimmun-
gen sowie das Gesetz zur frühen Bildung und Förde-
rung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz
NRW) mit seinen Ausführungsbestimmungen in der
jeweils geltenden Fassung.
(4)  Die Kindergartengemeinschaft ist über den Kir-
chenkreis Mitglied im Diakonischen Werk der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen als Spitzenverband
der freien Wohlfahrtspflege und damit zugleich dem
Bundesspitzenverband der Diakonie „Evangelisches
Werk für Diakonie und Entwicklung e. V.“ ange-
schlossen.

§ 2
Trägerschaft des Kirchenkreises für die

evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder

(1)  Der Evangelische Kirchenkreis Hagen steht als
Träger für Kindertageseinrichtungen zur Verfügung.
In dieser Funktion kann er Tageseinrichtungen für
Kinder in die Kindergartengemeinschaft aufnehmen,
gründen, aus der Kindergartengemeinschaft abgeben
und schließen.
Die Leitungsverantwortung für die Arbeit der evan-
gelischen Tageseinrichtungen für Kinder liegt bei der
Kreissynode.
(2)  Die Kirchengemeinden des Evangelischen Kir-
chenkreises Hagen können die Trägerschaft für ihre
Kindertageseinrichtungen durch Presbyteriumsbe-
schluss auf Antrag an den Kirchenkreis im Rahmen
dieser Satzung jeweils zum 1. August eines Jahres
(Beginn des Kindergartenjahres) übertragen.
Über den Antrag entscheidet der Kreissynodalvor-
stand, der Leitungsausschuss ist vorher zu hören. Da-
rüber hinaus kann der Kreissynodalvorstand Einzel-
heiten in Ausführungsbestimmungen zu dieser Sat-
zung regeln.
(3)  Der Kreissynodalvorstand kann im Einvernehmen
mit dem Leitungsausschuss und der jeweiligen Kir-
chengemeinde vor Ort beschließen, dass Tagesein-
richtungen für Kinder, deren Trägerschaft nicht bei
einer Kirchengemeinde liegt, in die Trägerschaft des
Kirchenkreises übernommen werden.
(4)  In gleicher Verfahrensweise wie in Absatz 3 kön-
nen auch neue Tageseinrichtungen für Kinder im Kir-
chenkreis eingerichtet werden.

§ 3
Trägerschaftsaufnahme

(1)  Der Kirchenkreis beantragt die Betriebserlaubnis
für die aufgenommenen Tageseinrichtungen für Kin-
der.
(2)  Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen
durch einen Betriebsübergang nach Maßgabe des
§ 613a BGB auf den neuen Träger über.
Satz 1 gilt nicht für die Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Haspe.
(3)  Die von den Kirchengemeinden für ihre Einrich-
tungen gemäß dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) an-
gesammelten Rücklagen sind von diesen an die Kin-
dergartengemeinschaft zu übertragen.
Darüber hinaus kann der Kreissynodalvorstand Ein-
zelheiten in Ausführungsbestimmungen zu dieser Sat-
zung regeln.

§ 4
Trägerschaftsabgabe

(1)  Auf Antrag einer Kirchengemeinde kann im Ein-
vernehmen mit dem Kreissynodalvorstand die Träger-
schaft einer Tageseinrichtung mit zweijähriger Frist
zum 1. August eines Kalenderjahres (Beginn des Kin-
dergartenjahres) auf diese Kirchengemeinde übertra-
gen werden. Der Kreissynodalvorstand hat den Lei-
tungsausschuss vorher zu hören.
(2)  Eine solche Übertragung soll frühestens nach
zweijähriger Verweildauer in der Kindergartenge-
meinschaft erfolgen.
(3)  Die Regelungen für die Aufnahme in die Kinder-
gartengemeinschaft gelten sinngemäß auch für die
Abgabe.

§ 5
Schließung von Einrichtungen

Der Kreissynodalvorstand kann durch Beschluss eine
Tageseinrichtung für Kinder schließen. Der Leitungs-
ausschuss und die Kirchengemeinde, auf deren Gebiet
eine solche Tageseinrichtung liegt, sind dazu vorher
zu hören.

§ 6
Aufgaben des Kirchenkreises

als Träger der Tageseinrichtungen für Kinder
Ist dem Kirchenkreis die Trägerschaft der evangeli-
schen Tageseinrichtungen von den beteiligten Kir-
chengemeinden übertragen worden, nimmt er folgen-
de Aufgaben wahr:
a) Trägerschaft der evangelischen Tageseinrichtun-

gen für Kinder,
b) Durchführung der Verwaltungsgeschäfte, die im

Zusammenhang mit der Trägerschaft der evan-
gelischen Tageseinrichtungen für Kinder stehen,

c) Bewirtschaftung der Gebäude oder Gebäudeteile,
in denen sich die Tageseinrichtungen für Kinder
befinden,
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d) Finanzhoheit für alle Mittel, die für die Einrich-
tungen zur Verfügung stehen.

Einzelheiten zum Verfahren sind in den Ausführungs-
bestimmungen zu dieser Satzung geregelt.

§ 7
Mitwirkung der Kirchengemeinden

durch ihre Presbyterien
(1)  Die Presbyterien wirken an der Arbeit der Ein-
richtungen und des kreiskirchlichen Arbeitsbereiches
der evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder mit
durch:
a) die Entsendung von Presbyteriumsmitgliedern

als Vertretungen in den Rat der Tageseinrichtun-
gen (§ 9 Absatz 2 KiBiz) im Gebiet der Kirchen-
gemeinde,

b) die Entsendung eines Presbyteriumsmitgliedes
sowie dessen Stellvertretung in den Leitungsaus-
schuss, sofern Einrichtungen in der Trägerschaft
des Kirchenkreises auf dem Gebiet der Kirchen-
gemeinde liegen,

c) die Aufbringung der notwendigen Eigenmittel
zur Finanzierung der Arbeit der Tageseinrichtun-
gen für Kinder.

(2)  Die Kirchengemeinden wirken bei der Erfüllung
der Aufgaben der evangelischen Tageseinrichtungen
für Kinder in kreiskirchlicher Trägerschaft mit:
a) Änderungen der Einrichtungsstrukturen werden

im Einvernehmen mit der jeweiligen Kirchenge-
meinde beschlossen. Kommt eine einvernehmli-
che Entscheidung nicht zustande, entscheidet der
Kreissynodalvorstand endgültig,

b) bei der Einstellung, Entlassung oder Umsetzung
von Einrichtungsleitungen ist das Einvernehmen
mit der jeweiligen Kirchengemeinde zu suchen.
Kommt eine einvernehmliche Entscheidung
nicht zustande, entscheidet der Kreissynodalvor-
stand endgültig,

c) bei der Einstellung, Entlassung oder Umsetzung
von pädagogischen Fachkräften ist die jeweilige
Kirchengemeinde zu hören,

d) die Kirchengemeinde steht in der Mitverantwor-
tung für die in ihrem Eigentum befindlichen Ge-
bäude, die für die Arbeit der Tageseinrichtung
genutzt werden. Sie stellt diese zur Bewirtschaf-
tung zur Verfügung und bringt die finanziellen
Eigenmittel gemäß dieser Satzung auf.

§ 8
Zusammenarbeit von Kirchengemeinden

und Tageseinrichtungen
Die Tageseinrichtungen für Kinder und das Presbyte-
rium der jeweils zugehörigen Kirchengemeinde arbei-
ten im Rahmen der vor Ort entwickelten und verant-
worteten Gemeindekonzeption zusammen, insbeson-
dere durch:
a) die Gestaltung und Durchführung gemeinsamer

Gottesdienste,

b) regelmäßige religions- und gemeindepädagogi-
sche Angebote in der Tageseinrichtung durch die
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die Pfarrerin oder den Pfarrer sowie andere
Mitarbeitende der Kirchengemeinde,

c) Bildungsangebote für Eltern, Familienfreizeiten
bzw. -erholungsmaßnahmen,

d) die Vorbereitung, Mitwirkung oder Teilnahme
bei Gemeindefesten und sonstigen gemeindli-
chen Veranstaltungen,

e) die Gestaltung von Kontakten zu anderen ge-
meindlichen Gruppen (z. B. Eltern-Kind-Grup-
pen, Frauenarbeit, Seniorenarbeit),

f) die Beteiligung an Elternversammlungen,
g) die regelmäßige Teilnahme der Leitung der Ta-

geseinrichtung für Kinder an den Dienstbespre-
chungen der Kirchengemeinde,

h) die regelmäßige Einladung der Leitung der Ta-
geseinrichtung für Kinder in die Sitzung des Pres-
byteriums zu gegenseitiger Information und Ab-
sprache.

§ 9
Leitung des Aufgabenbereiches
Tageseinrichtungen für Kinder

Unbeschadet der Zuständigkeit der Kreissynode und
des Kreissynodalvorstandes werden für die Leitung
des Aufgabenbereiches Tageseinrichtungen für Kin-
der ein Leitungsausschuss und eine Geschäftsführung
eingerichtet.

§ 10
Aufgaben und Zuständigkeit der Kreissynode

(1)  Der Entscheidung der Kreissynode bleibt insbe-
sondere vorbehalten:
a) die Festsetzung der grundsätzlichen Ausrichtung

der Kindergartenarbeit im Kirchenkreis,
b) die Beschlussfassung über Änderung und Auf-

hebung der Satzung,
c) die Bereitstellung finanzieller Mittel im Rahmen

der Finanzsatzung des Kirchenkreises,
d) die Beschlussfassung über den Haushalts- und

Stellenplan auf Vorschlag des Leitungsausschus-
ses,

e) die Entgegennahme des Jahresberichtes und der
Jahresrechnung.

(2)  Die Kreissynode oder der Kreissynodalvorstand
können eine Synodalbeauftragte oder einen Synodal-
beauftragten für Tageseinrichtungen für Kinder im
Kirchenkreis benennen. Ist eine Synodalbeauftragte
oder ein Synodalbeauftragter benannt, sollen Aufga-
benbereich und Zusammenarbeit in der Kindergarten-
gemeinschaft festgelegt werden.

§ 11
Aufgaben des Kreissynodalvorstandes

(1)  Der Kreissynodalvorstand entscheidet insbeson-
dere:
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a) Beschlussfassung zur Trägerschaftsaufnahme
und Trägerschaftsabgabe,

b) über die Einstellung und Kündigung von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in der Kinderge-
meinschaft (Artikel 106 Absatz 2 Buchstabe f
KO); er kann diese Aufgaben durch widerrufli-
chen Beschluss an die Geschäftsführung delegie-
ren,

c) über den Beitrag der an der Kindergartengemein-
schaft beteiligten Kirchengemeinden. Dies er-
folgt nach Beratung mit dem Leitungsausschuss,

d) über die Feststellung der Jahresrechnung, beauf-
tragt die Rechnungsprüfung und entlastet die Ge-
schäftsführung,

e) über die Genehmigung von Investitionsvorhaben
(Kostendeckungspläne) und die Aufnahme von
Darlehn,

f) bei Streitigkeiten zwischen Leitungsausschuss,
Geschäftsführung und den Presbyterien. Er ent-
scheidet nach Anhörung der Beteiligten endgül-
tig,

g) er erlässt die Dienstanweisung für die Geschäfts-
führung.

(2)  Der Kreissynodalvorstand kann eine Geschäfts-
ordnung für die Kindergartengemeinschaft erlassen.
Darin sollen insbesondere die in der Satzung genann-
ten Aufgaben konkretisiert und die Zusammenarbeit
innerhalb des Kreiskirchenamtes sowie der Organisa-
tion der Kindergartengemeinschaft geregelt werden.
(3)  Der Kreissynodalvorstand kann Ausführungs-
richtlinien für alle arbeitsrechtlichen Maßnahmen er-
lassen. Der Leitungsausschuss kann dazu Vorschläge
machen. Der Kreissynodalvorstand kann eine Ge-
schäftsordnung für den Leitungsausschuss erlassen.
(4)  Der Kreissynodalvorstand lädt im zweijährigen
Turnus die an der Kindergartengemeinschaft beteilig-
ten Presbyterien zu einer Informationsveranstaltung
ein.

§ 12
Zusammensetzung und Arbeit

des Leitungsausschusses
(1)  Die Mitglieder des Leitungsausschusses werden
für die Dauer von vier Jahren entsandt.
Die Amtszeit richtet sich nach der Wahlperiode der
Kreissynode.
(2)  Der Leitungsausschuss besteht aus Mitgliedern
der Kreissynode und Presbyteriumsmitgliedern aus
Kirchengemeinden des Kirchenkreises, auf deren Ge-
biet eine Tageseinrichtung für Kinder in der Träger-
schaft des Kirchenkreises liegt.
(3)  Dem Leitungsausschuss gehören an:
a) ein vom Kreissynodalvorstand vorzuschlagendes

Mitglied des Kreissynodalvorstandes,
b) je ein von den Presbyterien der Kirchengemein-

den, auf deren Gebiet eine Tageseinrichtung für

Kinder in Trägerschaft des Kirchenkreises liegt,
vorzuschlagendes Mitglied.

Für jedes Mitglied nach Abschnitt a und b wird eine
Stellvertretung für die Dauer der jeweiligen Amtszeit
entsandt.
(4)  Beratend nehmen teil:
a) die Geschäftsführung; die Geschäftsführung

kann weitere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter
des Arbeitsbereiches im Einvernehmen mit der
oder dem Vorsitzenden des Leitungsausschusses
einbeziehen,

b) die oder der Vorsitzende der Mitarbeitervertre-
tung,

c) soweit eine Synodalbeauftragung für Tagesein-
richtungen für Kinder benannt ist, nimmt sie als
beratendes Mitglied im Leitungsausschuss teil,

d) außerdem nehmen an der Sitzung des Leitungs-
ausschusses zwei von den jeweiligen Presbyte-
rien entsandte Mitglieder beratend teil, wenn
zwischen der Geschäftsführung und der jeweili-
gen Kirchengemeinde strittige Entscheidungen
gemäß § 7 Absatz 2 Buchstabe a zu treffen sind.

(5)  Die Superintendentin oder der Superintendent
kann an den Sitzungen teilnehmen. Er oder sie ist an-
tragsberechtigt und ihr oder ihm kann jederzeit das
Wort erteilt werden.
(6)  Die oder der Vorsitzende und ihre Stellvertretung
werden aus der Mitte der Mitglieder nach Absatz 3
Buchstabe a und b gewählt.
(7)  Der Leitungsausschuss tagt mindestens zweimal
jährlich. Er ist zusätzlich einzuberufen, wenn die Ge-
schäftsführung dies für erforderlich hält oder wenn ein
Drittel seiner Mitglieder nach Absatz 3 Buchstabe a
und b dieses verlangt.

§ 13
Arbeitsweise des Leitungsausschusses

(1)  Der Leitungsausschuss wird von der oder dem
Vorsitzenden schriftlich einberufen.
(2)  Der Leitungsausschuss ist beschlussfähig, wenn
mindestens die Hälfte seiner stimmberechtigten Mit-
glieder erschienen sind.
(3)  Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der
abgegebenen Stimmen. Ungültige Stimmen und
Stimmenthaltungen werden hierbei nicht mitgerech-
net.
(4)  Über die Sitzungen sind Niederschriften zu ferti-
gen, die von der oder dem Vorsitzenden des Leitungs-
ausschusses und von der oder dem Protokollführenden
unterzeichnet werden müssen.
(5)  Für Einladungen, Verhandlungen und Beschluss-
fassungen gelten im Übrigen die Bestimmungen der
Kirchenordnung für den Kreissynodalvorstand sinn-
gemäß.
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§ 14
Aufgaben des Leitungsausschusses

(1)  Der Leitungsausschuss überwacht, ob die Arbeit
der Tageseinrichtungen für Kinder entsprechend ih-
rem Auftrag durchgeführt wird und im Rahmen des
genehmigten Haushalts- und Stellenplanes ordnungs-
gemäß erfolgt. Er kann dazu Berichte und Unterlagen
einfordern.
(2)  Der Leitungsausschuss entscheidet insbesondere
über:
a) die Wahl von Vorsitz und Stellvertretung aus den

stimmberechtigten Mitgliedern des Leitungsaus-
schusses. Vorsitz und Stellvertretung sollen nicht
der gleichen Kirchengemeinde angehören,

b) die Empfehlung an den Kreissynodalvorstand zur
Bestellung der Geschäftsführung,

c) die Empfehlung an den Kreissynodalvorstand
über den Beitrag der an der Kindergartengemein-
schaft beteiligten Kirchengemeinden,

d) die Empfehlung an den Kreissynodalvorstand zur
Entlastung der Geschäftsführung,

e) den jährlich zu erstellenden Haushalts- und Stel-
lenplan zur Vorlage an die Kreissynode,

f) die Gesamtzahl und -verteilung der Einrichtun-
gen und Gruppen auf Vorschlag der Geschäfts-
führung,

g) die Verwendung der Rücklagen zur Vorlage an
die Kreissynode,

h) die Grundsätze zur Ausübung der Dienst- und
Fachaufsicht durch die Geschäftsführung sowie
zur Erstellung einer Geschäftsordnung und eines
Geschäftsverteilungsplans,

i) die Grundsätze der Personalentwicklung und des
Qualitätsmanagements.

(3)  Das Kreiskirchenamt stellt die für den Arbeitsbe-
reich erforderlichen Verwaltungsleistungen zur Ver-
fügung.
(4)  Der Leitungsausschuss gibt der Kreissynode einen
Rechenschaftsbericht.

§ 15
Bestellung der Geschäftsführung

(1)  Zur Erledigung der erforderlichen Aufgaben für
die Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft des
Kirchenkreises beruft der Kreissynodalvorstand eine
Geschäftsführung. Der Leitungsausschuss kann Be-
setzungsvorschläge machen.
(2)  Die Geschäftsführung leitet die Kindergartenge-
meinschaft. Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetz-
ter der Geschäftsführung ist die Superintendentin oder
der Superintendent.
(3)  Die Geschäftsführung wird personell angemessen
ausgestattet; sie kann mehrere Personen umfassen. Die
Fachberatung des Kirchenkreises ist Teil der Ge-
schäftsführung.

§ 16
Aufgaben der Geschäftsführung

(1)  Die Geschäftsführung ist für alle Aufgaben zu-
ständig, die durch diese Satzung nicht der Kreissyno-
de, dem Kreissynodalvorstand oder dem Leitungsaus-
schuss vorbehalten sind.
Die Aufgaben der Geschäftsführung sind im Beson-
deren:
a) die Aufstellung des Haushalts- und Stellenplanes

zur Weiterleitung über den Leitungsausschuss an
die Kreissynode sowie die Ausführung und die
Budgetverantwortung,

b) unbeschadet von Artikel 114 Absatz 2
KO.EKvW ist sie die Dienstvorgesetzte der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Kirchenkreises
in der Kindergartengemeinschaft,

c) sie nimmt die arbeitsrechtlichen Maßnahmen für
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tages-
einrichtungen für Kinder in der Kindergartenge-
meinschaft vor, soweit durch Beschluss des
Kreissynodalvorstandes delegiert auch Einstel-
lung und Kündigung,

d) Maßnahmen der Personalentwicklung und des
Qualitätsmanagements,

e) sie nimmt die Aufgaben der Dienststellenleitung
im Sinne des § 4 MVG.EKD wahr,

f) die Information der zuständigen Presbyterien
über Sachverhalte, die strukturelle, finanzielle,
personelle oder konzeptionelle Aspekte der Ar-
beit in der jeweiligen Einrichtung betreffen,

g) die Vertretung des kreiskirchlichen Arbeitsberei-
ches der Tageseinrichtungen für Kinder in der
Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk
der Ev. Kirche von Westfalen,

h) die Abstimmung mit dem örtlichen Träger der
Jugendhilfe bei der Jugendhilfeplanung/Bedarfs-
planung sowie die Vertretung des kreiskirchli-
chen Arbeitsbereiches in der Öffentlichkeit.

(2)  Das Recht des Kreissynodalvorstandes, einen
Vorgang vor Vollzug des Rechtsgeschäfts an sich zu
ziehen, bleibt unberührt.

§ 17
Betriebsführung der Tageseinrichtungen

(1)  Der Finanzbedarf wird nach dem vom Leitungs-
ausschuss beschlossenen und von der Kreissynode ge-
nehmigten Haushaltsplan wie folgt aufgebracht:
a) Betriebskostenzuschüsse des Landes,
b) Betriebskostenzuschüsse der Kommunen,
c) sonstige vertragliche Leistungen der Kommunen,
d) Zuweisungen des Kirchenkreises im Rahmen der

Finanzsatzung,
e) Beiträge der Kirchengemeinden,
f) sonstige zweckgebundene Einnahmen wie Zu-

schüsse, Spenden und freiwillige Beiträge.
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(2)  Die Nutzung von Grundstück, Gebäude und In-
ventar der aufgenommenen Tageseinrichtungen durch
die Kindergartengemeinschaft ist in einem Nutzungs-
vertrag zu regeln. Er soll insbesondere Regelungen
enthalten über:
a) das Grundstück, die Gebäude und Gebäudeteile,

die den Tageseinrichtungen für Kinder zur Ver-
fügung stehen, die abgegeben werden,

b) das jeweils dazugehörige Inventar,
c) die ordnungsgemäße Unterhaltung des Grund-

stückes, der Gebäude und Gebäudeteile sowie
des Inventars,

d) die regelmäßige Wartung der Sachausstattung
und der Spielgeräte im Innen- und Außenbereich,

e) Dauerschuldverhältnisse, betriebsnotwendige
Versicherungen und Verkehrssicherungspflich-
ten.

Der Kirchenkreis kann die Betriebsstätten auch im
Rahmen der Bestimmungen des KiBiz mieten.

§ 18
Ausführungsbestimmungen

Im Einvernehmen mit dem Leitungsausschuss und im
Rahmen dieser Satzung kann der Kreissynodalvor-
stand Ausführungsbestimmungen zu dieser Satzung
beschließen.

§ 19
Änderung der Satzung

Über Änderungen oder Auflösung dieser Satzung be-
schließt die Kreissynode. Der Leitungsausschuss ist
vorher zu beteiligen. Änderungen bedürfen der Ge-
nehmigung durch das Landeskirchenamt.

§ 20
Inkrafttreten

(1)  Diese Satzung tritt nach kirchenaufsichtlicher Ge-
nehmigung des Landeskirchenamtes und mit ihrer
Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen in Kraft.
(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung für die evangelischen
Tageseinrichtungen für Kinder des Kirchenkreises
Hagen vom 17. Juni 2009 (KABl. 2009 S. 182) außer
Kraft.

Hagen, 28. November 2014
Evangelischer Kirchenkreises Hagen

Der Kreissynodalvorstand
(L. S.) Schmidt Waskönig

Genehmigung
In Verbindung mit dem Beschluss der Kreissynode des
Evangelischen Kirchenkreises Hagen am 28. Novem-
ber 2014 gemäß Artikel 104 Absatz 3 Satz 2 der Kir-
chenordnung

kirchenaufsichtlich genehmigt.

Bielefeld, 13. Januar 2015
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Dr. Conring
Az.: 271-3300

Aufhebung der Satzung
der Evangelischen Kirchengemeinde

Burgsteinfurt
für den Ausschuss des Presbyteriums
zur Verwaltung des Sondervermögens

„Tecklenburger Straße 34“
vom 8. Juli 2002

Genehmigung
Wir genehmigen gemäß Artikel 77 KO die Aufhebung
der Satzung der Evangelischen Kirchengemeinde
Burgsteinfurt für den Ausschuss des Presbyteriums
zur Verwaltung des Sondervermögens „Tecklenbur-
ger Straße 34“ vom 8. Juli 2002, in Verbindung mit
den Beschlüssen des Presbyteriums der Ev. Kirchen-
gemeinde Burgsteinfurt vom 17. November 2014 und
des Kreissynodalvorstandes des Ev. Kirchenkreises
Steinfurt-Coesfeld-Borken vom 25. September 2014.
Die Aufhebung der Satzung wird im Kirchlichen
Amtsblatt veröffentlicht. Sie tritt mit der Veröffentli-
chung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

Bielefeld, 16. Dezember 2014
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Dr. Conring
Az.: 010.21-5007

Satzung
der Kirchengemeinde Haspe

über die Leitung
der Evangelisch-Lutherischen

Kirchengemeinde Haspe
sowie ihre Gliederung in Fachbereiche

Auf Grund der Artikel 74 und 77 der Kirchenordnung
der Evangelischen Kirche von Westfalen (KO) gibt
sich die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde
Haspe für die Ordnung ihrer Arbeit folgende Satzung:

§ 1
Das Presbyterium

(1)  Das Presbyterium ist das Leitungsorgan der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Haspe. Ihm
obliegt die Planung und Leitung der kirchlichen Arbeit
in der Kirchengemeinde sowie die Vertretung der Kir-
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chengemeinde in der Öffentlichkeit und im Rechts-
verkehr. Insbesondere nimmt es die in Artikel 56
und 57 der Kirchenordnung umschriebenen Aufgaben
wahr. Es beauftragt Fachausschüsse mit der Wahr-
nehmung bestimmter Aufgaben im Rahmen der Kir-
chenordnung nach Maßgabe folgender Bestimmun-
gen.
(2)  Das Presbyterium entscheidet in allen Angelegen-
heiten, sofern sie nicht nach den Bestimmungen dieser
Satzung in den §§ 4 bis 9 auf einen Ausschuss über-
tragen worden sind.
(3)  Das Presbyterium überträgt gemäß Artikel 61 KO
das Amt der Kirchmeisterin oder des Kirchmeisters
auf ein oder mehrere Mitglieder des Presbyteriums.
(4)  Das Presbyterium kann jederzeit einen Ausschuss
mit der Beratung und zur Vorbereitung von Angele-
genheiten beauftragen.
(5)  Das Presbyterium kann ergänzend zu den Rege-
lungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung erlas-
sen, die auch für das Verfahren in den Ausschüssen
verbindlich ist.
(6)  Nach der Neuwahl muss die erste Sitzung des
Presbyteriums innerhalb eines Monats nach der Ein-
führung der Presbyterinnen und Presbyter stattfinden.
In dieser Sitzung entscheidet es auch über die Beset-
zung der Ausschüsse und überträgt das Kirchmeister-
amt.

§ 2
Geschäftsführender Ausschuss

(1)  Der geschäftsführende Ausschuss koordiniert die
Arbeit der Fachausschüsse. Er bereitet die Sitzungen
des Presbyteriums einschließlich der Abfassung von
Beschlussfassungen vor.
(2)  Der geschäftsführende Ausschuss beschließt über
- Personalangelegenheiten im Rahmen der Haus-

halts- und Stellenpläne. Angelegenheiten der Pfar-
rerinnen und Pfarrer sowie der Mitarbeitenden in
leitenden Funktionen bleiben der Beschlussfas-
sung des Presbyteriums vorbehalten,

- dauerhafte oder längerfristige Vermietungen von
Wohnungen, Stellplätzen, Garagen und Räumen in
gemeindeeigenen Häusern,

- die Regulierung von Schäden und Ansprüchen bis
zu einer Höhe von 1.000 Euro, soweit keine andere
Regulierung erreichbar ist,

- Geschenke aus persönlichen Anlässen im Rahmen
des Haushaltsplanes,

- die Genehmigung von Dienstfahrten.
(3)  Dem geschäftsführenden Ausschuss gehören an:
a) die oder der Vorsitzende des Presbyteriums so-

wie ihre oder seine Stellvertretung,
b) die Kirchmeisterinnen und Kirchmeister für Fi-

nanzen, Bauangelegenheiten und das Friedhofs-
wesen.

(4)  Den Vorsitz des geschäftsführenden Ausschusses
führt die oder der Vorsitzende des Presbyteriums. Die
Stellvertretung bestimmt der geschäftsführende Aus-
schuss.
Die oder der Vorsitzende beruft die Sitzungen des ge-
schäftsführenden Ausschusses nach Bedarf, spätes-
tens vier Tage vor dem Sitzungstermin, ein. Der ge-
schäftsführende Ausschuss ist bei Anwesenheit der
Mehrheit seiner Mitglieder beschlussfähig. Er ent-
scheidet mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
Die Sitzungen sind zu protokollieren. Für die Durch-
führung der Beschlüsse des geschäftsführenden Aus-
schusses sorgt die oder der Vorsitzende des Presbyte-
riums.

§ 3
Fachausschüsse

(1)  Es werden folgende Fachbereiche gebildet:
- Bauwesen,
- Musik und Kultur,
- Finanzen,
- Friedhofswesen,
- Jugendarbeit,
- Tageseinrichtungen für Kinder.
(2)  Für die Planung und Leitung der kirchlichen Ar-
beit in den einzelnen Fachbereichen werden Fachaus-
schüsse gebildet. Sie nehmen ihre Aufgaben im Rah-
men der Planung und Leitung des Presbyteriums in
eigener Verantwortung wahr.
(3)  Die Fachausschüsse werden aus Mitgliedern des
Presbyteriums, haupt- und nebenamtlich Beschäftig-
ten der Kirchengemeinde und sachkundigen Gemein-
degliedern, die die Befähigung zum Presbyteramt ha-
ben, gebildet. Die Zahl der Mitglieder eines Fachaus-
schusses darf 12 nicht überschreiten.
(4)  Der Vorsitz im Ausschuss und die Stellvertretung
werden vom Presbyterium bestimmt. Verzichtet das
Presbyterium auf die Festlegung des Vorsitzes, dann
wählt der Ausschuss auf seiner ersten Sitzung aus der
Mitte der Presbyteriumsmitglieder die Vorsitzende
oder den Vorsitzenden.
(5)  Die Vorsitzenden der Fachausschüsse laden zu
den Sitzungen ein und leiten die Verhandlungen. Sie
sorgen für die Ausführung der Beschlüsse.
Über die Sitzungen der Fachausschüsse ist ein Proto-
koll zu fertigen, das dem Presbyterium zur Kenntnis
gegeben wird. Die Fachausschüsse sind beschlussfä-
hig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend
sind.

§ 4
Fachausschuss für das Bauwesen

(1)  Das Presbyterium beruft
a) bis zu sieben in den Fachbereichen tätige Mit-

glieder des Presbyteriums,
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b) bis zu fünf in den Fachbereichen tätige haupt- und
nebenberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Kirchengemeinde und

c) bis zu fünf sachkundige Gemeindeglieder, die die
Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder ei-
nes Presbyters haben.

Bei der Berufung ist eine gleichmäßige Berücksichti-
gung von Frauen und Männern anzustreben.
(2)  Der Fachausschuss für das Bauwesen ist zuständig
für Maßnahmen zur Instand- und Werterhaltung der
Gebäude und Außenanlagen, sofern es nicht anders
durch diese Satzung, die Friedhofssatzung oder die
Satzung der Ev. Stiftung Haspe, geregelt ist. Die in
§ 33 Verwaltungsordnung geregelte Baubegehung
wird durch den Ausschuss durchgeführt.
(3)  Der Ausschuss berät
a) über die Erstellung einer Prioritätenliste für die

mittelfristig und langfristig anstehenden Umbau-
und Sanierungsvorhaben,

b) über die ökologischen und ökonomischen As-
pekte der Gebäudebewirtschaftung und -unter-
haltung und erarbeitet dazu Hilfen,

c) über die Durchführung der anstehenden Maßnah-
men und erarbeitet eine Vorlage für das Presby-
terium. Sie soll beinhalten:
- eine Beschreibung der anstehenden Maßnah-

me,
- eine Alternative zur vorgeschlagenen Maß-

nahme,
- die Einstufung der Dringlichkeit,
- die voraussichtlichen Kosten.

(4)  Der Ausschuss entscheidet über Notwendigkeit,
Umfang der Ausführung und Auftragsvergabe größe-
rer Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten bis 3.000
Euro pro Maßnahme im Rahmen des Haushaltsplanes.

§ 5
Fachausschuss für Musik und Kultur

(1)  Das Presbyterium beruft
a) bis zu sieben in den Fachbereichen tätige Mit-

glieder des Presbyteriums,
b) bis zu fünf in den Fachbereichen tätige haupt- und

nebenberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Kirchengemeinde und

c) bis zu fünf sachkundige Gemeindeglieder, die die
Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder ei-
nes Presbyters haben.

Bei der Berufung ist eine gleichmäßige Berücksichti-
gung von Frauen und Männern anzustreben.
(2)  Der Fachausschuss für Kultur und Musik ist zu-
ständig für die Entwicklung und Zielsetzung, Planung
und Durchführung kirchenmusikalischer und kultu-
reller Veranstaltungen in der Kirchengemeinde.

(3)  Der Ausschuss berät über
a) die Anmeldung der erforderlichen Haushaltsmit-

tel,
b) die Besetzung der Stellen von Kirchenmusike-

rinnen und Kirchenmusikern.
(4)  Der Ausschuss entscheidet über die Verwaltung
und Verteilung der im Rahmen des Haushaltsplanes
für die kirchenmusikalische Arbeit bereitgestellten
Haushaltsmittel.

§ 6
Fachausschuss für das Friedhofswesen

(1)  Das Presbyterium beruft
a) bis zu sieben in den Fachbereichen tätige Mit-

glieder des Presbyteriums,
b) bis zu fünf in den Fachbereichen tätige haupt- und

nebenberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Kirchengemeinde und

c) bis zu fünf sachkundige Gemeindeglieder, die die
Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder ei-
nes Presbyters haben.

Bei der Berufung ist eine gleichmäßige Berücksichti-
gung von Frauen und Männern anzustreben.
(2)  Der Fachausschuss für das Friedhofswesen ist zu-
ständig für die Instandsetzung und Werterhaltung der
Gebäude, die Überwachung und Durchführung aller
Angelegenheiten des Friedhofswesens und der Fried-
hofssatzung.
(3)  Der Ausschuss berät über
a) die Friedhofssatzung und deren Änderung sowie

über die Festsetzung der Gebühren und sonstigen
Regelungen,

b) Gestaltungs-, Unterhaltungs- und Belegungsplä-
ne einschließlich der Bauplanung für den Fried-
hof,

c) die Anmeldung der Haushaltsmittel für das Fried-
hofswesen.

(4)  Der Ausschuss entscheidet über Notwendigkeit,
Umfang der Ausführung und Auftragsvergabe größe-
rer Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten an Fried-
hofsbauten, -anlagen und -einrichtungen und über die
Anschaffung von Arbeitsmitteln im Rahmen des
Haushaltsplanes bis zum Höchstbetrag von 3.000 Euro
pro Maßnahme.

§ 7
Fachausschuss für Kinder- und Jugendarbeit

(1)  Das Presbyterium beruft
a) bis zu sieben in den Fachbereichen tätige Mit-

glieder des Presbyteriums,
b) bis zu fünf in den Fachbereichen tätige haupt- und

nebenberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Kirchengemeinde und
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c) bis zu fünf sachkundige Gemeindeglieder, die die
Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder ei-
nes Presbyters haben.

Bei der Berufung ist eine gleichmäßige Berücksichti-
gung von Frauen und Männern anzustreben.
(2)  Der Fachausschuss für Kinder- und Jugendarbeit
ist zuständig für
a) die mittel- und langfristige Planung zur Aktivie-

rung der Kinder- und Jugendarbeit in der Kir-
chengemeinde,

b) die Raumbedarfsplanung für die Kinder- und Ju-
gendarbeit in der Kirchengemeinde,

c) die Verwaltung und Verteilung der im Haushalts-
plan bereitgestellten Haushaltsmittel für die Kin-
der- und Jugendarbeit.

(3)  Der Ausschuss berät über
a) die Anmeldung der erforderlichen Haushaltsmit-

tel für die Jugendarbeit,
b) die Planung und Durchführung von Freizeitmaß-

nahmen,
c) die Festlegung der Arbeitsfelder und Dienstan-

weisungen der haupt- und nebenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter.

(4)  Der Ausschuss entscheidet über
a) die Verteilung der im Haushaltsplan bereitge-

stellten Haushaltsmittel,
b) die Planung und Durchführung von Aktivitäten

der Evangelischen Jugend Haspe.

§ 8
Fachausschuss für Finanzen

(1)  Das Presbyterium beruft
a) bis zu sieben in den Fachbereichen tätige Mit-

glieder des Presbyteriums,
b) bis zu fünf in den Fachbereichen tätige haupt- und

nebenberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Kirchengemeinde und

c) bis zu fünf sachkundige Gemeindeglieder, die die
Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder ei-
nes Presbyters haben.

Bei der Berufung ist eine gleichmäßige Berücksichti-
gung von Frauen und Männern anzustreben.
(2)  Der Fachausschuss für Finanzen bereitet unter Be-
rücksichtigung der Bedarfsmeldungen aller Fachaus-
schüsse den Haushaltsplan der Kirchengemeinde vor.
Er prüft die von der Verwaltung erstellte Jahresrech-
nung vor.
(3)  Er berät das Presbyterium bei der Beschlussfas-
sung über außerplanmäßige Ausgaben und erstellt ei-
nen Finanzierungsplan.
(4)  Er berät über die Aufnahme von Darlehen im Rah-
men der vom Presbyterium beschlossenen Finanzie-
rungspläne.

§ 9
Fachausschuss

für Tageseinrichtungen für Kinder
(1)  Das Presbyterium beruft
a) bis zu sieben in den Fachbereichen tätige Mit-

glieder des Presbyteriums,
b) bis zu fünf in den Fachbereichen tätige haupt- und

nebenberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Kirchengemeinde und

c) bis zu fünf sachkundige Gemeindeglieder, die die
Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder ei-
nes Presbyters haben.

Bei der Berufung ist eine gleichmäßige Berücksichti-
gung von Frauen und Männern anzustreben.
(2)  Der Ausschuss ist zuständig für die Koordination
der fachlichen Arbeit der Kindergärten, die Erarbei-
tung der pädagogischen Grundkonzeption und die
Überwachung ihrer Anwendung auf der Grundlage
des Kindergartengesetzes unter Berücksichtigung des
trägerspezifischen Auftrages.
(3)  Er berät
a) den Entwurf des Haushaltsplanes für die Kinder-

gärten der Kirchengemeinde,
b) über die Besetzung von Leiterinnen und Leiter-

stellen und erarbeitet eine Beschlussempfehlung
für das Presbyterium,

c) über die Aufstellung eines Investitionsplanes zur
Instandhaltung der Einrichtungen.

(4)  Er hält den Kontakt zur Stadt, zu anderen freien
Trägern sowie der Trägergemeinschaft der Ev. Tages-
einrichtungen für Kinder des Ev. Kirchenkreises Ha-
gen.

§ 10
Grundsatz der Zusammenarbeit

Das Presbyterium sowie alle Ausschüsse unterstützen
sich gegenseitig bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben und stellen sich die erforderlichen Informationen
und Unterlagen zur Verfügung.
Angelegenheiten, welche die Zuständigkeit mehrerer
Ausschüsse berühren, werden in gegenseitigem Ein-
vernehmen entschieden.
Wird ein Einvernehmen nicht erreicht, entscheidet das
Presbyterium.

§ 11
Verwaltung

Das Presbyterium und die Ausschüsse arbeiten zur Er-
füllung ihrer Aufgaben mit der kirchlichen Verwal-
tung zusammen.

§ 12
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt nach Erteilung der kirchenaufsicht-
lichen Genehmigung und mit Veröffentlichung im
Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.
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Die Satzung vom 15. April 1999 (KABl. 2011 S. 283)
tritt gleichzeitig außer Kraft.

Hagen, 17. September 2014
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde

Haspe
Das Presbyterium

(L. S.) Schäfer Banski Richter

Genehmigung
In Verbindung mit den Beschlüssen des Presbyteriums
der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Has-
pe vom 17. September 2014 und des Kreissynodal-
vorstandes des Evangelischen Kirchenkreises Hagen
vom 23. Oktober 2014

kirchenaufsichtlich genehmigt.

Bielefeld, 16. Dezember 2014
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Dr. Conring
Az.: 010.21-3319

Satzung
des Fachverbandes

diakonischer Betreuungsvereine
und Vormundschaftsvereine RWL

Landeskirchenamt Bielefeld, 22.12.2014
Az.: 231.281

Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von
Westfalen hat das Einvernehmen mit der folgenden
Satzung hergestellt, die hiermit bekannt gegeben wird:

Satzung
des Fachverbandes

diakonischer Betreuungsvereine
und Vormundschaftsvereine RWL

Vom 25. September 2014

Präambel
Die Arbeit der Betreuungsvereine und Vormund-
schaftsvereine ist eine Form diakonischen Handelns
im Sinne der praktischen Ausübung christlicher
Nächstenliebe als Wesens- und Lebensäußerung der
evangelischen Kirche.

§ 1
Name und Sitz

(1)  Der Fachverband ist ein nicht eingetragener Ver-
ein und trägt den Namen „Fachverband diakonischer
Betreuungsvereine und Vormundschaftsvereine
RWL“.

(2)  Der Fachverband hat seinen Sitz am Dienstort der
Geschäftsführung.
(3)  Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(4)  Der Fachverband ist der Zusammenschluss der
Betreuungsvereine und Vormundschaftsvereine der
Mitglieder der Diakonischen Werke Rheinland, West-
falen und Lippe. Er ist eingebunden in die Arbeits-
strukturen des Vereins Diakonie Rheinland-Westfa-
len-Lippe e. V. (RWL). Der Verband arbeitet im Ein-
vernehmen mit den Diakonischen Werken Rheinland,
Westfalen und Lippe und dem Verein Diakonie RWL.

§ 2
Aufgaben

Der Fachverband hat die Aufgabe, die Arbeit der Mit-
glieder zu fördern und qualitativ weiterzuentwickeln.
Dies soll im Einvernehmen mit dem Diakonie Rhein-
land-Westfalen-Lippe e. V. insbesondere geschehen
durch:
1. Förderung und Koordinierung der Arbeit der ihm

angeschlossenen Mitglieder, wozu insbesondere
die Unterstützung der Betreuungsvereine und Vor-
mundschaftsvereine bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben gehört,

2. Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung der
Mitarbeitenden der angeschlossenen Mitglieder
und deren Durchführung in Zusammenarbeit mit
dem Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e. V.,

3. Erarbeitung von fachlichen Informationen, Ar-
beitshilfen und Stellungnahmen,

4. Zusammenarbeit mit anderen auf dem Gebiet der
Betreuung und Vormundschaft tätigen Landes-
und Bundesverbänden sowohl im gliedkirchlichen
als auch staatlichen Bereich,

5. Vertretung in fachpolitischen Aspekten sowohl im
gliedkirchlichen als auch staatlichen Bereich,

6. Sicherstellung des Informationsflusses innerhalb
des Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e. V.
und Förderung der Identifikation seiner Mitglieder
als Einrichtungen der evangelischen Kirche.

§ 3
Gemeinnützigkeit

(1)  Der Fachverband verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige und kirchliche Zwecke im
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der
Abgabenordnung. Der Fachverband ist selbstlos tätig
und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.
(2)  Die Mittel des Fachverbandes dürfen nur für sat-
zungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mit-
glieder als solche erhalten keine Zuwendungen aus
Mitteln des Fachverbandes. Keine Person darf durch
Ausgaben, die dem Zweck des Fachverbandes fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütun-
gen begünstigt werden.
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§ 4
Mitgliedschaft

(1)  Mitglieder des Fachverbandes sind die in Betreu-
ungen, Vormundschaften und Pflegschaften tätigen
Vereine, soweit sie Mitglieder des Diakonischen Wer-
kes der Evangelischen Kirche im Rheinland e. V., des
Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche von
Westfalen e. V. oder des Diakonischen Werkes der
Lippischen Landeskirche e. V. sind.
(2)  Auch sonstige in Betreuungen, Vormundschaften
und Pflegschaften tätige Rechtsträger können auf An-
trag Gastmitglied werden, soweit sie Mitglied in ei-
nem gliedkirchlichen Werk außerhalb RWL sind. In
diesem Fall ist das Stimmrecht allerdings ausgeschlos-
sen.
(3)  Mitgliedsbeiträge werden nicht erhoben.

§ 5
Organe des Fachverbandes

Organe des Fachverbandes sind die Mitgliederver-
sammlung und der Vorstand.

§ 6
Mitgliederversammlung

(1)  Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den von
den Mitgliedern entsandten Personen zusammen. Je-
des Mitglied entsendet zwei Personen mit Stimmrecht
in die Mitgliederversammlung, von denen eine Person
als hauptamtliche Betreuerin/hauptamtlicher Betreuer
beziehungsweise Vormundin/Vormund tätig sein soll.
Stimmrechtsübertragungen auf Vertreter anderer Trä-
ger sind zulässig.
(2)  Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung
mindestens einmal jährlich unter Mitteilung der Ta-
gesordnung mit einer Frist von sechs Wochen ein. Auf
Antrag eines Viertels der Mitglieder muss eine außer-
ordentliche Sitzung einberufen werden. Die Einla-
dungsfrist beträgt dann vierzehn Tage. Die Mitglie-
derversammlung ist beschlussfähig, wenn ein Viertel
der Stimmrechte vertreten sind. Muss eine Mitglie-
derversammlung wegen Beschlussunfähigkeit vertagt
werden, so ist die nächste innerhalb von vierzehn Ta-
gen schriftlich einzuberufende Mitgliederversamm-
lung über dieselbe Tagesordnung ohne Rücksicht auf
die Zahl der vertretenen Mitglieder beschlussfähig,
sofern in der Einladung auf diese Folge hingewiesen
wurde. Für die Gültigkeit eines Beschlusses ist die
einfache Mehrheit der anwesenden Stimmen erforder-
lich, sofern sich aus der Satzung nichts Abweichendes
ergibt.
(3)  Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll
zu fertigen, das von der Vorsitzenden oder dem Vor-
sitzenden des Vorstandes und von der Protokollfüh-
rung zu unterzeichnen ist.
(4)  Für die Änderung der Satzung oder für die Auf-
lösung des Fachverbandes ist eine Dreiviertelmehrheit
der anwesenden Mitglieder erforderlich. In der Einla-
dung muss in diesem Fall ausdrücklich die Änderung

der Satzung beziehungsweise die Auflösung des Fach-
verbands als Tagesordnungspunkt benannt werden.

§ 7
Aufgaben der Mitgliederversammlung

(1)  Die Mitgliederversammlung wählt die Vorsitzen-
de/den Vorsitzenden, deren/dessen Stellvertreter/
Stellvertreterinnen und die Beisitzer/Beisitzerinnen
des Vorstandes.
(2)  Sie beschließt über:
a) die Entlastung des Vorstandes nach Entgegen-

nahme des Jahresberichtes,
b) den Ausschluss von Mitgliedern,
c) Satzungsänderungen und die Auflösung des

Fachverbandes.
(3)  Darüber hinaus dient die Mitgliederversammlung
insbesondere dem Erfahrungsaustausch sowie der Ko-
ordinierung der Arbeit der Mitglieder.
(4)  Gastmitglieder können ohne Stimmrecht an der
Mitgliederversammlung teilnehmen.

§ 8
Zusammensetzung des Vorstandes

(1)  Der Vorstand besteht aus der Vorsitzenden/dem
Vorsitzenden, zwei Stellvertretungen und bis zu sechs
Beisitzerinnen/Beisitzern. Die Vorstandsmitglieder
werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer
von drei Jahren gewählt. Sie bleiben bis zur Wahl des
neuen Vorstandes im Amt. Wiederwahl ist möglich.
(2)  Die Geschäftsführung des Fachverbandes nimmt
mit beratender Stimme an den Sitzungen des Vor-
stands teil.
(3)  Die vom Vorstand des Vereins Diakonie Rhein-
land-Westfalen-Lippe e. V. benannte Geschäftsbe-
reichsleitung ist stimmberechtigt im Vorstand des
Fachverbandes vertreten.
(4)  In den Vorstand sollen nach Möglichkeit Personen
gewählt werden, zu deren Arbeitsfeld Aufgaben aus
dem Betreuungs-, Vormundschafts- und Pflegschafts-
wesen gehören. Im Vorstand sollen die Regionen des
Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. angemes-
sen vertreten sein. Frauen und Männer sollen in glei-
cher Weise berücksichtigt werden. Die Vorstandsmit-
glieder müssen der evangelischen Kirche angehören
oder zumindest Mitglied einer Kirche der Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland e. V.
sein.
(5)  Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher
Stimmenmehrheit. Er ist beschlussfähig, wenn mehr
als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Bei
Stimmengleichheit ist kein Beschluss zustande ge-
kommen. Über die Sitzungen des Vorstandes ist ein
Protokoll zu fertigen, das von der Vorsitzenden oder
dem Vorsitzenden des Vorstandes und von der Proto-
kollführung zu unterzeichnen ist.
(6)  Gäste können ohne Stimmrecht an der Vorstands-
sitzung teilnehmen.
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(7)  Der Vorstand kann sachkundige Personen zu sei-
nen Beratungen hinzuziehen.

§ 9
Aufgaben des Vorstandes

(1)  Der Vorstand leitet den Fachverband. Er hat ins-
besondere dafür Sorge zu tragen, dass die in § 2 ge-
nannten Aufgaben des Fachverbandes wahrgenom-
men werden.
(2)  Seine Aufgaben sind darüber hinaus insbesondere:
1. die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederver-

sammlung,
2. die Vorbereitung und Einberufung der Mitglieder-

versammlung,
3. die Vorlage des Tätigkeitsberichtes vor der Mit-

gliederversammlung,
4. die Berufung der Geschäftsführerin/des Geschäfts-

führers im Einvernehmen mit dem Vorstand des
Vereins Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe
e. V.,

5. die Aufsicht über dessen/deren Geschäftsführung,
6. die Sicherstellung der laufenden Geschäfte,
7. die Feststellung über die Mitgliedschaft nach § 4

Absatz 1 der Satzung und die Entscheidung über
die Aufnahme in den Fachverband nach § 4 Ab-
satz 2 der Satzung,

8. der Beschluss einer Geschäftsordnung zur Umset-
zung der Satzung.

§ 10
Geschäftsführung

(1)  Die Geschäftsführung wird in der Regel ausgeübt
von einer zuständigen Referentin bzw. einem zustän-
digen Referenten des Diakonie Rheinland-Westfalen-
Lippe e. V.
(2)  Die Geschäftsführerin/Der Geschäftsführer hat
die gesamten Geschäfte des Fachverbandes zu besor-
gen und ist zur Ausführung der Beschlüsse des Vor-
standes verpflichtet.
(3)  Aufgaben der Geschäftsführerin/des Geschäfts-
führers ist, die notwendige Koordination zwischen
dem Vorstand des Vereins Diakonie Rheinland-West-
falen-Lippe e. V. und dem Fachverband sicherzustel-
len und beide Gremien über alle wichtigen Vorgänge
zu informieren.

§ 11
Ausschüsse

(1)  Der Fachverband kann Ausschüsse bilden. Anzahl
und Art der Ausschüsse werden in der Geschäftsord-
nung bestimmt.
(2)  Gastmitglieder können an den Ausschusssitzun-
gen ohne Stimmrecht teilnehmen.

§ 12
Auflösung und Satzungsänderungen

(1)  Die Beschlüsse zur Satzungsänderung und zur
Auflösung bedürfen der Zustimmung der nach den je-
weiligen Satzungen der Diakonischen Werke und dem
Verein Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. so-
wie den nach den jeweiligen Diakoniegesetzen zu-
ständigen Gremien. § 2 Absatz 2 der Satzung des Ver-
eins Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. bleibt
unberührt.
(2)  Bei Auflösung oder Aufhebung des Fachverban-
des oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt
das gesamte Vermögen an den Diakonie Rheinland-
Westfalen-Lippe e. V., der es ausschließlich und un-
mittelbar für gemeinnützige und kirchliche Zwecke,
insbesondere für Zwecke der Betreuungs-, Vormund-
schafts- und Pflegschaftsarbeit, zu verwenden hat.

§ 13
Inkrafttreten der Satzung

Diese Änderung der Satzung wurde auf der Mitglie-
derversammlung am 25. September 2014 beschlossen.
Sie tritt nach Genehmigung und Veröffentlichung im
Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche von
Westfalen in Kraft.

Einvernehmen
hergestellt am 22. Dezember 2014

Evangelische Kirche von Westfalen
Das Landeskirchenamt

In Vertretung
(L. S.) Dr. Conring

Satzung
des Diakoniewerk

Gelsenkirchen und Wattenscheid e. V.

Landeskirchenamt Bielefeld, 10.10.2014
Az.: 240.4-3000

Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von
Westfalen hat das Einvernehmen mit der folgenden
Satzung hergestellt, die hiermit bekannt gegeben wird:

Satzung
des Diakoniewerk

Gelsenkirchen und Wattenscheid e. V.
Vom 4. September 2014

Präambel
Die Kirche hat den Auftrag, Gottes Liebe zur Welt in
Jesus Christus allen Menschen zu bezeugen. Diakonie
ist eine Gestalt dieses Zeugnisses und nimmt sich be-
sonders der Menschen in leiblicher Not, seelischer
Bedrängnis und in sozial ungerechten Verhältnissen
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an. Sie sucht auch die Ursachen dieser Nöte zu behe-
ben. Sie richtet sich in ökumenischer Weite an Ein-
zelne und Gruppen, an Nahe und Ferne, an Christen
und Nichtchristen. Da die Entfremdung von Gott die
tiefste Not des Menschen ist und sein Heil und Wohl
untrennbar zusammengehören, vollzieht sich Diako-
nie in Wort und Tat als ganzheitlicher Dienst am Men-
schen.

§ 1
Name, Sitz, Rechtsform

(1)  Der Verein führt den Namen „Diakoniewerk Gel-
senkirchen und Wattenscheid e. V.“ (im Folgenden
auch „Diakoniewerk“). Er hat seinen Sitz in Gelsen-
kirchen und ist im Vereinsregister beim Amtsgericht
Gelsenkirchen eingetragen unter der Nummer VR
1500.
(2)  Das Diakoniewerk ist Mitglied des Diakonischen
Werkes der Evangelischen Kirche von Westfalen –
Landesverband der Inneren Mission – e. V. und da-
durch zugleich dem Evangelischen Werk für Diakonie
und Entwicklung e. V. als anerkanntem Spitzenver-
band der Freien Wohlfahrtspflege bzw. dem Werk
„Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesver-
band“ angeschlossen.
(3)  Das Diakoniewerk ist der Zusammenschluss der
Träger diakonisch-missionarischer Dienste und Ein-
richtungen im Bereich des Evangelischen Kirchen-
kreises Gelsenkirchen und Wattenscheid. Es ist eine
regionale Gliederung des Diakonischen Werkes der
Evangelischen Kirche von Westfalen. In dieser Funk-
tion nimmt das Diakoniewerk gemäß § 6 des Kirchen-
gesetzes über die Ordnung der diakonischen Arbeit in
der Evangelischen Kirche von Westfalen (Diakonie-
gesetz) in der Regel die Vertretung der Diakonie in der
Region gegenüber den staatlichen, kommunalen,
kirchlichen und anderen Stellen wahr. Es sucht regel-
mäßigen Kontakt zu diakonischen Partnern vor Ort.

§ 2
Aufgaben

(1)  Im Rahmen des Diakoniewerkes unterstützen und
fördern sich die Träger diakonisch-missionarischer
Dienste und Einrichtungen gegenseitig in ihrer Arbeit
und helfen einander bei der Durchführung gemeinsa-
mer Aufgaben.
(2)  Das Diakoniewerk übernimmt in der Regel selbst
diakonische Aufgaben. Soweit diese vom Kirchen-
kreis, von den Kirchengemeinden oder von anderen
Trägern diakonischer Arbeit im Bereich des Kirchen-
kreises wahrgenommen werden, sollen die Aufgaben
einvernehmlich zugeordnet werden.
(3)  In Bindung an den Auftrag der Kirche hat das
Diakoniewerk im Rahmen der Verfolgung seiner steu-
erbegünstigten Zwecke insbesondere folgende Auf-
gaben:
a) Erarbeitung von Leitlinien und Zielsetzungen für

diakonisches Handeln im Kirchenkreis,

b) Planung, Begleitung und Koordinierung der dia-
konischen Arbeit im Kirchenkreis,

c) Förderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in der Diakonie im Kirchenkreis durch Beratung
und Fortbildung,

d) Vertretung der Diakonie gegenüber den Partnern
in der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege,
im Einvernehmen mit den anderen regionalen
Diakonischen Werken, die im gleichen kommu-
nalen Gebiet tätig werden,

e) Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung diakonischer Sammlungen,

f) Gewinnung, Begleitung und Förderung ehren-
amtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

g) Förderung der Selbsthilfe,
h) Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und dia-

konisches Profil.
(4)  Der Verwaltungsrat kann im Rahmen dieser Sat-
zung die Übernahme weiterer oder über die Beendi-
gung bestehender Aufgaben beschließen. Das Diako-
niewerk kann alle Geschäfte eingehen, die der Errei-
chung oder Förderung des Diakoniewerkes dienen,
insbesondere auch Gesellschaften und weitere Ein-
richtungen vorgenannter Art gründen, übernehmen
oder sich an bereits bestehenden Gesellschaften und
Einrichtungen mit gleichartiger Zielsetzung beteili-
gen, soweit dies gemeinnützigkeitsrechtlich zulässig
ist. Außerdem kann es sich mit anderen diakonischen
Trägern zu einem Verbund zusammenschließen, so-
fern das Gemeinnützigkeitsrecht dem nicht entgegen-
steht.

§ 3
Gemeinnützigkeit

(1)  In Bindung an den Auftrag der Kirche verfolgt der
Diakoniewerk Gelsenkirchen und Wattenscheid e. V.
(Körperschaft) mit Sitz in Gelsenkirchen ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und
kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuer-
begünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
Gemeinnütziger Zweck der Körperschaft ist die För-
derung des Wohlfahrtswesens. Dieser Satzungszweck
wird verwirklicht insbesondere durch den Betrieb ei-
ner Suchtberatungsstelle, einer Schuldner- und Insol-
venzberatung sowie durch die Betreuung von Woh-
nungslosen.
Weiterer gemeinnütziger Zweck der Körperschaft ist
die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens
und der öffentlichen Gesundheitspflege. Dieser Sat-
zungszweck wird verwirklicht insbesondere durch den
Betrieb von Einrichtungen (Ambulant Betreutes Woh-
nen) in denen Menschen, die akut oder chronisch psy-
chisch erkrankt sind, betreut werden.
Gemeinnütziger Zweck der Körperschaft ist ferner die
Förderung des Schutzes von Ehe und Familie. Dieser
Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch
den Betrieb einer Einrichtung im Rahmen der Ehe-,
Familien- und Schwangerschaftskonfliktberatung so-

28   Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen – Nr. 1 vom 31. Januar 2015



wie durch das Angebot von ambulanten Erziehungs-
hilfen.
Die Körperschaft verfolgt mildtätige Zwecke, indem
sie gegenüber hilfsbedürftigen Personen im Sinne des
§ 53 AO selbstlos Unterstützungs- und Hilfeleistun-
gen jedweder Art erbringt.
Kirchlicher Zweck ist die Förderung der diakonischen
Arbeit im Bereich der Evangelischen Kirche von
Westfalen.
(2)  Die Körperschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(3)  Mittel der Körperschaft dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mit-
glieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der
Körperschaft.
(4)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem
Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den.
(5)  Bei Auflösung der Körperschaft oder bei Wegfall
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der
Körperschaft an den Evangelischen Kirchenkreis Gel-
senkirchen und Wattenscheid, der es unmittelbar und
ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder
kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

§ 4
Mitglieder

(1)  Mitglied des Diakoniewerkes ist der Evangelische
Kirchenkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid.
Mitglieder des Diakoniewerkes können werden:
a) die Kirchengemeinden des Kirchenkreises,
b) andere Träger diakonisch-missionarischer

Dienste und Einrichtungen, die ihren Sitz oder
eine Einrichtung im Kirchenkreis haben, wenn
sie Mitglieder des Diakonischen Werkes der
Evangelischen Kirche von Westfalen sind und
die Ziele und Zwecke des Diakoniewerkes un-
terstützen.

(2)  Die Mitgliedschaft nach Absatz 1 wird schriftlich
gegenüber dem Verwaltungsrat beantragt. Der Ver-
waltungsrat hat über den schriftlichen Aufnahmean-
trag innerhalb von drei Monaten nach Zugang des An-
trags zu entscheiden. Sofern der Verwaltungsrat dem
Aufnahmeantrag schriftlich widerspricht, kann der
Antragsteller binnen eines Monats nach Zugang des
Widerspruchs die Mitgliederversammlung anrufen,
die über den Aufnahmeantrag abschließend entschei-
det.
(3)  Die Mitgliedschaft nach Absatz 1 endet:
a) mit dem Ende der Mitgliedschaft im Diakoni-

schen Werk der Evangelischen Kirche von West-
falen,

b) durch Austritt aus dem Diakoniewerk, der durch
schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand
mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss ei-
nes Kalendermonats erfolgen kann,

c) bei anderen Trägern, wenn die Voraussetzungen
nach Absatz 1 Buchstabe b nicht mehr vorliegen.

(4)  Der Ausschluss von Mitgliedern kann durch Be-
schluss der Mitgliederversammlung mit Mehrheit von
zwei Dritteln aller anwesenden Mitglieder des Diako-
niewerkes bei Vorliegen eines wichtigen Grundes er-
folgen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Mitglieder
gegen Grundsätze und Zwecke des Diakoniewerkes
verstoßen.
(5)  Wer aus dem Diakoniewerk ausscheidet, hat keine
vermögensrechtlichen Ansprüche gegen das Diako-
niewerk.

§ 5
Pflichten der Mitglieder des Diakoniewerkes

(1)  Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Arbeit des
Diakoniewerkes zu fördern und das Bewusstsein der
diakonischen Verpflichtung in der Kirche zu stärken.
(2)  Alle Mitglieder sind verpflichtet, den Vorstand
über ihre Planungen für die diakonische Arbeit zu in-
formieren und ihm die zur Erfüllung seiner Aufgaben
notwendigen Auskünfte über die Durchführung ihrer
Arbeit zu geben.
(3)  Alle Mitglieder haben in ihrer Satzung und in ihrer
Geschäftsführung den Bestimmungen der Abgaben-
ordnung Rechnung zu tragen.
(4)  Alle Mitglieder haben die finanziellen Lasten des
Diakoniewerkes durch Mitgliedsbeiträge mitzutragen.

§ 6
Bekenntniszugehörigkeit

Die Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungs-
rats sowie die leitenden Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Diakoniewerkes müssen Mitglieder einer
Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland
sein. Abweichungen sind nur im Einzelfall und nur für
Personen möglich, die Mitglieder einer Kirche sind,
die der „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in
Deutschland e. V.“ (ACK) oder der Vereinigung
Evangelischer Freikirchen angehört. Die Zustimmung
der zuständigen Superintendentin oder des zuständi-
gen Superintendenten ist dazu erforderlich. Alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind an den gemeinnüt-
zigen Zweck und die kirchlich-diakonischen Ziele des
Diakoniewerkes gebunden.

§ 7
Organe des Diakoniewerkes

(1)  Organe des Diakoniewerkes sind:
a) die Mitgliederversammlung,
b) der Verwaltungsrat,
c) der Vorstand.
(2)  Mitglieder des Diakoniewerks sowie Mitglieder
von Organen des Diakoniewerkes sind auch nach ih-
rem Ausscheiden aus dem Diakoniewerk oder aus ih-
ren Ämtern zur Verschwiegenheit über alle Angele-
genheiten verpflichtet, die ihrem Wesen oder ihrer
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Bezeichnung nach vertraulich oder für das Diakonie-
werk von wirtschaftlicher Bedeutung sind.
(3)  Die Mitglieder des Diakoniewerkes sowie die Or-
gane des Diakoniewerkes haben keinerlei Anspruch
auf die Erträgnisse des Vermögens des Diakoniewer-
kes. Soweit ihre Vertreterinnen oder Vertreter ehren-
amtlich für das Diakoniewerk tätig sind, haben sie
Anspruch auf Erstattung ihrer Auslagen. Die haupt-
amtlich tätigen Vorstandsmitglieder erhalten eine an-
gemessene Vergütung auf Grund eines Dienstvertra-
ges oder kraft besonderer Vereinbarung.

§ 8
Zusammensetzung der Mitgliederversammlung

(1)  Die Mitgliederversammlung setzt sich zusammen
aus:
a) je einer Theologin/einem Theologen des Evan-

gelischen Kirchenkreises Gelsenkirchen und
Wattenscheid und der beigetretenen Kirchenge-
meinden oder

b) je einer Person des Kirchenkreises und der bei-
getretenen Kirchengemeinden, die die Befähi-
gung zum Presbyteramt hat, sowie

c) je einer Person der anderen beigetretenen Träger
der diakonisch-missionarischen Dienste und Ein-
richtungen.

(2)  Die im vorstehenden Absatz 1 genannten Vertre-
ter/Vertreterinnen werden für die Teilnahme an der
Mitgliederversammlung bestimmt
a) beim Evangelischen Kirchenkreis Gelsenkirchen

und Wattenscheid von dem Kreissynodalvor-
stand,

b) bei den Kirchengemeinden von den Presbyterien,
c) bei den Trägern der diakonisch-missionarischen

Dienste und Einrichtungen von den gesetzlichen
Vertretern.

(3)  Die Mitglieder des Verwaltungsrates, die nicht der
Mitgliederversammlung angehören, und der Vorstand
des Diakoniewerkes Gelsenkirchen und Wattenscheid
e. V. sowie die leitenden Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der zum Diakoniewerk Gelsenkirchen und Wat-
tenscheid e. V. gehörenden Einrichtungen und Bera-
tungsdienste nehmen an den Sitzungen der Mitglie-
derversammlung ohne Stimmrecht teil.

§ 9
Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
a) sie beschließt Grundsätze für die Arbeit des

Diakoniewerkes,
b) sie wählt die zu wählenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates,
c) sie nimmt den Bericht des Verwaltungsrats über

die Arbeit des Diakoniewerkes entgegen,
d) sie beschließt den Wirtschaftsplan und stellt die

Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung
fest,

e) sie erteilt dem Verwaltungsrat und dem Vorstand
Entlastung,

f) sie beschließt über die Höhe der Mitgliedsbeiträ-
ge,

g) sie entscheidet im Falle der Anrufung über vom
Verwaltungsrat abgelehnte Aufnahmeanträge,

h) sie beschließt über die Änderung der Satzung und
die Auflösung des Diakoniewerkes.

§ 10
Einberufung und Beschlussfassung

der Mitgliederversammlung
(1)  Die Mitgliederversammlung ist durch die/den
Vorsitzende/n des Verwaltungsrates mindestens ein-
mal jährlich unter Einhaltung einer Frist von mindes-
tens zwei Wochen schriftlich und mit Angabe der Ta-
gesordnung einzuberufen. Die ordentliche Mitglieder-
versammlung muss einberufen werden und innerhalb
von zwei Monaten stattfinden, wenn es von mindes-
tens einem Drittel der Mitglieder mit schriftlicher Be-
gründung bei der/dem Vorsitzenden beantragt wird.
(2)  Zu den Mitgliederversammlungen sind auch die
Mitglieder des Diakonischen Werkes der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen einzuladen, die die Vor-
aussetzungen nach § 4 Absatz 1 dieser Satzung erfül-
len, aber keine Mitglieder des Diakoniewerkes sind.
(3)  Die Mitgliederversammlung wird von der/dem
Vorsitzenden des Verwaltungsrates geleitet. Die Mit-
gliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr
als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Muss eine
Mitgliederversammlung wegen Beschlussunfähigkeit
vertagt werden, so ist zur nächsten Mitgliederver-
sammlung mit derselben Tagesordnung unverzüglich
mit einer Ladungsfrist von zwei Wochen erneut ein-
zuladen mit dem Hinweis, dass diese Mitgliederver-
sammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der erschiene-
nen Mitglieder beschlussfähig ist.
(4)  Die Mitgliederversammlung entscheidet mit ein-
facher Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mit-
glieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Beschlüsse
über eine Änderung der Satzung sowie über die Auf-
lösung des Diakoniewerkes erfordern die Anwesen-
heit von zwei Dritteln der Mitglieder und die Zustim-
mung von mindestens zwei Dritteln der anwesenden
Stimmen. Sollte ein Beschluss nicht zustande kom-
men, so ist die Mitgliederversammlung erneut zusam-
menzurufen. In diesem Falle reicht eine Stimmen-
mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglie-
der.
(5)  Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung
ist eine Niederschrift zu führen. Sie ist von der oder
dem Vorsitzenden der Mitgliederversammlung und
von der Protokollführerin oder dem Protokollführer zu
unterzeichnen und den Mitgliedern zuzusenden.
(6)  Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist
einzuberufen, wenn es das Interesse des Diakoniewer-
kes erfordert oder es von mindestens einem Fünftel der
Mitglieder unter Angabe des zu beratenden Gegen-
standes mit schriftlicher Begründung verlangt wird.
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§ 11
Zusammensetzung des Verwaltungsrates

(1)  Der Verwaltungsrat besteht aus fünf Mitgliedern.
Ihm gehören an:
a) die Superintendentin oder der Superintendent des

Evangelischen Kirchenkreises Gelsenkirchen
und Wattenscheid,

b) zwei Mitglieder, die vom Kreissynodalvorstand
des Evangelischen Kirchenkreises Gelsenkir-
chen und Wattenscheid für die Dauer von vier
Jahren berufen werden, sowie

c) zwei Mitglieder, die von der Mitgliederversamm-
lung für die Dauer von vier Jahren gewählt wer-
den.

(2)  Eine Abberufung vor Ablauf der Wahlperiode ist
nur aus wichtigem Grund möglich. Die gewählten
Mitglieder können durch schriftliche Erklärung zu-
rücktreten.
(3)  Scheidet ein gewähltes Verwaltungsratsmitglied
vorzeitig aus, so ist eine Nachwahl für den Rest der
Amtszeit vorzunehmen.
(4)  Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die stellver-
tretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vor-
sitzenden des Verwaltungsrates.
(5)  Vorstandsmitglieder können nicht zugleich Mit-
glieder des Verwaltungsrates sein. Die Vorstandmit-
glieder und der Verwaltungsleiter des Evangelischen
Kirchenkreises Gelsenkirchen und Wattenscheid neh-
men an den Sitzungen des Verwaltungsrates mit be-
ratender Stimme teil, sofern der Verwaltungsrat dies
nicht im Einzelfall ausschließt.
(6)  Spätestens mit Vollendung des 75. Lebensjahres
endet die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat.

§ 12
Aufgaben des Verwaltungsrates

(1)  Der Verwaltungsrat berät den Vorstand bei seiner
Arbeit, sorgt für die Umsetzung der Beschlüsse der
Mitgliederversammlung und überwacht die ordnungs-
gemäße Führung der Geschäfte.
(2)  Dem Verwaltungsrat obliegen ferner folgende
Aufgaben:
a) Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder

sowie Abschluss, Änderung und Kündigung ihrer
Dienstverträge; dabei vertritt die oder der Vor-
sitzende des Verwaltungsrates das Diakonie-
werk,

b) Befreiung der Vorstandsmitglieder von § 181
BGB,

c) Beratung des der Mitgliederversammlung vorzu-
legenden Wirtschaftsplanes und des geprüften
Jahresabschlusses,

d) Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für
den Vorstand,

e) Beschlussfassung über die Aufnahme neuer oder
die Aufgabe bestehender Aufgabengebiete durch
das Diakoniewerk im Rahmen dieser Satzung,

f) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mit-
gliedern,

g) Beschlussfassung über die Erteilung von Voll-
machten,

h) Wahl einer Wirtschaftsprüferin oder eines Wirt-
schaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft als Abschlussprüfer,

i) Beratung und Beschlussfassung über Angelegen-
heiten von grundsätzlicher Bedeutung sowie aller
Fragen, die vom Vorstand zur Entscheidung vor-
gelegt werden.

(3)  Folgende Geschäftsführungsmaßnahmen des Vor-
stands bedürfen im Innenverhältnis der Zustimmung
des Verwaltungsrats:
- Aufnahme von Einzelkrediten ab 50.000 € oder ei-

nes Gesamtkreditvolumens ab 200.000 € pro Ge-
schäftsjahr, soweit diese nicht bereits im Wirt-
schaftsplan oder im Rahmen der bereits vorhande-
nen Kreditlinien der laufenden Geschäfte enthalten
sind,

- sonstige Verpflichtungsgeschäfte, die einzeln oder
zusammengenommen einen Betrag von 200.000 €
übersteigen, soweit sie nicht bereits im Wirt-
schaftsplan enthalten sind,

- Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grund-
eigentum oder grundstücksgleichen Rechten.

(4)  Der Verwaltungsrat kann sich eine Geschäftsord-
nung geben.
(5)  Das Diakoniewerk wird als Gesellschafter in der
Gesellschafterversammlung der Diakoniewerk Gel-
senkirchen und Wattenscheid gGmbH durch den Ver-
waltungsrat vertreten. Sollte ein Verwaltungsratsmit-
glied verhindert sein, kann es ein anderes Verwal-
tungsratsmitglied mit der Ausübung des Stimmrechts
in der Gesellschafterversammlung der Diakoniewerk
Gelsenkirchen und Wattenscheid gGmbH schriftlich
bevollmächtigen. Ein bevollmächtigtes Verwaltungs-
ratsmitglied kann höchstens ein verhindertes Verwal-
tungsratsmitglied vertreten. In den Gesellschafterver-
sammlungen der weiteren Beteiligungsgesellschaften
wird das Diakoniewerk durch die Verwaltungsrats-
vorsitzende oder den Verwaltungsratsvorsitzenden
oder – bei deren/dessen Verhinderung – durch ein vom
Verwaltungsrat aus seiner Mitte zu bestimmendes
Mitglied mit der Maßgabe vertreten, dass bei zustim-
mungspflichtigen Geschäftsvorfällen in den Beteili-
gungsgesellschaften, die der Einstimmigkeit unterlie-
gen, vor der Beschlussfassung die Zustimmung des
Verwaltungsrats einzuholen ist.

§ 13
Einberufung und Beschlussfassung

des Verwaltungsrates
(1)  Der Verwaltungsrat tritt nach Bedarf, jedoch min-
destens vierteljährlich, zusammen. Er wird von der
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oder dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist
von mindestens einer Woche schriftlich mit Angabe
der Tagesordnung eingeladen. Er muss unverzüglich
einberufen werden, wenn es von mindestens einem
Drittel der Mitglieder mit schriftlicher Begründung
bei der/dem Vorsitzenden beantragt wird.
(2)  Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn min-
destens die Hälfte seiner Mitglieder, darunter der oder
die Vorsitzende, anwesend ist. Er entscheidet mit ein-
facher Stimmenmehrheit der Anwesenden. In drin-
genden Fällen kann der Vorsitzende ohne Einhaltung
der Frist einladen; im Verwaltungsrat müssen sich
mehr als die Hälfte seiner Mitglieder damit einver-
standen erklären, dass die Frist nicht eingehalten ist.
(3)  Über die Beschlüsse des Verwaltungsrates ist eine
Niederschrift zu führen. Sie ist von der oder dem Vor-
sitzenden und von der Protokollführerin oder dem
Protokollführer zu unterzeichnen und den Mitgliedern
des Verwaltungsrates zuzusenden. Die Niederschrift
gilt als genehmigt, wenn nicht binnen vierzehn Tagen
nach Versendung dagegen schriftlich bei der/dem
Vorsitzenden Widerspruch eingelegt wurde. Das Ori-
ginal ist in der Geschäftsstelle zu verwahren.
(4)  Beschlüsse können auch im schriftlichen Umlauf-
verfahren per Brief, Fax oder E-Mail gefasst werden,
sofern sämtliche Mitglieder diesem Verfahren zustim-
men und nicht zwingendes Recht eine andere Form
vorschreibt.

§ 14
Vorstand

(1)  Der Vorstand besteht aus bis zu zwei Mitgliedern,
von denen eines eine ordinierte Theologin oder ein or-
dinierter Theologe sein soll. In der Regel soll die
Diakoniepfarrerin oder der Diakoniepfarrer des Kir-
chenkreises dem Vorstand angehören.
(2)  Die Vorstandsmitglieder werden für die Dauer von
vier Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Ihre Be-
stellung kann hauptamtlich erfolgen. Spätestens mit
Vollendung des 75. Lebensjahres endet die Mitglied-
schaft der ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder.

§ 15
Vertretung und Geschäftsführung

(1)  Der Vorstand vertritt das Diakoniewerk gericht-
lich und außergerichtlich gemäß § 26 Absatz 2 Satz 1
BGB mit der Maßgabe, dass jedes Vorstandsmitglied
berechtigt ist, den Verein allein zu vertreten.
(2)  Die Vertretungsmacht des Vorstands gilt nicht für
die in § 12 Absatz 5 dieser Satzung genannten Fälle
der Wahrnehmung von Gesellschafterrechten in den
Beteiligungsgesellschaften. In diesen Fällen wird das
Diakoniewerk durch den Verwaltungsrat bzw. dessen
Vorsitzenden vertreten. Diese Vertretungsbeschrän-
kung des Vorstands ist im Vereinsregister einzutragen.
(3)  Jedes Vorstandsmitglied kann durch Beschluss
des Verwaltungsrats von den Beschränkungen des
§ 181 BGB befreit werden.

(4)  Die interne Willensbildung und Aufteilung der
Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb des Vor-
stands regelt eine Geschäftsordnung, die vom Ver-
waltungsrat zu beschließen ist.
(5)  Der Vorstand führt die Geschäfte des Diakonie-
werkes in eigener Verantwortung unter Beachtung der
Gesetze, der Satzung und der Beschlüsse der Mitglie-
derversammlung und des Verwaltungsrates.

§ 16
Ausschüsse

Der Verwaltungsrat kann bei Bedarf für besondere
Aufgaben Ausschüsse bilden. In diese Ausschüsse
kann er auch Personen berufen, die nicht dem Ver-
waltungsrat angehören. Den Vorsitz in den Ausschüs-
sen soll ein Mitglied des Verwaltungsrates führen.

§ 17
Geschäftsjahr

Geschäftsjahr des Diakoniewerkes ist das Kalender-
jahr.

§ 18
Auflösung des Diakoniewerkes

Die Auflösung des Diakoniewerkes kann nur mit Zu-
stimmung von mindestens zwei Dritteln der Mitglie-
der beschlossen werden. Sind weniger als zwei Drittel
aller Mitglieder erschienen, so ist eine neue Mitglie-
derversammlung auf einen Zeitpunkt, der längstens
21 Tage später liegen darf, mit einer Frist von acht
Tagen einzuberufen; diese beschließt ohne Rücksicht
auf die Zahl der erschienenen Mitglieder mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stim-
men. Die Auflösung bedarf der Zustimmung der
Kreissynode des Kirchenkreises Gelsenkirchen und
Wattenscheid und kann nur im Einvernehmen mit dem
Vorstand des Diakonischen Werkes der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen und der Leitung der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen erfolgen.

§ 19
Inkrafttreten

(1)  Diese Satzung tritt nach Beschlussfassung der
Mitgliederversammlung sowie nach Herstellung des
Einvernehmens mit der Kirchenleitung der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen und mit dem Verwal-
tungsrat des Diakonischen Werkes der Evangelischen
Kirche von Westfalen mit dem Tage der Eintragung in
das Vereinsregister in Kraft.
(2)  Die Satzung wird im Kirchlichen Amtsblatt der
Evangelischen Kirche von Westfalen veröffentlicht.

Einvernehmen
hergestellt am 10. Oktober 2014

Evangelische Kirche von Westfalen
Das Landeskirchenamt

In Vertretung
(L. S.) Dr. Conring
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Satzung
des Diakonie Paderborn-Höxter e. V.

Landeskirchenamt Bielefeld, 17.12.2014
Az.: 240.4-4400

Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von
Westfalen hat das Einvernehmen mit der folgenden
Satzung hergestellt, die hiermit bekannt gegeben wird:

Satzung
des Diakonie Paderborn-Höxter e. V.

Vom 6. November 2014

Präambel
Die Kirche hat den Auftrag, Gottes Liebe zur Welt,
wie sie in Jesus Christus offenbart worden ist, allen
Menschen zu bezeugen. Diakonie ist eine Gestalt die-
ses Zeugnisses und nimmt sich besonders der Men-
schen in leiblicher Not, in seelischer Bedrängnis und
in sozial ungerechten Verhältnissen an. Sie sucht auch
die Ursachen dieser Nöte zu beheben. Sie richtet sich
in christlicher Weise an Einzelne und Gruppen inner-
halb und außerhalb der Kirche.

§ 1
Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen „Diakonie Paderborn-
Höxter e. V.“.

2. Er hat seinen Sitz in Paderborn.
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2
Zweck und Aufgaben

1. Zweck des Vereins ist die Förderung von Jugend-
und Sozialhilfe, Erziehung, Bildung, bürgerschaft-
liches Engagement, Unterstützung hilfsbedürftiger
Personen sowie Wohlfahrtswesen. Der Satzungs-
zweck wird verwirklicht insbesondere durch:
a) psychosoziale Beratung, Betreuung und Hil-

fen für Einzelpersonen und Familien, insbe-
sondere in den Bereichen der Sozial- und Ju-
gendhilfe sowie im Gesundheitswesen und
der Arbeitsmarktintegration,

b) Maßnahmen zur Integration von Migrantin-
nen und Migranten,

c) Initiierung, Entwicklung und Durchführung
von diakonischen Projekten und Maßnahmen.

Über die Übernahme weiterer Aufgaben im Rah-
men der Satzung beschließt der Verwaltungsrat.

2. Der Verein will eine zeitgemäße Form der Diako-
nie im Evangelischen Kirchenkreis Paderborn er-
möglichen.

3. Der Verein erstellt und unterhält die zur Erfüllung
seiner Aufgaben notwendigen Einrichtungen. Er
führt seine Aufgaben in Zusammenarbeit mit den

Kirchengemeinden und den Werken der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen durch.

4. Der Verein kann alle Geschäfte eingehen, die der
Erfüllung oder Förderung des Vereinszwecks die-
nen, insbesondere auch Einrichtungen vorgenann-
ter Art gründen, übernehmen oder sich an bereits
bestehenden Einrichtungen mit gleichartiger Ziel-
setzung beteiligen. Außerdem kann er sich mit an-
deren diakonischen Trägern zu einem Verbund zu-
sammenschließen.

§ 3
Funktion regionales Diakonisches Werk

1. Der Verein nimmt als regionale Gliederung des
Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche
von Westfalen gemäß § 6 des Kirchengesetzes über
die Ordnung der diakonischen Arbeit in der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen (Diakoniegesetz)
in der Regel die Vertretung der Diakonie in der
Region gegenüber den staatlichen, kommunalen,
kirchlichen und anderen Stellen wahr.
In dieser Funktion sucht er regelmäßigen Kontakt
zu diakonischen Partnern vor Ort.

2. In Bindung an den Auftrag der Kirche hat der Ver-
ein im Rahmen der Verfolgung seiner steuerbe-
günstigten Zwecke insbesondere folgende Aufga-
ben:
a) Planung und Koordinierung der diakonischen

Arbeit im Evangelischen Kirchenkreis Pader-
born,

b) Förderung der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Diakonie im Evangelischen Kir-
chenkreis durch Beratung und Fortbildung,

c) Vertretung der Diakonie gegenüber Partnern
in der öffentlichen und freien Wohlfahrtspfle-
ge, im Einvernehmen mit den anderen regio-
nalen Diakonischen Werken, die im gleichen
kommunalen Gebiet tätig werden,

d) Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durch-
führung diakonischer Sammlungen,

e) Gewinnung, Begleitung und Förderung eh-
renamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter,

f) Förderung der Selbsthilfe,
g) Öffentlichkeitsarbeit.

§ 4
Steuerbegünstigte Zwecke und Zugehörigkeit

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwe-
cke“ der Abgabenordnung.

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in
erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele.

3. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungs-
gemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglie-
der erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Ei-
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genschaft als Mitglieder keine sonstigen Zuwen-
dungen aus den Mitteln des Vereins.

4. Es darf niemand durch Ausgaben, die dem Zweck
des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

5. Der Verein ist Mitglied des Diakonischen Werkes
der Evangelischen Kirche von Westfalen – Lan-
desverband der Inneren Mission – e. V. und da-
durch dem Evangelischen Werk für Diakonie und
Entwicklung e. V. als anerkanntem Spitzenver-
band der Freien Wohlfahrtspflege angeschlossen.

§ 5
Mitgliedschaft

1. Geborene Mitglieder sind der Evangelische Kir-
chenkreis Paderborn und die in ihm zusammenge-
schlossenen Kirchengemeinden.

2. Andere Träger diakonisch-missionarischer Diens-
te und Einrichtungen, die ihren Sitz im Evangeli-
schen Kirchenkreis Paderborn haben, können Mit-
glied werden, wenn sie selbst Mitglied des Diako-
nischen Werkes der Evangelischen Kirche von
Westfalen oder auf anderem Wege der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen zugeordnet sind.

3. Die Aufnahme in den Verein erfolgt auf Beschluss
des Verwaltungsrates auf Grund eines schriftlichen
Aufnahmeantrages.

4. Die Mitgliedschaft nach Ziffer 2 endet durch Aus-
tritt, Ausschluss oder Auflösung und ab dem Zeit-
punkt, an dem die Zuordnung zur Evangelischen
Kirche von Westfalen nicht mehr gegeben ist (in
der Regel durch Beendigung der Mitgliedschaft im
Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche von
Westfalen). Der Austritt ist dem Verwaltungsrat
durch schriftliche Erklärung mit dreimonatiger
Frist zum Jahresende mitzuteilen.

5. Der Ausschluss von Mitgliedern im Sinne von Zif-
fer 2 kann durch Verwaltungsratsbeschluss mit ei-
ner Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden
Verwaltungsratsmitglieder bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes erfolgen. Dies ist insbesondere
der Fall, wenn Mitglieder gegen Zwecke und Ziele
des Vereins im Sinne der Präambel und der Para-
grafen 2 bis 4 verstoßen.

6. Gegen den Beschluss, durch den die Aufnahme
abgelehnt oder ein Mitglied ausgeschlossen wird,
kann die Mitgliederversammlung auf ihrer nächs-
ten ordentlichen Sitzung angerufen werden.

7. Wer aus dem Verein ausscheidet, hat keinen An-
spruch auf oder gegen das Vereinsvermögen.

§ 6
Pflichten der Vereinsmitglieder

1. Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Arbeit des
Vereins zu fördern und das Bewusstsein des dia-
konischen Auftrags der Kirche zu stärken.

2. Alle Mitglieder sind gehalten, den Vorstand über
ihre Planungen für die diakonische Arbeit zu in-
formieren, und verpflichtet, ihm die zur Erfüllung

seiner Aufgaben notwendigen Auskünfte über die
Durchführung ihrer Arbeit zu geben.

3. Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben, de-
ren Höhe von der Mitgliederversammlung festge-
legt wird.

4. Mitgliedsbeiträge für das laufende Geschäftsjahr
müssen jeweils bis zum 30. Juni eines jeden Ge-
schäftsjahres an die Geschäftsstelle des Vereins
bezahlt werden.

§ 7
Vereinsorgane

1. Die Organe des Vereins sind:
- die Mitgliederversammlung,
- der Verwaltungsrat,
- der Vorstand.

2. Vorstand können nur Frauen oder Männer sein, die
Mitglieder der Evangelischen Kirche von Westfa-
len sind und die Befähigung zum Presbyteramt
bzw. die Anstellungsfähigkeit für das Pfarramt ha-
ben. Den Mitgliedern der anderen Vereinsorgane
dürfen nur Personen angehören, die Mitglieder ei-
ner Gliedkirche der Evangelischen Kirche in
Deutschland sind oder die Mitglied einer Kirche
sind, mit der die Evangelische Kirche in Deutsch-
land in Kirchengemeinschaft verbunden ist. Ab-
weichungen sind nur im Einzelfall und nur für Per-
sonen möglich, die einer Kirche angehören, die
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen in Deutschland e. V. (ACK) ist oder der
Vereinigung Evangelischer Freikirchen. Die Zu-
stimmung der zuständigen Superintendentin oder
des zuständigen Superintendenten ist dazu erfor-
derlich.

3. Die Mitgliedschaft in den Organen endet spätes-
tens mit Vollendung des 75. Lebensjahres.

4. Vereinsmitglieder sowie Mitglieder von Vereins-
organen sind auch nach ihrem Ausscheiden aus
dem Verein oder aus ihren Ämtern zur Verschwie-
genheit über alle Angelegenheiten verpflichtet, die
ihrem Wesen oder ihrer Bezeichnung nach ver-
traulich oder für den Verein von wirtschaftlicher
Bedeutung sind.

§ 8
Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ
des Vereins.

2. Der Evangelische Kirchenkreis Paderborn hat drei
Stimmen in der Mitgliederversammlung. Die Kir-
chengemeinden haben so viele Stimmen wie Pfarr-
bezirke. Andere Mitglieder haben je eine Stimme.

3. Der Evangelische Kirchenkreis und die Kirchen-
gemeinden mit mehr als einer Stimme können ihr
Stimmrecht durch eine Vertreterin oder einen Ver-
treter oder mehrere Vertreterinnen oder Vertreter
– je nach Anzahl der Stimmen – ausüben.
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4. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins kön-
nen nicht als Vertreter eines Mitgliedes der Mit-
gliederversammlung angehören.

§ 9
Einberufung und Beschlussfähigkeit

der Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung ist von der oder dem

Vorsitzenden des Verwaltungsrates mindestens
einmal jährlich einzuberufen.

2. Außerdem ist eine außerordentliche Mitglieder-
versammlung einzuberufen, wenn es das Interesse
des Vereins erfordert oder es von mindestens ei-
nem Fünftel seiner Mitglieder oder von vier dem
Verein angehörenden Kirchengemeinden schrift-
lich – unter Angabe des zu beratenden Gegenstan-
des – verlangt wird.

3. Zur Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von
mindestens 14 Tagen schriftlich unter Mitteilung
der Tagesordnung einzuladen; bei außerordentli-
chen Mitgliederversammlungen muss die Einla-
dung mindestens acht Tage zuvor erfolgen. Für die
Berechnung der Frist ist der Tag der Absendung
der Einladung maßgeblich.

4. Die oder der Vorsitzende des Verwaltungsrates
leitet die Versammlung.

5. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig,
wenn mindestens die Hälfte der Stimmen vertreten
ist und sie ordnungsgemäß einberufen worden ist.

6. Beschlussvorlagen für die Mitgliederversamm-
lung müssen spätestens acht Tage vor der Mitglie-
derversammlung beim Vorstand eingegangen sein.
Jedes Mitglied kann spätestens acht Tage vor der
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich
eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen.
Über die Zulassung solcher Tagesordnungspunkte
entscheidet die Mitgliederversammlung.

§ 10
Zuständigkeit und Beschlussfassung

der Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung beschließt die Grund-

sätze für die Arbeit des Vereins.
2. Sie ist zuständig für alle ihr durch Gesetz und diese

Satzung zugewiesenen Aufgaben.
Darüber hinaus ist sie zuständig für:
a) die Wahl und Abberufung der Mitglieder des

Verwaltungsrates,
b) die Entgegennahme des jährlichen Geschäfts-

berichts des Vorstandes und des vom Verwal-
tungsrat festgestellten und vom Abschluss-
prüfer oder von der Abschlussprüferin ge-
prüften Jahresabschlusses,

c) die Entlastung des Verwaltungsrates und des
Vorstandes,

d) die Festsetzung von Mitgliedsbeiträgen,
e) die Entsendung von Vertreterinnen oder Ver-

tretern zur Vertreterversammlung des Diako-

nischen Werkes der Evangelischen Kirche
von Westfalen,

f) die Änderung der Satzung,
g) die Beschlussfassung über die Auflösung des

Vereins,
h) die Wahl einer Abschlussprüferin oder eines

Abschlussprüfers.
3. Beschlüsse zur Änderung der Satzung und über die

Auflösung des Vereins bedürfen einer Stimmen-
mehrheit von zwei Dritteln aller Stimmen. Ergän-
zend gilt hierbei das Verfahren nach § 16 Ziffer 1.
Im Übrigen entscheidet die Mitgliederversamm-
lung mit einfacher Stimmenmehrheit.
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung
ist eine Niederschrift anzufertigen, die von der oder
dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates und dem
Vorstand zu unterzeichnen und den Mitgliedern
zuzusenden ist. Die Niederschrift wird in der Ge-
schäftsstelle verwahrt und enthält zumindest den
Tag der Sitzung, die Namen der Anwesenden und
die gefassten Beschlüsse. Die Niederschrift ist al-
len Mitgliedern des Verwaltungsrates und des Vor-
standes zuzusenden.

§ 11
Verwaltungsrat

1. Dem Verwaltungsrat gehören als geborene Mit-
glieder die Superintendentin oder der Superinten-
dent des Evangelischen Kirchenkreises Paderborn,
die oder der Synodalbeauftragte für Diakonie –
soweit diese oder dieser nicht in den Vorstand ge-
wählt wird – sowie bis zu zwei vom Kreissynodal-
vorstand des Evangelischen Kirchenkreises Pader-
born entsandte Vertreterinnen und Vertreter.

2. Ferner gehören dem Verwaltungsrat bis zu vier von
der Mitgliederversammlung gewählte, sachkundi-
ge Personen an. Insgesamt soll sich möglichst eine
ungerade Mitgliederzahl im Verwaltungsrat erge-
ben.

3. Vorsitzende oder Vorsitzender des Verwaltungs-
rates ist die Superintendentin oder der Superinten-
dent des Evangelischen Kirchenkreises Paderborn.
Verzichtet sie oder er darauf, so wählt der Verwal-
tungsrat aus seiner Mitte die Vorsitzende oder den
Vorsitzenden. Die oder der stellvertretende Vor-
sitzende wird durch den Verwaltungsrat gewählt.

4. Die zu wählenden Verwaltungsratsmitglieder wer-
den für die Dauer von jeweils vier Jahren gewählt.
Wiederwahl ist zulässig. Eine Abberufung vor Ab-
lauf der Wahlperiode ist nur aus wichtigem Grund
möglich.
Die gewählten Mitglieder können durch schriftli-
che Erklärung zurücktreten. Scheidet ein gewähl-
tes Mitglied vorzeitig aus, so hat die Mitglieder-
versammlung auf ihrer nächsten Versammlung an
seiner Stelle ein neues Mitglied zu wählen.

5. Mitglieder des Verwaltungsrates können nicht zu-
gleich Mitglieder des Vorstands sein. Der Vor-
stand nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsra-
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tes mit beratender Stimme teil, sofern der Verwal-
tungsrat dies im Einzelfall nicht ausschließt.

6. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins kön-
nen nicht dem Verwaltungsrat angehören.

7. Die Mitglieder des Verwaltungsrates führen ihr
Amt als Ehrenamt. Notwendige Auslagen werden
erstattet.

§ 12
Einberufung und Beschlussfassung

des Verwaltungsrates
1. Der Verwaltungsrat tritt nach Bedarf, jedoch min-

destens vierteljährlich zusammen. Er wird von der
oder dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer
Frist von mindestens acht Tagen schriftlich unter
Angabe von Tagesordnung und Tagungsort einge-
laden. Für die Berechnung der Frist ist der Tag der
Absendung der Einladung maßgeblich.
Es muss ferner unverzüglich einberufen werden,
wenn es mindestens drei seiner Mitglieder unter
Angabe des zu beratenden Gegenstandes schrift-
lich bei der oder dem Vorsitzenden beantragen.

2. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn min-
destens vier seiner Mitglieder, darunter die oder
der Vorsitzende oder die Stellvertretung, anwe-
send sind. Er entscheidet mit einfacher Stimmen-
mehrheit.

3. Der Verwaltungsrat kann sachkundige Personen
beratend zu den Sitzungen hinzuziehen.

4. Über jede Sitzung ist eine Niederschrift aufzuneh-
men, die zumindest den Tag der Sitzung, die Na-
men der Anwesenden und die gefassten Beschlüsse
enthalten muss. Die Niederschrift ist von der oder
dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates und ei-
nem weiteren Mitglied zu unterzeichnen und in der
Geschäftsstelle zu verwahren. Die Niederschrift ist
allen Mitgliedern des Verwaltungsrates und des
Vorstandes zuzusenden.

§ 13
Aufgaben des Verwaltungsrates

1. Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsfüh-
rung des Vorstandes, sorgt für die Umsetzung der
Beschlüsse der Mitgliederversammlung und berät
den Vorstand bei seiner Arbeit.

2. Dem Verwaltungsrat obliegen ferner folgende
Aufgaben:
a) Wahl und Abberufung des Vorstandes sowie

Abschluss, Änderung und Kündigung der
Dienstverträge. Beim Abschluss dieser Ver-
träge vertritt die oder der Vorsitzende des
Verwaltungsrates den Verein,

b) Genehmigung des vom Vorstand aufgestell-
ten Wirtschafts- und Stellenplans,

c) Beschlussfassung über die Aufnahme neuer
oder über die Beendigung bestehender Auf-
gaben durch den Verein sowie die Beteiligung
an anderen Einrichtungen mit gleichartiger

Zielsetzung und den Zusammenschluss zu ei-
nem Verbund,

d) Beschlussfassung über Gründung, Übernah-
me und Schließung von Einrichtungen,

e) Beschlussfassung über die Aufnahme und den
Ausschluss von Mitgliedern,

f) Zustimmung zur Aufnahme von Einzelkredi-
ten ab einer Höhe von 25.000 € oder eines
Gesamtkreditvolumens ab 50.0000 € pro Ge-
schäftsjahr, soweit diese nicht bereits im
Wirtschaftsplan oder im Rahmen der bereits
vorhandenen Kreditrichtlinien der laufenden
Geschäfte enthalten sind,

g) Zustimmung zu allen sonstigen Verpflich-
tungsgeschäften, die einzeln oder zusammen-
genommen einen Betrag von 50.000 € über-
steigen, soweit sie nicht bereits im Wirt-
schaftsplan enthalten sind,

h) Zustimmung zum Erwerb, zur Veräußerung
oder Belastung von Grundeigentum oder
grundstücksgleichen Rechten,

i) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses,
j) Erlass und Änderung einer Geschäftsordnung

für den Vorstand,
k) Beratung und Beschlussfassung über Ange-

legenheiten von grundsätzlicher Bedeutung
sowie über alle Fragen, die ihm vom Vorstand
zur Entscheidung vorgelegt werden,

l) Beschlussfassung über Vorlagen zur Sat-
zungsänderung an die Mitgliederversamm-
lung,

m) Zustimmung über die Einstellung und Entlas-
sung leitender Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter.

§ 14
Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus bis zu drei Mitgliedern.
Die Berufung einzelner Mitglieder ist auch haupt-
amtlich möglich.

2. Der Vorstand wird für die Dauer von acht Jahren
gewählt. Er bleibt so lange im Amt, bis ein neuer
gewählt ist. Mehrfache Wiederwahl ist zulässig.

3. Die hauptamtlich tätigen Vorstandsmitglieder er-
halten eine angemessene Vergütung auf Grund ei-
nes Dienstvertrages oder besonderer Vereinba-
rung.

§ 15
Vertretung und Geschäftsführung

1. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und
außergerichtlich im Sinne von § 26 BGB. Jedes
Vorstandsmitglied ist alleinvertretungsberechtigt.

2. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins in
eigener Verantwortung unter Beachtung der Ge-
setze, der Satzung, der Beschlüsse der Mitglieder-
versammlung und des Verwaltungsrates.
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3. Der Vorstand ist verpflichtet, dem Verwaltungsrat
regelmäßig über die wirtschaftliche Lage des Ver-
eins zu berichten.

4. Der Vorstand und die oder der Synodalbeauftragte
für Diakonie – soweit diese oder dieser nicht selbst
Vorstandsmitglied ist – treffen sich zur regelmä-
ßigen Information und Konsultation.

5. Die besonderen Aufgaben des Vorstands sowie die
Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstands wer-
den in der Geschäftsordnung geregelt, die vom
Verwaltungsrat erlassen wird.

§ 16
Satzungsänderungen, Auflösung des Vereins

1. Satzungsänderungen und die Auflösung des Ver-
eins können nur auf einer zu diesem Zweck einbe-
rufenen Mitgliederversammlung mit einer Stim-
menmehrheit von zwei Dritteln aller Stimmen be-
schlossen werden.

2. Sind weniger als zwei Drittel aller Mitglieder er-
schienen, so ist eine neue Mitgliederversammlung
auf einen Zeitpunkt, der längstens 14 Tage später
liegen darf, mit einer Frist von acht Tagen einzu-
berufen; diese beschließt ohne Rücksicht auf die
Zahl der erschienenen Mitglieder mit einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.
Darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

3. Beschlüsse über Änderungen der Satzung sowie
über die Auflösung des Vereins bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Zustimmung des Evangelischen
Kirchenkreises Paderborn und können nur im Ein-
vernehmen mit dem Verwaltungsrat des Diakoni-
schen Werkes der Evangelischen Kirche von West-
falen und der Kirchenleitung der Evangelischen
Kirche von Westfalen erfolgen.

4. Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Weg-
fall seiner steuerbegünstigten Zwecke fällt das –
nach Abwicklung der Verbindlichkeiten – verblie-
bene Vereinsvermögen an den Evangelischen Kir-
chenkreis Paderborn, der es ausschließlich und
unmittelbar für gemeinnützige, mildtätige oder
kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

§ 17
Inkrafttreten

1. Diese Satzung tritt mit dem Tag ihrer Eintragung
in das Vereinsregister in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Satzung vom 17. November 1998 außer Kraft.

2. Die Satzung wird im Kirchlichen Amtsblatt der
Evangelischen Kirche von Westfalen veröffent-
licht.

Einvernehmen
hergestellt am 17. Dezember 2014

Evangelische Kirche von Westfalen
Das Landeskirchenamt

In Vertretung
(L. S.) Dr. Conring

Satzung
des Diakonischen Werkes

im Ev. Kirchenkreis Siegen e. V.

Landeskirchenamt Bielefeld, 23.12.2014
Az.: 240.4-4800

Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von
Westfalen hat das Einvernehmen mit der folgenden
Satzung hergestellt, die hiermit bekannt gegeben wird:

Satzung
Diakonisches Werk

im Ev. Kirchenkreis Siegen e. V.

Präambel
Die Kirche hat den Auftrag, Gottes Liebe zur Welt in
Jesus Christus allen Menschen zu bezeugen. Da die
Entfremdung von Gott die tiefste Not des Menschen
ist und sein Heil und Wohl untrennbar zusammenge-
hören, vollzieht sich dieses Zeugnis in Wort und Tat
als ganzheitlicher Dienst am Menschen. Die Diakonie
ist eine Gestalt dieses Zeugnisses und nimmt sich be-
sonders der Menschen in leiblicher Not, in seelischer
Bedrängnis und in sozial ungerechten Verhältnissen
an. Sie nimmt darum auch Teil an Bemühungen, Ur-
sachen dieser Nöte zu beheben. Sie richtet sich in öku-
menischer Weite an Einzelne und Gruppen, an Nahe
und Ferne, an Christen und Nichtchristen.
In der Bindung an diesen Auftrag der Kirche gibt sich
das Diakonische Werk im Ev. Kirchenkreis Siegen
e. V. folgende Satzung:

§ 1
Name, Sitz, Rechtsform, Geschäftsjahr

(1)  Der Verein führt den Namen Diakonisches Werk
im Ev. Kirchenkreis Siegen e. V. Er hat seinen Sitz in
Siegen und ist in das Vereinsregister eingetragen.
(2)  Der Verein ist Mitglied des Diakonischen Werkes
der Ev. Kirche von Westfalen – Landesverband der
Inneren Mission – e. V. und damit dem Evangelischen
Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. als aner-
kanntem evangelischen Spitzenverband der freien
Wohlfahrtspflege angeschlossen. Der Verein nimmt
als regionale Gliederung des Diakonischen Werkes
der Evangelischen Kirche von Westfalen gemäß § 6
des Kirchengesetzes über die Ordnung der diakoni-
schen Arbeit in der Evangelischen Kirche von West-
falen (Diakoniegesetz) in der Regel die Vertretung der
Diakonie in der Region gegenüber den staatlichen,
kommunalen, kirchlichen und anderen Stelle wahr.
(3)  Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2
Zweck und Aufgaben

(1)  In Bindung an den Auftrag der Kirche verfolgt der
Verein Diakonisches Werk im Ev. Kirchenkreis Sie-
gen e. V. ausschließlich und unmittelbar kirchliche,
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mildtätige und gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgaben-
ordnung. Zweck des Vereins ist im Einzelnen:
a) Förderung der Jugend- und Altenhilfe,
b) Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbil-

dung,
c) Förderung des Gesundheitswesens und der öf-

fentlichen Gesundheitspflege,
d) Förderung des Wohlfahrtswesens,
e) Förderung des Schutzes von Ehe und Familie,
f) Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und
kirchlicher Zwecke,

g) Unterstützung hilfsbedürftiger Personen.

(2)  Die Satzungszwecke werden verwirklicht insbe-
sondere durch:
a) Unterhaltung von Hospizen,
b) Führung von Vereinsvormundschaften, Pfleg-

schaften, Beistandschaften und Betreuung für
Minderjährige und Erwachsene in praktischer
Ausübung christlicher Nächstenliebe im Sinne
der Diakonie der evangelischen Kirche,

c) Begegnungs- und Betreuungsmaßnahmen zur
seelsorgerlich-diakonischen Begleitung von Kin-
dern, Jugendlichen, Einzelpersonen, Familien
und Senioren.

(3)  In seiner Funktion als regionales Diakonisches
Werk im Ev. Kirchenkreis Siegen verwirklicht der
Verein ferner insbesondere folgende satzungsmäßige
Aufgaben:
a) Vertretung diakonischer Interessen gegenüber

kirchlichen, staatlichen, kommunalen und ande-
ren Stellen,

b) Darstellung und Förderung diakonischer Anlie-
gen in der Öffentlichkeit durch zweckmäßige
Formen und Methoden einer zeitgemäßen Me-
dien- und Öffentlichkeitsarbeit,

c) Beratung ihm zugehörender Einrichtungen, Ver-
bände und sonstiger Dienste im Kirchenkreis,

d) Mitwirkung bei Planungen und Tätigkeiten der
Mitglieder,

e) Zusammenführung übergreifender Aufgaben in
Wahrnehmung diakonischer Verantwortung,

f) Zusammenarbeit mit staatlichen und kommuna-
len Dienststellen sowie den anderen Spitzenver-
bänden der Freien Wohlfahrtspflege,

g) Fortbildung in fachlicher und theologischer Hin-
sicht,

h) Mitwirkung bei der Planung und Durchführung
diakonischer Sammlungen im Ev. Kirchenkreis
Siegen,

i) Planung und Förderung übergemeindlicher Auf-
gaben der Diakonie,

j) Förderung und Unterstützung der diakonischen
Arbeit der ev. Kirchengemeinden im Ev. Kir-
chenkreis Siegen.

(4)  Der Verein ist außerdem durch die ideelle und fi-
nanzielle Förderung anderer, ebenfalls steuerbegüns-
tigter, die Zwecke und Ziele des Diakonischen Werkes
im Ev. Kirchenkreis Siegen anerkennender Körper-
schaften als Förderkörperschaft gemäß § 58 Num-
mer 1 AO zur Förderung der in § 2 Absatz 1 genannten
Zwecke tätig.
(5)  Der Verein ist berechtigt, zur Verwirklichung der
Aufgaben auch neue oder andere Rechtsträger zu
gründen oder sich daran zu beteiligen.

§ 3
Gemeinnützigkeit

(1)  Die Arbeit des Vereins dient ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen und kirchli-
chen Zwecken im Sinne des jeweiligen gültigen Ab-
schnitts über steuerbegünstigte Zwecke der Abgaben-
ordnung.
(2)  Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel
des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwe-
cke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in ih-
rer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus
den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigt werden.

§ 4
Mitglieder

Mitglied des Vereins sind:
a) die Kirchengemeinden des Ev. Kirchenkreises

Siegen,
b) der Ev. Kirchenkreis Siegen.

§ 5
Organe

(1)  Organe des Vereins sind:
1. die Mitgliederversammlung,
2. der Vorstand.
(2)  Den Organen des Vereins dürfen nur Personen
angehören, die die Befähigung zum Presbyteramt
bzw. Pfarramt haben. Organmitglieder scheiden mit
Vollendung des 75. Lebensjahres aus.

§ 6
Mitgliederversammlung

(1)  Die Mitgliederversammlung setzt sich aus je einer
Vertreterin oder einem Vertreter pro Kirchengemein-
de des Kirchenkreises und einer Vertreterin oder ei-
nem Vertreter, den der KSV entsendet, zusammen.
Entsandte Mitglieder der Kirchengemeinden und des
Kirchenkreises haben auch dann Stimmrecht, wenn sie
Mitglieder des Vorstandes sind. Der Vorstand nimmt
ansonsten mit beratender Stimme teil.
(2)  Die Mitgliederversammlung tritt jährlich mindes-
tens einmal auf Einladung der oder des Vorsitzenden
des Vorstandes zusammen. Darüber hinaus hat die
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oder der Vorsitzende des Vorstandes eine außeror-
dentliche Mitgliederversammlung einzuberufen,
wenn es von mindestens einem Drittel der stimmbe-
rechtigten Mitglieder schriftlich unter Angabe und
Begründung des Besprechungspunktes beantragt
wird.

(3)  Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig,
wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde und mehr als
die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send ist. Ist die Mitgliederversammlung beschluss-
unfähig, so hat die Wiederholung der Mitgliederver-
sammlung innerhalb der nächsten vier Wochen statt-
zufinden. Diese Mitgliederversammlung ist dann ohne
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfä-
hig. Hierauf ist in der schriftlichen Einladung zur Wie-
derholung der Mitgliederversammlung besonders hin-
zuweisen.

(4)  Die Mitgliederversammlung wird durch die Vor-
sitzende oder den Vorsitzenden des Vorstandes oder
durch die Stellvertretung geleitet. Über die Mitglie-
derversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen,
die durch die Protokollführerin oder den Protokoll-
führer sowie durch die Sitzungsleiterin oder den Sit-
zungsleiter zu unterschreiben ist.

(5)  Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung wer-
den, sofern nicht die Satzung ausdrücklich etwas an-
deres vorsieht, mit einfacher Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder der Mitgliederversammlung getroffen.
Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden
nicht mitgezählt.

(6)  Zur Mitgliederversammlung ist schriftlich mit
einer Frist von vier, mindestens aber zwei Wochen
unter Angabe der Tagesordnung, des Tagungsortes
und der Uhrzeit einzuladen. Bei Unterschreitung die-
ser Zwei-Wochen-Frist kann mit der Mehrheit der An-
wesenden die Unschädlichkeit der Nichteinhaltung
der Frist beschlossen werden. Die außerordentliche
Mitgliederversammlung hat spätestens sechs Wochen
nach Beantragung stattzufinden.

(7)  Zu den Mitgliederversammlungen werden ständi-
ge Gäste ohne Stimmrecht, aber mit beratender Funk-
tion eingeladen. Zu den ständigen Gästen gehören mit
je einem Vertreter:
1. die Geschäftsführung der Diakonie in Südwestfa-

len gGmbH,
2. der Vorstand der Diakonie-Stiftung Siegerland,
3. die Geschäftsführung der Stiftung Friedenshort in

Freudenberg,
4. objekt- oder projektbezogene Fördervereine,
5. der Vorstand der Stiftung Ev. Hospiz Siegerland.
Es besteht auch die Möglichkeit, eine Mitgliederver-
sammlung ohne Gäste durchzuführen. Ein entspre-
chender Antrag ist ohne Gäste zu beraten und zu be-
schließen.

§ 7
Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
1. Grundsatzbeschlüsse über die Arbeit des Vereins

und Festlegung der Richtlinien für die Arbeit des
Vereins,

2. Wahl des Vorstandes,
3. Wahl der Vertreterinnen und Vertreter zur Haupt-

versammlung des Diakonischen Werkes der Ev.
Kirche von Westfalen – Landesverband Innere
Mission – e. V.,

4. Beschlussfassung über Satzungsänderungen oder
die Auflösung des Vereins,

5. Feststellung des für jedes Geschäftsjahr aufzustel-
lenden Wirtschaftsplanes,

6. Feststellung des Jahresabschlusses sowie der Er-
gebnisverwendung,

7. Bestimmung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
oder der öffentlich bestellten Wirtschaftsprüferin
oder des öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfers,
die die Prüfung durchführen sollen,

8. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstan-
des,

9. Entscheidung über die ihr ansonsten durch Gesetz,
Satzung oder in sonstiger Weise zugewiesenen An-
gelegenheiten.

§ 8
Vorstand

(1)  Der Vorstand besteht aus bis zu neun Mitgliedern.
(2)  Dem Vorstand gehören an:
a) bis zu sechs von der Mitgliederversammlung ge-

wählte Mitglieder,
b) die Superintendentin oder der Superintendent des

Ev. Kirchenkreises Siegen,
c) die oder der Diakoniebeauftragte des Ev. Kir-

chenkreises Siegen,
d) ein weiteres Mitglied des Kreissynodalvorstan-

des.
(3)  Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich.
(4)  Die Amtsdauer der gewählten Mitglieder des Vor-
standes des Diakonischen Werkes im Ev. Kirchenkreis
Siegen e. V. beträgt vier Jahre. Wiederwahl ist zuläs-
sig. Scheidet ein gewähltes Mitglied des Vorstandes
während seiner Amtszeit aus, so kann die Mitglieder-
versammlung an seiner Stelle für den Rest der Amts-
zeit ein neues Mitglied wählen.
(5)  Der Vorstand wählt aus seiner Mitte Vorsitz und
Stellvertretung.
(6)  Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und
außergerichtlich. Zur Abgabe rechtsverbindlicher Er-
klärungen ist die Unterschrift der oder des Vorsitzen-
den oder der Stellvertretung und eines weiteren Mit-
glieds des Vorstandes erforderlich.
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(7)  Der Vorstand tritt auf Einladung der oder des Vor-
sitzenden nach Bedarf, jedoch mindestens einmal pro
Vierteljahr zusammen. Die Einladung hat spätestens
zwei Wochen vor der Vorstandssitzung zu erfolgen
und muss die Tagesordnung enthalten.
(8)  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens
fünf Vorstandsmitglieder einschließlich der oder des
Vorsitzenden oder der Stellvertretung anwesend sind.
Beschlüsse im Vorstand werden mit einfacher Mehr-
heit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag
abgelehnt. Stimmenthaltungen oder ungültige Stim-
men werden nicht mitgezählt.
(9)  Über die Beschlüsse des Vorstandes ist eine Nie-
derschrift anzufertigen. Sie ist von der oder dem Vor-
sitzenden und von der Protokollführerin oder dem
Protokollführer zu unterzeichnen und den Vorstands-
mitgliedern zuzusenden.
(10)  Der Vorstand kann zu seinen Sitzungen Gäste
einladen.

§ 9
Aufgaben des Vorstandes

Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:
1. der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Er

ist für alle Angelegenheiten zuständig, die keinem
anderen Organ satzungsgemäß zugewiesen sind.
Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung ge-
ben,

2. er bereitet die Mitgliederversammlung vor. Er
kann neben den ständigen Gästen weitere Gäste zur
Mitgliederversammlung einladen,

3. er sorgt für die Umsetzung der Beschlüsse der Mit-
gliederversammlung,

4. der Vorstand stellt den Wirtschaftsplan auf und
bringt ihn in die Mitgliederversammlung ein,

5. er entsendet aus dem Vorstand Mitglieder in Ent-
scheidungsgremien von Rechtsträgern, an denen
der Verein beteiligt ist oder in denen er in anderer
Weise mitwirkt.

§ 10
Auslagenerstattung

Den Organen des Vereins werden Auslagen und Auf-
wendungen, die sie für den Verein getätigt haben, ge-
gen Beleg erstattet.

§ 11
Satzungsänderung

(1)  Eine Satzungsänderung kann durch die Mitglie-
derversammlung beschlossen werden, wenn mindes-
tens die Hälfte der stimmberechtigten Vertreterinnen
und Vertreter der Mitglieder anwesend ist und der Sat-
zungsänderung drei Viertel der anwesenden Stimm-
berechtigten zustimmen. Die beabsichtigte Satzungs-
änderung ist den Mitgliedern schriftlich mit der
Einladung vorzulegen.
(2)  Satzungsänderungen bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der Herstellung des Einvernehmens mit dem

Kreissynodalvorstand des Ev. Kirchenkreises Siegen,
der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von
Westfalen und dem Verwaltungsrat des Diakonischen
Werkes der Evangelischen Kirche von Westfalen.

§ 12
Auflösung des Vereins

(1)  Die Auflösung des Vereins kann nur bei Anwe-
senheit von zwei Dritteln der Mitglieder der Mitglie-
derversammlung beschlossen werden. Für den Be-
schluss ist eine Mehrheit von drei Vierteln der gültigen
abgegebenen Stimmen erforderlich. Der Beschluss
über die Auflösung des Vereins bedarf zu seiner
Wirksamkeit der Herstellung des Einvernehmens mit
dem Kreissynodalvorstand des Ev. Kirchenkreises
Siegen, der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche
von Westfalen und dem Verwaltungsrat des Diakoni-
schen Werkes der Evangelischen Kirche von Westfa-
len.
(2)  Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder
bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke oder bei Weg-
fall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des
Diakonischen Werkes im Ev. Kirchenkreis Siegen
e. V. an den Ev. Kirchenkreis Siegen, der es unmittel-
bar und ausschließlich zu gemeinnützigen, mildtätigen
oder kirchlichen Zwecken zu verwenden hat.

§ 13
Inkrafttreten

(1)  Die Neufassung der Satzung wurde in der Mit-
gliederversammlung am 5. November 2013 beschlos-
sen und tritt an die Stelle vorheriger Satzungen. Sie
tritt nach Herstellung des Einvernehmens mit der Kir-
chenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen
und mit dem Verwaltungsrat des Diakonischen Wer-
kes der Evangelischen Kirche von Westfalen sowie
mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.
(2)  Die Satzung wird im Kirchlichen Amtsblatt der
Evangelischen Kirche von Westfalen veröffentlicht.

Einvernehmen
hergestellt am 11. Februar 2014

Evangelische Kirche von Westfalen
Das Landeskirchenamt

In Vertretung
(L. S.) Dr. Conring
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Urkunden

Vereinigung
der Ev. Kirchengemeinde Huckarde

und der Ev. Kirchengemeinde
Kirchlinde-Rahm

Nach Anhörung der Beteiligten wird gemäß Artikel 6
Absatz 2 Kirchenordnung der Evangelischen Kirche
von Westfalen Folgendes festgesetzt:

§ 1
Die Evangelische Kirchengemeinde Huckarde und die
Evangelische Kirchengemeinde Kirchlinde-Rahm –
beide Evangelischer Kirchenkreis Dortmund – werden
zu einer Kirchengemeinde vereinigt. Die neu gebildete
Kirchengemeinde erhält den Namen „Evangelische
Miriam-Kirchengemeinde Dortmund“.
Der Bekenntnisstand der Evangelischen Miriam-Kir-
chengemeinde Dortmund ist uniert (Lutherischer Ka-
techismus).

§ 2
Die 1. und 2. Pfarrstelle der bisherigen Evangelischen
Kirchengemeinde Huckarde werden 1. und 2. Pfarr-
stelle, die 2. Pfarrstelle der bisherigen Evangelischen
Kirchengemeinde Kirchlinde-Rahm wird 3. Pfarrstel-
le, die durch pfarramtliche Verbindung der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Huckarde und der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Kirchlinde-Rahm bestehende
gemeinsame Pfarrstelle wird 4. Pfarrstelle und die
1. Pfarrstelle der bisherigen Evangelischen Kirchen-
gemeinde Kirchlinde-Rahm wird 5. Pfarrstelle der neu
gebildeten Kirchengemeinde.

§ 3
Die Evangelische Miriam-Kirchengemeinde Dort-
mund ist Rechtsnachfolgerin der Evangelischen Kir-
chengemeinde Huckarde und der Evangelischen Kir-
chengemeinde Kirchlinde-Rahm.

§ 4
Die Urkunde tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Bielefeld, 11. November 2014
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Dr. Conring
Az.: 010.11-2530

Die Vereinigung der Evangelischen Kirchengemeinde
Huckarde und der Evangelischen Kirchengemeinde
Kirchlinde-Rahm – beide Evangelischer Kirchenkreis
Dortmund – wurde durch Urkunde der Bezirksregie-
rung Arnsberg vom 26. November 2014 – Az.: 48.03
– staatlich genehmigt.

Aufhebung
der 5. Pfarrstelle

der Ev. Miriam-Kirchengemeinde
Dortmund

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
In der Ev. Miriam-Kirchengemeinde Dortmund, Ev.
Kirchenkreis Dortmund, wird die 5. Pfarrstelle aufge-
hoben.

§ 2
Die Urkunde tritt am 1. April 2015 in Kraft.

Bielefeld, 13. Januar 2015
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Damke
Az.: 302.1-2530/05

Übertragung
der 1. Pfarrstelle

der Ev. Emmaus-Kirchengemeinde
Senne

auf den Ev. Kirchenkreis Gütersloh

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
Die 1. Pfarrstelle der Ev. Emmaus-Kirchengemeinde
Senne, Ev. Kirchenkreis Gütersloh, wird auf den Ev.
Kirchenkreis Gütersloh als dessen 15. Kreispfarrstelle
(Krankenhausseelsorge) übertragen.

§ 2
Die Besetzung der Pfarrstelle erfolgt nach Maßgabe
des Kirchengesetzes über die kreiskirchlichen Pfarr-
stellen in der Evangelischen Kirche von Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Dezember
1985 (KABl. S. 172).

§ 3
Die Urkunde tritt am 1. Februar 2015 in Kraft.

Bielefeld, 11. November 2014
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Wallmann
Az.: 302.2-3200/15
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Bestimmung des Stellenumfanges
der 9. Kreispfarrstelle

des Ev. Kirchenkreises Minden

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
Die Bestimmung der 9. Kreispfarrstelle des Ev. Kir-
chenkreises Minden (Ev. Religionslehre an Schulen
und Verkündigungs- und Seelsorgedienste in der
Diakonie) als eine, in der ausschließlich eingeschränk-
ter pfarramtlicher Dienst (50 %) wahrgenommen wird,
wird aufgehoben.

§ 2
Die Besetzung der Pfarrstelle erfolgt nach Maßgabe
des Kirchengesetzes über die kreiskirchlichen Pfarr-
stellen in der Evangelischen Kirche von Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Dezember
1985 (KABl. S. 172).

§ 3
Die Urkunde tritt am 1. Februar 2015 in Kraft.

Bielefeld, 13. Januar 2015
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Damke
Az.: 302.2-4200/09

Bestimmung des Stellenumfanges
der 2. Pfarrstelle

der Ev. Kirchengemeinde
Fröndenberg und Bausenhagen

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
Die 2. Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Frönden-
berg und Bausenhagen, Ev. Kirchenkreis Unna, wird
als Pfarrstelle bestimmt, in der ausschließlich einge-
schränkter pfarramtlicher Dienst (50 %) wahrgenom-
men wird.

§ 2
Die Besetzung erfolgt nach Maßgabe des Kirchenge-
setzes über die Gemeindepfarrstellen in der Evange-
lischen Kirche von Westfalen vom 29. Mai 1953
(KABl. 1953 S. 43).

§ 3
Die Urkunde tritt am 1. Februar 2015 in Kraft.

Bielefeld, 13. Januar 2015
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Damke
Az.: 302.1-5205/02

Bestimmung des Stellenumfanges
der 1. Pfarrstelle

der Ev. Kirchengemeinde Herbede

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
Die 1. Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Herbede,
Ev. Kirchenkreis Hattingen-Witten, wird als Pfarrstel-
le bestimmt, in der ausschließlich eingeschränkter
pfarramtlicher Dienst (75 %) wahrgenommen wird.

§ 2
Die Besetzung erfolgt nach Maßgabe des Kirchenge-
setzes über die Gemeindepfarrstellen in der Evange-
lischen Kirche von Westfalen vom 29. Mai 1953
(KABl. 1953 S. 43).

§ 3
Die Urkunde tritt am 1. Oktober 2015 in Kraft.

Bielefeld, 13. Januar 2015
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Damke
Az.: 302.1-3607/01

Bekanntmachungen

Aufhebung der Befristung
der 1. Pfarrstelle

der Ev. Georgs-Kirchengemeinde
Dortmund,

Ev. Kirchenkreis Dortmund
Der Beschluss Nummer 5 der Sitzung des Landeskir-
chenamtes vom 16. Juni 2009 wird dahin gehend ge-
ändert, dass bei der 1. Pfarrstelle der Ev. Georgs-Kir-
chengemeinde Dortmund, Ev. Kirchenkreis Dort-
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mund, die Maßgabe, dass die Stelle befristet für acht
Jahre besetzt wird, zum 1. März 2015 aufgehoben wird
– Az.: 302.1-2510/01.

Verlust eines
Normalsiegels ohne Beizeichen

der Ev. Gesamtschule
Gelsenkirchen-Bismarck

Landeskirchenamt Bielefeld, 08.01.2015
Az.: 060.12

Das abgebildete Normalsiegel der Evangelischen Ge-
samtschule Gelsenkirchen-Bismarck wurde bei einem
Einbruchdiebstahl entwendet.

Das abhandengekommene Siegel wird hiermit nach
§ 24 der Richtlinien für das Siegelwesen in der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (Siegelordnung) vom
31. August 1965 (KABl. 1966 S. 137) außer Geltung
gesetzt.

Aus-, Fort- und Weiterbildung

Ausschreibung des Zertifikatskurses
der Ev. Kirche von Westfalen

und der Lippischen Landeskirche
im Fach Ev. Religionslehre

für Lehrerinnen und Lehrer der
Primarstufe und der Sekundarstufe I

im Schuljahr 2015/2016
Im kommenden Schuljahr 2015/2016 wird das Päda-
gogische Institut der Ev. Kirche von Westfalen erneut
einen Zertifikatskurs im Fach Evangelische Religi-
onslehre für Lehrerinnen und Lehrer in der Primarstu-
fe und in der Sekundarstufe I in Westfalen und Lippe
zum Erwerb der kirchlichen Bevollmächtigung (Vo-
kation) durchführen. Die Teilnahmevoraussetzungen
und die Durchführung orientieren sich an den ein-
schlägigen Erlassregelungen des Landes NRW und
beziehen sich auf Lehrerinnen und Lehrer in unbefris-
teten Anstellungsverhältnissen.

Der Kurs soll in wöchentlich stattfindenden Studien-
zirkeln in den Regionen Dortmund und Herford/Lippe
sowie in sieben Blockveranstaltungen am Pädagogi-
schen Institut in Schwerte-Villigst durchgeführt wer-
den.
Der Kursumfang beträgt 320 Stunden, beginnt am
14. August 2015 und endet am 28. Mai 2016 mit der
Vokation.
Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt.
Die Anmeldung selbst erfolgt beim
Pädagogischen Institut
Iserlohner Straße 25
58239 Schwerte
Tel.: 02304 755-167/-268.
Anmeldeschluss ist der 14. März 2015.
Kursnummer: 1575001
Az.: 520.561

Personalnachrichten

Berufungen
Pfarrerin Kerstin Goldbeck zur Pfarrerin der 15.
Kreispfarrstelle des Ev. Kirchenkreises Hamm;
Pfarrer Dr. Frank Weyen zum Pfarrer der 1. Pfarrstelle
der Ev. Matthäus-Kirchengemeinde Wanne, Ev. Kir-
chenkreis Herne;
Pfarrerin Dr. Uta Wiggermann zur Pfarrerin der
1. Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Ibbenbüren,
Ev. Kirchenkreis Tecklenburg.

Beurlaubungen
Pfarrerin Katharina Kenter-Töns, 4. Pfarrstelle der
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Herford-Mitte, Ev. Kir-
chenkreis Herford, für die Zeit vom 14. Januar 2015
bis 13. Februar 2015 (§ 69 PfDG.EKD).

Todesfälle
Pfarrer i. R. Gerhard Arndt, zuletzt Pfarrer der Ev.
Kirchengemeinde Buer-Scholven, Ev. Kirchenkreis
Gelsenkirchen und Wattenscheid, am 6. Januar 2015
im Alter von 80 Jahren;
Pfarrerin i. R. Erika Kreutler, zuletzt Pfarrerin der Ev.
Petrus-Kirchengemeinde Hagen, Ev. Kirchenkreis
Hagen, am 29. Dezember 2014 im Alter von 87 Jahren;
Pfarrer i. R. Toomas Pöld, zuletzt Pfarrer der Ev.-
Luth. Gustav-Adolf-Kirchengemeinde Bielefeld, Ev.
Kirchenkreis Bielefeld, am 5. Dezember 2014 im Alter
von 94 Jahren.
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Berufungen zur Kreiskantorin/zum
Kreiskantor

Kirchenmusiker Florian Schachner ist mit Wirkung
vom 1. November 2014 bis zum Ende der Synodalpe-
riode zum Kreiskantor Ost des Kirchenkreises Pader-
born berufen.
Die Berufung erfolgte in Koppelung an die Synodal-
periode durch den Kreissynodalvorstand.

Stellenangebote

Pfarrstellen

Evangelische Kirche von Westfalen

Kreispfarrstellen
Besetzung durch Wahl des Kirchenkreises:
17. Kreispfarrstelle (Ev. Religionslehre an Schulen),
Ev. Kirchenkreis Bielefeld, zum 1. Oktober 2015
(Pfarrstelle, in der auch eingeschränkter pfarramtli-
cher Dienst wahrgenommen werden kann);
6. Kreispfarrstelle (Ev. Religionslehre an Schulen),
Ev. Kirchenkreis Dortmund, zum 1. August 2015
(Pfarrstelle, in der auch eingeschränkter pfarramtli-
cher Dienst wahrgenommen werden kann).
Bewerbungen sind an die Superintendentin/den Su-
perintendenten des jeweiligen Kirchenkreises zu rich-
ten.

Gemeindepfarrstellen
Kirchengemeinden mit Luthers Katechismus
Besetzung durch Gemeindewahl:
1. Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Deilinghofen,
Ev. Kirchenkreis Iserlohn, zum 1. Februar 2015
(Dienstumfang 100 %);
1. Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Fröndenberg
und Bausenhagen, Ev. Kirchenkreis Unna, zum 1. Fe-
bruar 2015 (Dienstumfang 100 %);
2. Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Fröndenberg
und Bausenhagen, Ev. Kirchenkreis Unna, zum 1. Fe-
bruar 2015 (Dienstumfang 50 %);
1. Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Herbede, Ev.
Kirchenkreis Hattingen-Witten, zum 1. Oktober 2015
(Dienstumfang 75 %);
3. Pfarrstelle der Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde
Iserlohn, Ev. Kirchenkreis Iserlohn, zum 1. Februar
2015 (Dienstumfang 100 %);

3. Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Pelkum-Wie-
scherhöfen, Ev. Kirchenkreis Hamm, zum 1. März
2015 (Dienstumfang 50 %).
Bewerbungen sind über die Superintendentin/den Su-
perintendenten des jeweiligen Kirchenkreises an die
Presbyterien zu richten.
Das Landeskirchenamt macht bei folgender Ge-
meindepfarrstelle von seinem Vorschlagsrecht Ge-
brauch:
5. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Pader-
born, Ev. Kirchenkreis Paderborn, zum 1. Februar
2015 (Dienstumfang 100 %).
Bewerbungen sind über die Superintendentin des Ev.
Kirchenkreises Paderborn an das Landeskirchenamt,
Postfach 10 10 51, 33510 Bielefeld, zu richten.

Evangelische Kirche in Deutschland

Auslandsdienst in Hongkong/China
Für die Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in
Hongkong sucht die Evangelische Kirche in Deutsch-
land (EKD) zum 1. August 2015 für die Dauer von
zunächst sechs Jahren

eine Pfarrerin/
einen Pfarrer/

ein Pfarrerehepaar.
Sie finden Informationen über die Gemeinde im In-
ternet unter www.egdshk.org.
In Hongkong leben etwa 2.500 deutschsprachige
evangelische Christen. In einem kulturell sehr span-
nenden Umfeld bietet diese junge Gemeinde einen
Anlaufpunkt und eine Heimat vor allem für Menschen,
die beruflich für eine begrenzte Zeit in Hongkong le-
ben (Expatriates). Diese lebendige Gemeinde bietet
Ihnen die Möglichkeit, einen neuen Zugang zum
christlichen Glauben zu bekommen und die eigenen
Begabungen sinnvoll einzubringen.
Im Sinne der Kirchengemeinde erwarten wir:
- liturgische Kompetenz und Freude an der sonn-

täglichen Gottesdienstgestaltung
- Kontaktfreudigkeit und große Kommunikations-

kompetenz
- Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendli-

chen, pädagogisches Geschick und Befähigung
zum Erteilen von Religionsunterricht

- Interesse an guter Öffentlichkeitsarbeit und Fragen
der Gemeindefinanzierung sowie Organisationsta-
lent

- gute Englischkenntnisse
Gesucht wird eine Pfarrerin/ein Pfarrer/ein Pfarrer-
ehepaar mit öffentlich-rechtlicher Anstellung in einer
der Gliedkirchen der EKD und mehrjähriger Erfah-
rung in der Leitung eines Gemeindepfarramtes. Die
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Besoldung richtet sich nach den Bestimmungen der
EKD.
Unter www.ekd.de/international/auslandsdienst/stel-
lenausschreibungen.php erhalten Sie die Ausschrei-
bungsunterlagen und ausführliche Informationen über
die Pfarrstelle. Bitte geben Sie dazu die Kennziffer
2070 an.
Für weitere Informationen stehen Ihnen zur Verfü-
gung:
Oberkirchenrätin Claudia Ostarek
Tel.: 0511 2796-231
E-Mail: claudia.ostarek@ekd.de
Frau Birgit Schmidt
Tel.: 0511 2796-139
E-Mail: birgit.schmidt@ekd.de
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 5. Februar
2015 an:
Evangelische Kirche in Deutschland
Kirchenamt der EKD
Oberkirchenrätin Claudia Ostarek
Postfach 21 02 20
30402 Hannover
E-Mail: TeamPersonal@ekd.de

Sonstige Pfarrstellen

Dozentin/Dozent
für das Seminar für pastorale Ausbildung

in Wuppertal (Predigerseminar)
Das Seminar für pastorale Ausbildung in Wuppertal
(Predigerseminar) sucht zum 1. Juli 2015 eine Pfarre-
rin oder einen Pfarrer als

Dozentin/Dozent.
Das Seminar ist die zentrale Ausbildungsstätte für die
pastorale Ausbildung für Vikarinnen und Vikare der
Ev. Kirche im Rheinland, der Ev. Kirche von Westfa-
len, der Lippischen Landeskirche sowie der Evange-
lisch-reformierten Kirche.
Aufgaben:
- Ausübung einer Dozentur mit den Schwerpunkten

Homiletik/Liturgik und Seelsorge
- konzeptionelle Weiterentwicklung der Ausbil-

dungsinhalte in diesen Fächern auf dem Hinter-
grund der sich wandelnden Pfarr- und Kirchenbil-
der

- Begleitung einzelner Vikarinnen oder Vikare als
Vertrauensdozentin oder Vertrauensdozent

Sie bringen mit:
- mehrjährige Praxis als Gemeindepfarrerin oder

-pfarrer
- eine kreative, engagierte Persönlichkeit mit über-

durchschnittlicher theologischer Qualifikation
(ggf. Promotion)

- Kompetenzen in der didaktischen Vermittlung
theologischer Sachverhalte mit dem Schwerpunkt
Liturgik, Homiletik und Seelsorge

- Offenheit für die unterschiedlichen konfessionel-
len Prägungen in den beteiligten Landeskirchen

- kommunikative und seelsorgliche Kompetenz
Die Stelle ist als Landespfarrstelle der Ev. Kirche im
Rheinland eingerichtet und wird nach A 14 besoldet.
Sie ist für acht Jahre befristet mit der Möglichkeit der
Verlängerung. Bewerbungsberechtigt sind Theologin-
nen und Theologen mit Anstellungs- und Wahlfähig-
keit aus den vier Trägerkirchen.
Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung werden Bewerbungen von Frauen bevorzugt
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mit-
bewerbers liegende Gründe überwiegen.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum
28. Februar 2015 an das
Landeskirchenamt Düsseldorf
Postfach 30 03 39
40403 Düsseldorf
Weitere Auskunft erteilt der Vorsitzende des Kurato-
riums
Kirchenrat Pfarrer Dr. Volker A. Lehnert
Tel.: 0211 4562-208
E-Mail: volker.lehnert@ekir-lka.de

Rezensionen

Die Buchbesprechungen werden allein von den jewei-
ligen Rezensenten verantwortet.

Hans D. Jarass, Bodo Pieroth:
„GG – Grundgesetz

für die Bundesrepublik Deutschland,
Kommentar“

Rezensent: Reinhold Huget

Verlag C. H. Beck, München 2014, 13. Auflage,
XXVI und 1.331 Seiten, in Leinen, 55 €, ISBN
978-3-406-66119-8
Einzelne Bestimmungen des Grundgesetzes – z. B.
Artikel 4 (Glaubens- und Gewissensfreiheit ein-
schließlich des Rechtes auf Kriegsdienstverweige-
rung), Artikel 7 (Schulwesen: u. a. Religionsunter-
richt, Recht auf Errichtung privater konfessionsbezo-
gener Schulen), Artikel 140 (Übernahme von Glau-
bensbestimmungen der Weimarer Reichsverfassung)
– sind für den kirchlichen Bereich bedeutsam. Daher
ist es von Vorteil, über Kommentare zu verfügen, die
einen zuverlässigen Einstieg in verfassungsrechtliche
Problemlagen bieten können.
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Der von Jarass/Pieroth herausgegebene „Taschen“-
Kommentar hat sich als nahezu unentbehrlicher GG-
Kommentar im Bereich der Standardwerke etabliert.
Er präsentiert in komprimierter Form die systematisch
ausgewertete Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts und der anderen oberen Bundesgerichte.
Das Schrifttum ist demgegenüber nur begrenzt be-
rücksichtigt; insoweit geht es vor allem darum, Kom-
mentare und Handbücher mit weiterführenden Hin-
weisen zu erschließen. Der Kommentar richtet sich
sowohl an Praktiker als auch an Personen, die sich in
der juristischen Ausbildung befinden. Das hat im Be-
reich der Darstellung für Falllösungen den Vorteil,
dass auf die Systematik und die Prüfungsreihenfolge
großer Wert gelegt wurde.
Sehr vorteilhaft für die Auslegung von Rechtsfragen
ist es bei dem Werk, dass nur zwei Autoren – Dr. Hans
D. Jarass und Dr. Bodo Pieroth, beide ordentliche Pro-
fessoren an der Wilhelms-Universität Münster – mit
der Auswertung des manchmal sehr widersprüchli-
chen Rechtsprechungsmaterials beschäftigt sind. Da-
durch erreicht der Kommentar sein hochgestecktes
Ziel auf Systematik und Stringenz; auf die vielen Pa-
rallelprobleme im Grundgesetz werden einheitliche
oder doch miteinander vereinbare Antworten gegeben.
Die 13. Auflage aktualisiert das Werk, indem die Au-
toren beispielsweise wichtige Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichtes zum Antiterrorgesetz, zu
den Studiengebühren, zur Überwachung von Bundes-
tagsabgeordneten durch den Verfassungsschutz, zum
Urheberrecht und zum Therapieunterbringungsgesetz
aufbereitet haben.

Ulrich H. J. Körtner:
„Die letzten Dinge“

Rezensent: Dr. Albrecht Philipps
Neukirchener Verlagsgesellschaft, Neukirchen-Vluyn
2014, 289 Seiten, gebunden, 24,99 €, ISBN
978-3-7887-2781-9
Ulrich Körtner hat ein gut lesbares Buch über die Es-
chatologie geschrieben. Dieses 289 Seiten umfassende
Werk eröffnet die neue Reihe „Theologische Biblio-
thek“ aus dem Neukirchener Verlag. Programmatisch
ist schon der erste Satz: Dass die Eschatologie als
Lehre von den letzten Dingen Thema des ersten Ban-
des dieser neuen Reihe ist, „geht ganz in Ordnung“
(S. 5), weil so vermieden würde, dass die Eschatologie
nur als Randthema der Systematik betrachtet würde.
Schon Karl Barth habe davor gewarnt. Diese Warnung
Karl Barths bezog sich auf die Verortung der Escha-
tologie bei Schleiermacher. Er hatte sie aus erkennt-
nistheoretischen Gründen als Teil der Ekklesiologie
am Schluss seiner Glaubenslehre zu stehen kommen
lassen und sie damit – sehr originell – aus ihrer tradi-
tionellen Position herausgelöst.
Körtner, der als Theologe an der Universität Wie lehrt
und sich in vergangener Zeit v. a. auch zu ethischen
Themen zu Wort gemeldet hat, entfaltet die „Lehre
von den letzten Dingen“ in einem erhellenden Durch-
gang durch die Theologiegeschichte. Deutlich wird,

dass medizinethische Fragen des Autors, zu denen er
vielfach Stellung bezog, auch in diesem Buch von Re-
levanz sind: Wann ist der Mensch tot? Welche Art zu
sterben wünschen wir uns heute? Was darf der Mensch
nach seinem Tod erwarten? Die biblischen Bezüge
werden alle genannt. Eine Abgrenzung zum fernöstli-
chen Reinkarnationsglauben (S. 192–203) wird eben-
so hergestellt wie eine kritische Anfrage an die
„Facebook-Generation“ (S. 13), die sich bewusst ist,
dass im Internet nichts verloren geht. Das sei eine
„schlechte Form der Unendlichkeit“ (ebd.).
Der Aufbau des Buches ist stringent. In fünf Kapiteln,
die aufeinander aufbauen, geht Körtner der Bedeutung
der Eschatologie nach. Es ist dabei weniger ein eigener
systematischer Ansatz oder eine Neubestimmung die-
ses Themas als vielmehr eine Darstellung gängiger
theologischer Aussagen. Wichtig ist ihm, die Escha-
tologie als ein Thema der Moderne mit Sprache zu
füllen, um das Ende der Zeit und das eigene Ende des
Menschen nicht nur als Abbruch, sondern als Vollen-
dung verstehen zu können.
Das Buch ist sehr verständlich geschrieben. Es enthält
nicht übermäßig viele Fußnoten und Literaturverweise
und ist daher auch für Nichttheologen geeignet, die
immer schon einmal wissen wollten, was Eschatologie
eigentlich bedeutet – auch für den eigenen Glauben
und die persönliche Glaubenspraxis.

Armina Omerika (Hrsg.):
„Muslimische Stimmen

aus Bosnien und Herzegowina.
Die Entwicklung einer modernen

islamischen Denktradition“
Rezensent: Ralf Lange-Sonntag

Verlag Herder, Freiburg 2013, 271 Seiten, kartoniert,
17,99 €, ISBN 978-3-451-30741-6
Die Einsicht, dass der Islam ein Teil Europas sei, setzt
sich trotz mancher Gegenrede immer mehr durch.
Neben der Etablierung zahlenmäßig nicht zu vernach-
lässigender muslimischer Bevölkerungsteile mit Mi-
grationshintergrund und deren Institutionen in den
Staaten Westeuropas spielt in der Diskussion die Er-
kenntnis eine tragende Rolle, dass vor allem in Süd-
osteuropa Muslime schon seit Jahrhunderten ansässig
sind. Es ist daher folgerichtig, dass die Buchreihe der
Georges-Anawati-Stiftung sich mit ihrem neuesten
Werk der Entwicklung des muslimischen Denkens in
Bosnien und Herzegowina widmet. Die von Armina
Omerika zusammengestellte und kommentierte Aus-
wahl muslimisch-bosnischer Texte verfolgt dabei eine
doppelte Zielrichtung: Zum einen soll historisch die
Entwicklung des muslimischen Denkens in Bosnien
und Herzegowina nachgezeichnet werden. Zum ande-
ren soll theologisch der bosnische Islam als mit der
Moderne kompatibel dargestellt werden.
In ihrer detailreichen Einleitung skizziert Armina
Omerika, die selbst in Bosnien-Herzegowina aufge-
wachsen ist und ihre Promotion über die Geschichte
des Islam in Bosnien-Herzegowina verfasst hat, die
zahlreichen Brüche, denen der Islam in Bosnien aus-
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gesetzt war. Als früherer Teil des Osmanischen Rei-
ches übernahm der bosnisch geprägte Islam sowohl
osmanische Traditionen als auch lokale Eigenheiten,
als er ins österreichisch-ungarische Reich integriert
wurde. Innerislamische Reformbestrebungen verban-
den sich anschließend im ersten jugoslawischen Staat
(1918–1941) mit nationalen Fragen, die auch die Ko-
operation eines Teils der bosnischen Muslime mit dem
Hitler-Regime bestimmten. Während der Zeit des so-
zialistischen Jugoslawiens sahen sich die Muslime
verstärkt durch die säkularistische und religionskriti-
sche Staatsdoktrin herausgefordert, um schließlich
nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens eine auch
politisch relevante Einheit von Bosnien und Islam zu
betonen. Trotz derartig unterschiedlicher Einflüsse
ziehen sich einzelne Themen wie ein roter Faden durch
die neuere Geschichte des Islam in Bosnien. Dazu ge-
hört vor allem die Frage nach dem Verhältnis von Re-
ligion und Ethnie bzw. Nation. Nicht weniger relevant
war die Auseinandersetzung zwischen innerislami-
schen Reformbewegungen und traditionalistisch ein-
gestellten Kräften. Schließlich ging es immer auch um
die Positionierung des bosnischen Islam in einem mul-
tireligiösen bzw. säkularen Umfeld.
Während oft dem bosnischen Islam als „aufgeklär-
te(m), moderne(m), ‚autochthon europäische(m)‘
Islam“ ein „Vorbildcharakter“ attestiert wird (S. 12),
hat sich die Islamische Gemeinschaft, die institutio-
nalisierte Vertretung der Muslime in Bosnien und Her-
zegowina, lange Zeit nicht als Gegenbewegung zum
Islam arabischer oder türkischer Prägung festlegen
wollen. Dennoch hat sich ein Konsens herausgebildet,
der 2006 vom Rechtshistoriker Fikret Karčić ausfor-
muliert wurde: Die islamische Tradition der Bosnia-
ken (d. h. der bosnischen Muslime im Gegensatz zu
den Serben und Kroaten in Bosnien-Herzegowina) ist
bestimmt durch die sunnitische Tradition hanafiti-

scher Prägung, ist der osmanisch-islamischen Ein-
flusssphäre zugehörig und integriert vorislamische
Praktiken sowie die Ideen des islamischen Reformis-
mus. Seine Institutionalisierung erfolgt in Form der
Islamischen Gemeinschaft und realisiert sich in einem
säkularen Kontext (S. 61 ff.).

An der Geschichte des bosnischen Islam interessierte
Leser werden folglich sowohl der Einleitung als auch
den einzelnen Texten wertvolle Einsichten entnehmen
können. Theologisch betrachtet sind die Einblicke in
den bosnischen Islam jedoch enttäuschend. Der als
maßgeblicher Theologe vorgestellte Husein Đozo
zum Beispiel ergeht sich in theologischen Allgemein-
plätzen und verunglimpft in einem ursprünglich 1982
veröffentlichten Text den indopakistanischen Refor-
mer Sayyid Ahmad Khan als „Maulheld(en)“, „nie-
derträchtig“ und „böswillig“, ohne sich argumentativ
mit dessen Ansätzen auseinanderzusetzen (S. 121 ff.).
In ähnlicher Weise plädiert der Theologe Enes Karić
für eine Nachbarschaft von Juden, Christen und Mus-
limen in Zeiten der Globalisierung, um anschließend
simplifizierend festzustellen, dass „der Hauptteil der
Glaubens- und biblischen Tradition des Judentums
und Christentums (…) schon seit Langem in der isla-
mischen Synthese enthalten“ sei (S. 253). Deutlicher
kann man kaum festhalten, dass der Islam den defizi-
tären Religionen Judentum und Christentum überle-
gen sei, ohne dass die betroffenen Religionen mit ih-
rem eigenen Selbstverständnis gehört werden müssen.

Als Fazit bleibt, dass die Texte zwar das Interesse des
bosnischen Islam an einem im säkularen Europa ver-
ankerten Islam dokumentieren, es ihnen aber nicht ge-
lingt, die dafür nötigen Transformationsprozesse aus-
zulösen. Angesichts der komplexen Geschichte Bos-
niens erweist sich diese Herausforderung letztlich als
Überforderung.
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